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					        Akten Papst Leo 

Art. 42                     Botschaft zum 34. Welttag der Kranken am 11. Februar 2026	
Das Mitgefühl des Samariters: Lieben, indem man das Leid des anderen mitträgt

Liebe Brüder und Schwestern,

der 34. Welttag der Kranken wird am 11. Februar 2026 feierlich in Chiclayo, Peru, begangen. Aus 
diesem Anlass möchte ich erneut das Bild des barmherzigen Samariters aufgreifen, dass immer 
aktuell ist und es uns ermöglicht, die Schönheit der Liebe und die soziale Dimension des Mitge-
fühls wiederzuentdecken und unsere Aufmerksamkeit auf die Bedürftigen und die Leidenden, wie 
etwa die Kranken, zu richten.

Wir alle haben diesen bewegenden Text aus dem Lukasevangelium gehört und gelesen (vgl. Lk 
10,25–37). Jesus antwortet einem Gesetzeslehrer, der ihn fragt, wer denn der zu liebende Nächs-
te sei, indem er eine Geschichte erzählt: Ein Mann, der von Jerusalem nach Jericho unterwegs 
war, wurde von Räubern überfallen und halbtot liegen gelassen. Ein Priester und ein Levit gin-
gen vorbei, aber ein Samariter hatte Mitleid mit ihm, verband seine Wunden, brachte ihn in eine 
Herberge und bezahlte für seine Pflege. Ich möchte diese Bibelstelle mit dem hermeneutischen 
Schlüssel der Enzyklika Fratelli tutti meines geschätzten Vorgängers Papst Franziskus reflektieren, 
in der Mitgefühl und Erbarmen gegenüber Bedürftigen sich nicht auf ein rein individuelles Bemü-
hen beschränken, sondern sich in einer Beziehung verwirklichen: zum bedürftigen Bruder und zur 
bedürftigen Schwester, zu denen, die sich ihrer annehmen und – als Grundlage – zu Gott, der uns 
seine Liebe schenkt.

1. Das Geschenk der Begegnung: die Freude, Nähe zu schenken und für andere da zu sein

Wir leben in einer Kultur, die von Schnelligkeit, Unmittelbarkeit und Eile geprägt ist, aber auch von 
einer Wegwerfmentalität und Gleichgültigkeit, was uns daran hindert, aufeinander zuzugehen und 
innezuhalten, um die Nöte und das Leid um uns herum wahrzunehmen. Das Gleichnis erzählt, dass 
der Samariter, als er den Verletzten sah, nicht „vorüberging“, sondern einen offenen und aufmerk-
samen Blick für ihn hatte, den Blick Jesu, der ihn zu menschlicher Nähe und Solidarität bewegte. 
Der Samariter „blieb stehen, schenkte ihm seine Nähe, pflegte ihn mit eigenen Händen, zahlte aus 
eigener Tasche und kümmerte sich um ihn. Vor allem hat er […] ihm seine Zeit geschenkt“. Jesus 
lehrt nicht, wer der Nächste ist, sondern wie man zum Nächsten wird, das heißt, wie wir selbst 
Nähe zeigen können. In diesem Zusammenhang können wir mit Augustinus feststellen, dass der 
Herr nicht darüber belehren wollte, wer der Nächste dieses Mannes war, sondern wem er selbst 
zum Nächsten werden sollte. Denn niemand ist einem anderen ein Nächster, solange er sich ihm 
nicht freiwillig nähert. Daher wurde derjenige zum Nächsten, der Barmherzigkeit erwies. 

Die Liebe ist nicht passiv, sie geht auf den anderen zu. Ob man zum Nächsten wird, hängt nicht 
von physischer oder sozialer Nähe ab, sondern von der Entscheidung zu lieben. Deshalb macht 
sich der Christ zum Nächsten des Leidenden und folgt damit dem Beispiel Christi, dem wahren 
göttlichen Samariter, der für die verwundete Menschheit zum Nächsten wurde. Es handelt sich 
nicht um bloße Gesten der Menschenfreundlichkeit, sondern um Zeichen, an denen man erken-
nen kann, dass die persönliche Anteilnahme am Leiden der anderen Selbsthingabe bedeutet, dass 
es darum geht, über das Stillen von Bedürfnissen hinauszugehen, sodass wir selbst Teil der Gabe 
werden. Diese Nächstenliebe speist sich notwendigerweise aus der Begegnung mit Christus, der 
aus Liebe sein Leben für uns hingegeben hat. Das hat der heilige Franziskus sehr schön deutlich 
gemacht, als er über seine Begegnung mit den Aussätzigen sagte: „Und der Herr selbst hat mich 
unter sie geführt“, weil er durch sie die Wonne des Liebens entdeckt hatte. 

Das Geschenk der Begegnung entspringt der Verbindung mit Jesus Christus, in dem wir den 
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barmherzigen Samariter erkennen, der uns das ewige Heil gebracht hat und den wir gegenwärtig 
machen, wenn wir uns dem verletzten Bruder, der verletzten Schwester zuwenden. Der heilige 
Ambrosius sagte: „Weil uns nun niemand nähersteht als der, welcher unsere Wunden heilte, so 
lasst uns ihn lieben als den Herrn, lieben auch als den Nächsten! Denn nichts steht sich so, wie 
das Haupt den Gliedern, am nächsten. Lasst uns auch jenen lieben, der ein Nachahmer Christi 
ist! Lasst uns jenen lieben, der schon wegen der Leibeseinheit mit der Not des Nächsten Mitleid 
empfindet!“ Eins sein in dem Einen, im Nahesein, im Dasein, in der empfangenen und weitergege-
benen Liebe, und wie der heilige Franziskus die Wonne genießen, ihm begegnet zu sein.

2. Die gemeinsame Aufgabe in der Krankenpflege

Der Heilige Lukas fährt fort und sagt, dass der Samariter „Mitleid hatte“. Mitleid zu empfinden, 
meint ein tiefes Gefühl, das zum Handeln bewegt. Es ist ein Gefühl, das aus dem Inneren kommt 
und uns dazu bringt, anderen in ihrem Leid zu helfen. In diesem Gleichnis ist Mitgefühl das charak-
teristische Merkmal aktiver Liebe. Es ist weder theoretisch noch sentimental, sondern äußert sich 
in konkreten Gesten: Der Samariter nähert sich, er behandelt die Wunden, er kümmert sich und 
nimmt sich an. Aber Achtung, er tut dies nicht allein, als Einzelperson: „Der Samariter suchte ei-
nen Gastgeber, der sich um jenen Mann kümmern konnte; genauso sind auch wir gerufen, andere 
einzuladen und uns in einem „Wir“ zu begegnen, das stärker ist als die Summe der kleinen Einzel-
personen“. Ich selbst habe in meiner Erfahrung als Missionar und Bischof in Peru festgestellt, dass 
viele Menschen Barmherzigkeit und Mitgefühl im Stil des Samariters und des Wirtes teilen. Die 
Familienangehörigen, die Nachbarn, das Personal wie auch die Seelsorger im Gesundheitswesen 
und viele andere, die innehalten, sich nähern, pflegen, Lasten tragen, begleiten und von ihrem 
Besitz geben, verleihen dem Mitgefühl eine soziale Dimension. Diese Erfahrung, die sich in einem 
Beziehungsgeflecht verwirklicht, geht über das rein individuelle Engagement hinaus. So habe ich 
in der Apostolischen Exhortation Dilexi te die Pflege der Kranken nicht nur als „wichtigen Teil” der 
Sendung der Kirche bezeichnet, sondern als echte „kirchliche Handlung“ (Nr. 49). Darin zitierte ich 
den heiligen Cyprian, um zu zeigen, wie wir in dieser Dimension die Gesundheit unserer Gesell-
schaft überprüfen können: „Diese Pest und Seuche, die so schrecklich und verderblich erscheint, 
[erforscht] die Gerechtigkeit jedes einzelnen […] und [prüft] die Herzen des Menschengeschlechts 
daraufhin […], ob die Gesunden den Kranken dienen, ob die Verwandten ihre Angehörigen innig 
lieben, ob die Herren sich ihrer leidenden Diener erbarmen, ob die Ärzte die um Hilfe flehenden 
Kranken nicht im Stiche lassen“.

Eins zu sein in dem Einen setzt voraus, dass wir uns wirklich als Glieder eines Leibes fühlen, in dem 
wir gemäß unserer jeweiligen Berufung das Mitgefühl des Herrn für das Leiden aller Menschen 
weitergeben. Mehr noch, der Schmerz, der uns bewegt, ist kein fremder Schmerz, sondern der 
Schmerz eines Gliedes unseres eigenen Leibes, zu dem uns unser Haupt zum Wohl aller sendet. 
In diesem Sinne vereint er sich mit dem Schmerz Christi und trägt, sofern er im christlichen Sinne 
aufgeopfert wird, zur Erfüllung des Gebets des Erlösers für die Einheit aller bei

3. Stets von der Liebe zu Gott bewegt, um uns selbst und unseren Mitmenschen zu begegnen

In dem Doppelgebot „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit 
deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten 
wie dich selbst“ (Lk 10,27) können wir den Vorrang der Liebe zu Gott erkennen und ihre direkte 
Auswirkung auf die Art und Weise, wie der Mensch in all seinen Dimensionen liebt und Beziehun-
gen pflegt. „Die Nächstenliebe ist der greifbare Beweis für die Echtheit der Liebe zu Gott, wie der 
Apostel Johannes bezeugt: ,Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott 
in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. […] Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt 
in Gott und Gott bleibt in ihm‘ (1 Joh 4,12.16)“. Auch wenn diese Liebe unterschiedliche Adres-
saten hat – Gott, den Nächsten und sich selbst – und wir sie in diesem Sinne als unterschiedliche 
Formen der Liebe verstehen können, sind diese doch immer untrennbar miteinander verbunden. 
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Der Vorrang der göttlichen Liebe impliziert, dass das Handeln des Menschen ohne Eigeninteresse 
oder Belohnung erfolgt, sondern Ausdruck einer Liebe ist, die über rituelle Normen hinausgeht 
und zu einem wahren Gottesdienst wird: Dem Nächsten zu dienen bedeutet, Gott im konkreten 
Handeln zu lieben. 

Diese Dimension ermöglicht es auch, zu verstehen, was es bedeutet, sich selbst zu lieben. Es be-
deutet, dass wir uns davon lösen, unser Selbstwertgefühl oder das Bewusstsein unserer eigenen 
Würde auf Stereotypen wie Erfolg, Karriere, gesellschaftliche Stellung oder Abstammung zu grün-
den, und stattdessen unseren Platz vor Gott und unseren Mitmenschen wiederfinden. Benedikt 
XVI. sagte: „Der Mensch als Geschöpf von geistiger Natur verwirklicht sich in zwischenmenschli-
chen Beziehungen. Je echter er diese lebt, desto mehr reift auch seine eigene persönliche Identi-
tät. Nicht durch Absonderung bringt sich der Mensch selber zur Geltung, sondern wenn er sich in 
Beziehung zu den anderen und zu Gott setzt“. 

Liebe Brüder und Schwestern, „das wahre Heilmittel für die Wunden der Menschheit ist eine Le-
bensweise, die auf geschwisterlicher Liebe basiert, die in der Liebe Gottes wurzelt“. Ich wünsche 
mir von ganzem Herzen, dass diese geschwisterliche, „samaritanische“, integrative, mutige, enga-
gierte und solidarische Dimension, die ihre tiefste Wurzel in unserer Vereinigung mit Gott im Glau-
ben an Jesus Christus hat, in unserer christlichen Lebensweise niemals fehlen möge. Entflammt 
von dieser göttlichen Liebe können wir uns wirklich für alle Leidenden einsetzen, insbesondere 
für unsere kranken, alten und leidgeprüften Brüder und Schwestern. Erheben wir unser Gebet zur 
seligen Jungfrau Maria, Heil der Kranken. Bitten wir um ihre Hilfe für alle Leidenden, für alle, die 
Mitgefühl, ein offenes Ohr und Trost brauchen, und flehen wir sie mit diesem alten Gebet, das in 
der Familie gebetet wurde, um ihre Fürsprache für alle an, die krank sind und leiden:

Liebe Mutter, geh nicht weg, 										       
wende deinen Blick nicht von mir ab.									      
Begleite mich auf allen Wegen									       
und lass mich nie allein.										        
Da du mich beschützt											        
wie eine wahre Mutter,										        
erwirke mir den Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Ich erteile meinen apostolischen Segen von Herzen allen Kranken, ihren Familien, denen, die sie 
pflegen, den Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den in der Krankenpastoral Tätigen und beson-
ders denen, die an diesem Welttag der Kranken teilnehmen.

Aus dem Vatikan, am 13. Januar 2026

LEO XIV.

Art. 43                                                      Botschaft zur Fastenzeit 2026

Zuhören und fasten.											         
Die Fastenzeit als Zeit der Umkehr

Liebe Brüder und Schwestern!

Die Fastenzeit ist die Zeit, in der die Kirche uns in mütterlicher Fürsorge einlädt, das Geheimnis 
Gottes wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, damit unser Glaube neuen Schwung 
erhält und unser Herz sich nicht in den Sorgen und Ablenkungen des Alltags verliert.

Jeder Weg der Umkehr beginnt, wenn wir uns vom Wort Gottes erreichen lassen und es mit fügsa-
mem Geist annehmen. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen der Gabe des Wortes Gottes, 
dem Raum der Gastfreundschaft, den wir ihm bieten, und der Verwandlung, die es bewirkt. Aus 
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diesem Grund wird der Weg der Fastenzeit zu einer günstigen Gelegenheit, auf die Stimme des 
Herrn zu hören und die Entscheidung zu erneuern, Christus zu nachzufolgen und mit ihm den Weg 
nach Jerusalem zu gehen, wo sich das Geheimnis seines Leidens, seines Todes und seiner Aufer-
stehung erfüllt.

Zuhören

In diesem Jahr möchte ich zunächst darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dem Wort 
durch das Zuhören Raum zu geben, denn die Bereitschaft zuzuhören ist das erste Anzeichen für 
den Wunsch, mit dem anderen in Beziehung zu treten.

Gott selbst zeigt, als er sich Mose aus dem brennenden Dornbusch offenbart, dass das Zuhören 
ein Wesenszug seines Seins ist: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre 
laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört“ (Ex 3,7). Das Hören auf den Schrei der Unter-
drückten ist der Beginn einer Geschichte der Befreiung, in die der Herr auch Mose einbezieht, 
indem er ihn aussendet, um seinen versklavten Kindern einen Weg des Heils zu eröffnen.	

Er ist ein Gott, der miteinbezieht und heute auch auf uns zukommt, mit den Gedanken, die sein 
Herz bewegen. Deshalb erzieht uns das Hören auf das Wort in der Liturgie zu einem aufmerksa-
meren Hören auf die Wirklichkeit: Die Heilige Schrift befähigt uns, unter den vielen Stimmen, die 
unser persönliches und gesellschaftliches Leben durchziehen, jene Stimme zu erkennen, die aus 
Leid und Ungerechtigkeit hervorgeht, damit sie nicht unbeantwortet bleibt. Sich auf diese innere 
Haltung der Empfänglichkeit einzulassen bedeutet, sich heute von Gott anleiten zu lassen, so zu 
hören wie Er, bis wir erkennen: „Die Lebenssituation der Armen ist ein Schrei, der in der Geschich-
te der Menschheit unser eigenes Leben, unsere Gesellschaften, die politischen und wirtschaftli-
chen Systeme und nicht zuletzt auch die Kirche beständig hinterfragt“.

Fasten

Wenn die Fastenzeit eine Zeit des Zuhörens ist, dann ist das Fasten eine konkrete Praxis, die uns 
für die Aufnahme des Wortes Gottes bereit macht. Der Verzicht auf Nahrung ist in der Tat eine 
sehr alte und unersetzliche asketische Übung auf dem Weg der Umkehr. Gerade weil sie den Kör-
per miteinbezieht, lässt sie uns deutlicher das erkennen, wonach wir „hungern“ und was wir für 
unsere Ernährung als wesentlich erachten. Sie dient also dazu, die „Appetite“ zu unterscheiden 
und zu ordnen, den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit wachzuhalten, ihn vor der Resignation 
zu bewahren und so zu lenken, dass er zum Gebet und zur Verantwortung für den Nächsten wird.

Der hl. Augustinus lässt mit spiritueller Feinfühligkeit die Spannung zwischen der Gegenwart und 
der zukünftigen Erfüllung erkennen, die dieses Hüten des Herzens durchzieht, wenn er anmerkt: 
„Im Laufe des irdischen Lebens ist es Aufgabe der Menschen, nach Gerechtigkeit zu hungern und 
zu dürsten, aber davon gesättigt zu werden, gehört zum anderen Leben. Die Engel sättigen sich 
an diesem Brot, an dieser Speise. Die Menschen hingegen hungern danach, sie sehnen sich alle 
danach. Dieses Streben nach Sehnsucht erweitert die Seele, vergrößert ihre Fassungskraft“. In 
diesem Sinne verstanden, ermöglicht uns das Fasten nicht nur, das Verlangen zu disziplinieren, es 
zu reinigen und freier zu machen, sondern auch, es zu erweitern, sodass es sich an Gott wendet 
und sich darauf ausrichtet, Gutes zu tun.

Damit das Fasten jedoch seine dem Evangelium entsprechende Wahrheit bewahrt und der Ver-
suchung eines stolzen Herzens entgeht, muss es stets in Glaube und in Demut gelebt werden. Es 
erfordert, in der Gemeinschaft mit dem Herrn verwurzelt zu bleiben, denn „wer sich nicht mit dem 
Wort Gottes nährt, fastet nicht wirklich“. Als sichtbares Zeichen unseres inneren Bemühens, uns 
mithilfe der Gnade von der Sünde und dem Bösem abzuwenden, muss das Fasten auch andere 
Formen der Entsagung umfassen, die uns zu einem einfacheren Lebensstil führen sollen, denn 
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„nur die Askese macht das christliche Leben stark und authentisch“.

Ich möchte euch daher zu einer sehr konkreten und oft wenig geschätzten Form des Verzichts ein-
laden, nämlich zum Verzicht auf Worte, die unsere Mitmenschen verletzen und kränken. Beginnen 
wir damit, unsere Sprache zu entwaffnen, indem wir auf scharfe Worte, voreilige Urteile, schlech-
tes Reden über Abwesende, die sich nicht verteidigen können, und Verleumdungen verzichten. 
Bemühen wir uns stattdessen, unsere Worte besser abzuwägen und Freundlichkeit zu pflegen: in 
der Familie, unter Freunden, am Arbeitsplatz, in den sozialen Medien, in politischen Debatten, in 
den Medien, in den christlichen Gemeinschaften. Dann werden viele Worte des Hasses Worten 
der Hoffnung und des Friedens weichen.

Gemeinsam

Schließlich hebt die Fastenzeit die gemeinschaftliche Dimension des Hörens auf das Wort Gottes 
und des Fastens hervor. Auch die Heilige Schrift betont diesen Aspekt auf vielfältige Weise. Zum 
Beispiel, wenn im Buch Nehemia erzählt wird, dass sich das Volk versammelte, um der öffentlichen 
Lesung des Buches der Weisung des Herrn zuzuhören, und sich durch Fasten auf das Bekenntnis 
des Glaubens und die Anbetung vorbereitete, um den Bund mit Gott zu erneuern (vgl. Neh 9,1–3).

Ebenso sind unsere Pfarreien, Familien, kirchlichen Gruppen und Ordensgemeinschaften aufge-
rufen, in der Fastenzeit einen gemeinsamen Weg zu gehen, auf dem das Hören auf das Wort 
Gottes und auf den Schrei der Armen und der Erde zur Form des gemeinsamen Lebens wird und 
das Fasten echte Reue fördert. So gesehen betrifft die Umkehr nicht nur das Gewissen des Einzel-
nen, sondern auch den Stil der Beziehungen, die Qualität des Dialogs, die Fähigkeit, sich von der 
Wirklichkeit hinterfragen zu lassen und zu erkennen, was das Verlangen wirklich leitet, sowohl in 
unseren kirchlichen Gemeinschaften als auch in der nach Gerechtigkeit und Versöhnung dürsten-
den Menschheit.

Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir um die Gnade einer Fastenzeit, die unser Ohr aufmerksa-
mer macht für Gott und die Geringsten. Bitten wir um die Kraft eines Fastens, das auch die Spra-
che betrifft, damit die Worte, die verletzen, weniger werden und der Stimme der anderen mehr 
Raum bleibt. Und bemühen wir uns, dass unsere Gemeinschaften zu Orten werden, wo der Schrei 
der Leidenden Gehör findet und das Zuhören Wege der Befreiung schafft, sodass wir bereit und 
eifrig am Aufbau der Zivilisation der Liebe mitwirken.

Von Herzen segne ich euch und euren Weg in der Fastenzeit.

Aus dem Vatikan, am 5. Februar 2026,								      
dem Gedenktag der hl. Jungfrau und Märtyrerin Agatha

LEO XIV.
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2. Ausfertigung 

 

 
D r .  A n t o n i u s  H a m e r s  
Diözesanadministrator des Bistums Münster 

 

 

Gesetz zur Änderung des  
Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 

(KDG-Änderungsgesetz) 

Artikel 1  
Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) in der Fassung des Beschlusses der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 20. November 2017 
(Kirchliches Amtsblatt Münster 2018, Nr. 3, Art. 45) wird aufgrund des Beschlusses der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 
wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst: 
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Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck 

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich 

§ 3 Organisatorischer Anwendungsbereich 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

Kapitel 2 

Grundsätze 

§ 5 Datengeheimnis 
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§ 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 7 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 8 Einwilligung 

§ 9 - nicht belegt -  

§ 10 - nicht belegt -  

§ 11 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

§ 12 Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten 

§ 13 Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist 

 

  Kapitel 3 

Informationspflichten des Verantwortlichen und Rechte der betroffenen Person 

Abschnitt 1 

Informationspflichten des Verantwortlichen 

§ 14 Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Person 

§ 15 Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 

§ 16 Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung 

 

Abschnitt 2 

Rechte der betroffenen Person 

§ 17 Auskunftsrecht der betroffenen Person 

§ 18 Recht auf Berichtigung 

§ 19 Recht auf Löschung 

§ 20 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

§ 21 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung 
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

§ 22 Recht auf Datenübertragbarkeit 

§ 23 Widerspruchsrecht 

§ 24 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

§ 25 Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 

 

 

 

		  Erlasse und Verlautbarungen des Diözesanadministrators 

Art. 44       Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 			 
			            		  (KDG-Änderungsgesetz)   	
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D r .  A n t o n i u s  H a m e r s  
Diözesanadministrator des Bistums Münster 

 

 

Gesetz zur Änderung des  
Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 

(KDG-Änderungsgesetz) 

Artikel 1  
Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) in der Fassung des Beschlusses der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 20. November 2017 
(Kirchliches Amtsblatt Münster 2018, Nr. 3, Art. 45) wird aufgrund des Beschlusses der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 
wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Inhaltsübersicht 

Präambel 

Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck 

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich 

§ 3 Organisatorischer Anwendungsbereich 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

Kapitel 2 

Grundsätze 

§ 5 Datengeheimnis 
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§ 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 7 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 8 Einwilligung 

§ 9 - nicht belegt -  

§ 10 - nicht belegt -  

§ 11 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

§ 12 Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten 

§ 13 Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist 

 

  Kapitel 3 

Informationspflichten des Verantwortlichen und Rechte der betroffenen Person 

Abschnitt 1 

Informationspflichten des Verantwortlichen 

§ 14 Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Person 

§ 15 Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 

§ 16 Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung 

 

Abschnitt 2 

Rechte der betroffenen Person 

§ 17 Auskunftsrecht der betroffenen Person 

§ 18 Recht auf Berichtigung 

§ 19 Recht auf Löschung 

§ 20 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

§ 21 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung 
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

§ 22 Recht auf Datenübertragbarkeit 

§ 23 Widerspruchsrecht 

§ 24 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

§ 25 Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 
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Kapitel 4 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

Abschnitt 1 

Technik und Organisation; Auftragsverarbeitung 

§ 26 Technische und organisatorische Maßnahmen 

§ 27 Technikgestaltung und Voreinstellungen 

§ 28 Gemeinsam Verantwortliche 

§ 29 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

§ 30 Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

 

Abschnitt 2 

Pflichten des Verantwortlichen 

§ 31 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

§ 32 Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht 

§ 33 Meldung an die Datenschutzaufsicht 

§ 34 Benachrichtigung der betroffenen Person 

§ 35 Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation 

 

Abschnitt 3 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte 

§ 36 Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

§ 37 Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

§ 38 Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 

Kapitel 5 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale Organisationen oder 
nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

§ 39  Allgemeine Grundsätze 

§ 40 Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses oder bei 
geeigneten Garantien 

§ 41 Ausnahmen für bestimmte Fälle 
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Kapitel 6 

Unabhängige Datenschutzaufsicht 

§ 42 Datenschutzaufsicht 

§ 43 Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Vertretung 

§ 44 Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

§ 45 Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen 
Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

§ 46 Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

§ 47 Befugnisse der Datenschutzaufsicht 

 

Kapitel 7 

Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen 

§ 48 Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 

§ 49 Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid der 
Datenschutzaufsicht  

§ 49a Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder kirchliche 
Auftragsverarbeiter 

§ 49b Zuständigkeit der Datenschutzgerichte 

§ 50 Haftung und Schadenersatz 

§ 51 Geldbußen 

Kapitel 8 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

§ 52 Videoüberwachung 

§ 52a Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

§ 53 Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses 

§ 54 Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken, zu Archivzwecken oder zu statistischen Zwecken 

§ 54a Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 

§ 55 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien 
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Kapitel 6 

Unabhängige Datenschutzaufsicht 

§ 42 Datenschutzaufsicht 

§ 43 Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Vertretung 

§ 44 Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

§ 45 Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen 
Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

§ 46 Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

§ 47 Befugnisse der Datenschutzaufsicht 

 

Kapitel 7 

Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen 

§ 48 Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 

§ 49 Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid der 
Datenschutzaufsicht  

§ 49a Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder kirchliche 
Auftragsverarbeiter 

§ 49b Zuständigkeit der Datenschutzgerichte 

§ 50 Haftung und Schadenersatz 

§ 51 Geldbußen 

Kapitel 8 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

§ 52 Videoüberwachung 

§ 52a Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

§ 53 Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses 

§ 54 Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken, zu Archivzwecken oder zu statistischen Zwecken 

§ 54a Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 

§ 55 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien 
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Kapitel 9 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 56 Ermächtigungen 

§ 57  Übergangsbestimmungen 

§ 58 Inkrafttreten“ 
 

2. Die Präambel wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:  

„Für die katholische Kirche ist der Schutz der personenbezogenen Daten ein 
unerlässlicher Bestandteil der in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) 
anerkannten Rechte. Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch kirchliche Stellen erforderlich.“  

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4, der bisherige Satz 3 wird Satz 5.  
c) Im neuen Satz 5 werden die Wörter „und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) – EU-DSGVO, Art. 17 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).“ ersetzt durch die Wörter „und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – EU-DSGVO) 
sowie in Art. 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).“ 

d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 6.  
 

3. § 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 1 
Zweck 

 
Zweck dieses Gesetzes ist es, betroffene Personen davor zu schützen, dass sie durch die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt werden, und den freien Verkehr solcher Daten zu ermöglichen.“ 
 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:  

„§ 53 Absatz 3 bleibt unberührt.“  
b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Soweit besondere kirchliche oder besondere staatliche Rechtsvorschriften auf 
Verarbeitungen personenbezogener Daten anzuwenden sind, gehen sie den 
Vorschriften dieses Gesetzes vor, sofern sie das Datenschutzniveau dieses Gesetzes 
nicht unterschreiten.“ 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „zur Wahrung des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses“ 
ersetzt durch die Wörter „zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und des 
Seelsorgegeheimnisses“. 
 

5. § 3 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit 
diese im Rahmen der Tätigkeiten eines kirchlichen Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters erfolgt, unabhängig davon, wo die Verarbeitung stattfindet.“ 
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6. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) Bei der Begriffsbestimmung Nummer 9. „Verantwortlicher“ wird nach dem Wort 

„entscheidet;“ folgender Halbsatz angefügt:  
„sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch kirchliches, staatliches oder 
europäisches Recht vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach diesem Recht vorgesehen 
werden.“  

b) Die Begriffsbestimmung Nummer 22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ wird wie 
folgt neu gefasst:  
„22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ oder „Diözesandatenschutzbeauftragte“ 
den Leiter oder die Leiterin der Datenschutzaufsicht;“ 

c) Die Begriffsbestimmung Nummer 23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ wird 
wie folgt neu gefasst:  
„23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder „Betriebliche 
Datenschutzbeauftragte“ den vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
benannten Datenschutzbeauftragten oder die vom Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter benannte Datenschutzbeauftragte;“  

d) Die Begriffsbestimmung Nummer 24. „Beschäftigte“ wird wie folgt geändert:  
aa) Bei Buchstabe g) werden nach dem Wort „Praktikanten“ die Wörter „oder 

Praktikantinnen“ angefügt. 
bb) Bei Buchstabe i) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
cc) Nach Buchstabe i) wird folgender Buchstabe j) angefügt:  

„Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, soweit sie zu einem 
kirchlichen Arbeitgeber entsandt sind.“ 
 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Der bisherige Text wird Absatz 1.  

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie personenbezogene 
Daten verarbeiten.“ 
 

8. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 
eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

 
a) Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche 

Rechtsvorschrift erlaubt sie oder ordnet sie an; 
b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 
eingewilligt; 

c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

d) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 
der der Verantwortliche unterliegt; 
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6. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) Bei der Begriffsbestimmung Nummer 9. „Verantwortlicher“ wird nach dem Wort 

„entscheidet;“ folgender Halbsatz angefügt:  
„sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch kirchliches, staatliches oder 
europäisches Recht vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach diesem Recht vorgesehen 
werden.“  

b) Die Begriffsbestimmung Nummer 22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ wird wie 
folgt neu gefasst:  
„22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ oder „Diözesandatenschutzbeauftragte“ 
den Leiter oder die Leiterin der Datenschutzaufsicht;“ 

c) Die Begriffsbestimmung Nummer 23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ wird 
wie folgt neu gefasst:  
„23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder „Betriebliche 
Datenschutzbeauftragte“ den vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
benannten Datenschutzbeauftragten oder die vom Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter benannte Datenschutzbeauftragte;“  

d) Die Begriffsbestimmung Nummer 24. „Beschäftigte“ wird wie folgt geändert:  
aa) Bei Buchstabe g) werden nach dem Wort „Praktikanten“ die Wörter „oder 

Praktikantinnen“ angefügt. 
bb) Bei Buchstabe i) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
cc) Nach Buchstabe i) wird folgender Buchstabe j) angefügt:  

„Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, soweit sie zu einem 
kirchlichen Arbeitgeber entsandt sind.“ 
 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Der bisherige Text wird Absatz 1.  

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie personenbezogene 
Daten verarbeiten.“ 
 

8. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 
eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

 
a) Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche 

Rechtsvorschrift erlaubt sie oder ordnet sie an; 
b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 
eingewilligt; 

c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

d) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 
der der Verantwortliche unterliegt; 
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e) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 
f) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe des Verantwortlichen 

erforderlich, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

g) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn 
es sich bei der betroffenen Person um einen Minderjährigen oder eine 
Minderjährige handelt. Lit. g) gilt nicht für die von öffentlich-rechtlich 
organisierten kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene 
Verarbeitung. 

 
(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist rechtmäßig, wenn 
 
a) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet und kirchliche Interessen 

nicht entgegenstehen; 
b) die betroffene Person eingewilligt hat; 
c) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein 

Grund zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre 
Einwilligung verweigern würde; 

d) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche 
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen; 

e) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie 
veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der 
betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich 
überwiegt; 

f) sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche 
erforderlich ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem 
Ausschluss der Verarbeitung überwiegen; 

g) es zur Verfolgung oder Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist; 

h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Dritter 
erforderlich ist; 

i) es zur institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen 
Formen des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich ist 
und die Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) durch angemessene 
Maßnahmen gewahrt sind; 

j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert 
oder 

k) es zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kirchlichen Wahlen 
insbesondere zu diözesanen, pfarrlichen oder kirchengemeindlichen Gremien 
erforderlich ist; hierzu gehören auch die Kandidatenwerbung und -ansprache 
sowie nachgelagerte Maßnahmen zu Information und Schulung. 

 
(3) 1Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von 

Visitations-, Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der 
Revision oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für den 
Verantwortlichen dient. 2Das gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und  
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Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. 
 
 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der 
betroffenen Person oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so 
berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem 
anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich 
erhoben wurden, vereinbar ist – unter anderem 

 
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 

erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung; 
b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen 
Personen und dem Verantwortlichen; 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeitet werden oder ob personenbezogene 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 
verarbeitet werden; 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die 
betroffenen Personen;  

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die 
Pseudonymisierung oder die Anonymisierung gehören können. 

 
(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, 

der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke 
verwendet werden.“ 

 
9. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene 

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, 
Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen 
nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“); eine Weiterverarbeitung für im 
kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt als vereinbar 
mit den ursprünglichen Zwecken; 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 
insbesondere sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und 
der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht;  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind 
alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten,  
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Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. 
 
 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der 
betroffenen Person oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so 
berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem 
anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich 
erhoben wurden, vereinbar ist – unter anderem 

 
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 

erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung; 
b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen 
Personen und dem Verantwortlichen; 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeitet werden oder ob personenbezogene 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 
verarbeitet werden; 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die 
betroffenen Personen;  

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die 
Pseudonymisierung oder die Anonymisierung gehören können. 

 
(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, 

der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke 
verwendet werden.“ 

 
9. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene 

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, 
Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen 
nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“); eine Weiterverarbeitung für im 
kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt als vereinbar 
mit den ursprünglichen Zwecken; 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 
insbesondere sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und 
der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht;  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind 
alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten,  
 



Kirchliches Amtsblatt Münster 2026 Nr. 3128

2. Ausfertigung 

Seite 9 

 
die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich 
gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen 
Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 
werden, erforderlich ist („Speicherbegrenzung“);  
 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter 
oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 
Vertraulichkeit“). 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze des Absatzes 1 
verantwortlich und muss dies nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).“ 

 
10. § 8 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 8 
Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen 
können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten eingewilligt hat. 

 
(2) 1Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck 

der Verarbeitung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich 
oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. 
2Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der 
betroffenen Person beruht. 

 
(3) 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die 

noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so 
erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der 
Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen dieses Gesetz 
darstellen. 
 

(4) 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor 
Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung 
muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

 
(5) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand 

Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, 
einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des 
Vertrags nicht erforderlich sind.  

 
(6) 1Personenbezogene Daten eines oder einer Minderjährigen, dem oder der 

elektronisch eine Dienstleistung oder ein vergleichbares anderes Angebot von einer 
kirchlichen Stelle unterbreitet wird, dürfen nur verarbeitet werden, wenn der oder die  
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Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. 2Hat der oder die 
Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die Verarbeitung 
nur rechtmäßig, sofern und soweit eine Einwilligung durch die 
Personensorgeberechtigten erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene 
Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung 
durch die Personensorgeberechtigten oder mit deren Zustimmung erteilt wurde. 4Die  
 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche 
Präventions- oder Beratungsdienste einem oder einer Minderjährigen elektronisch 
oder nicht-elektronisch unmittelbar und kostenfrei angeboten werden und die 
Einholung einer Einwilligung der Personensorgeberechtigten voraussichtlich die 
Zielsetzung des Präventions- oder Beratungsangebots gefährden oder dieser 
zuwiderlaufen würde.“ 

 
11. § 9 wird aufgehoben. 

 
12. § 10 wird aufgehoben. 

 
13. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 2 Buchstabe a) wird nach dem Wort „eingewilligt,“ folgender Halbsatz 

angefügt:  
„es sei denn, nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht kann das 
Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben 
werden,“ 

b) In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „soweit dies nach kirchlichem oder 
staatlichen Recht“ ersetzt durch die Wörter „soweit dies nach kirchlichem, 
staatlichem oder europäischem Recht“. 

c) In Absatz 2 Buchstabe h) werden nach den Wörtern „Arbeitsfähigkeit des“ die Wörter 
„oder der“ und nach den Wörtern „Vertrags mit einem“ die Wörter „oder einer“ 
angefügt.  

d) In Absatz 2 Buchstabe i) wird das Wort „oder“ ersatzlos gestrichen. 
e) In Absatz 2 Buchstabe j) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
f) In Absatz 2 wird nach Buchstabe j) folgender Buchstabe k) angefügt:  

„die Verarbeitung ist für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter 
Gewalt und anderen Formen des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts 
erforderlich und die Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) sind durch 
angemessene Maßnahmen gewahrt oder“. 

g) In Absatz 2 wird nach Buchstabe k) folgender Buchstabe l) angefügt:  
„die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen kirchlichen oder öffentlichen 
Interesses zwingend erforderlich.“ 

h) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:  
„Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu anderen 
Zwecken ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 und ein 
Ausnahmetatbestand nach § 6 Absätze 2 bis 5 vorliegen.“ 
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Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. 2Hat der oder die 
Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die Verarbeitung 
nur rechtmäßig, sofern und soweit eine Einwilligung durch die 
Personensorgeberechtigten erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene 
Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung 
durch die Personensorgeberechtigten oder mit deren Zustimmung erteilt wurde. 4Die  
 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche 
Präventions- oder Beratungsdienste einem oder einer Minderjährigen elektronisch 
oder nicht-elektronisch unmittelbar und kostenfrei angeboten werden und die 
Einholung einer Einwilligung der Personensorgeberechtigten voraussichtlich die 
Zielsetzung des Präventions- oder Beratungsangebots gefährden oder dieser 
zuwiderlaufen würde.“ 

 
11. § 9 wird aufgehoben. 

 
12. § 10 wird aufgehoben. 

 
13. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 2 Buchstabe a) wird nach dem Wort „eingewilligt,“ folgender Halbsatz 

angefügt:  
„es sei denn, nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht kann das 
Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben 
werden,“ 

b) In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „soweit dies nach kirchlichem oder 
staatlichen Recht“ ersetzt durch die Wörter „soweit dies nach kirchlichem, 
staatlichem oder europäischem Recht“. 

c) In Absatz 2 Buchstabe h) werden nach den Wörtern „Arbeitsfähigkeit des“ die Wörter 
„oder der“ und nach den Wörtern „Vertrags mit einem“ die Wörter „oder einer“ 
angefügt.  

d) In Absatz 2 Buchstabe i) wird das Wort „oder“ ersatzlos gestrichen. 
e) In Absatz 2 Buchstabe j) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
f) In Absatz 2 wird nach Buchstabe j) folgender Buchstabe k) angefügt:  

„die Verarbeitung ist für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter 
Gewalt und anderen Formen des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts 
erforderlich und die Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) sind durch 
angemessene Maßnahmen gewahrt oder“. 

g) In Absatz 2 wird nach Buchstabe k) folgender Buchstabe l) angefügt:  
„die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen kirchlichen oder öffentlichen 
Interesses zwingend erforderlich.“ 

h) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:  
„Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu anderen 
Zwecken ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 und ein 
Ausnahmetatbestand nach § 6 Absätze 2 bis 5 vorliegen.“ 
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14. § 12 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 12 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten über  

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von § 6 Absatz 
1 ist nur zulässig, wenn dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht, welches geeignete 
Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist.“ 

 

15. § 15 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 1 Buchstabe a) werden die Wörter „sowie gegebenenfalls seines Vertreters“ 

ersatzlos gestrichen. 
 

b) In Absatz 1 Buchstabe b) werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ 
angefügt.  

c) In Absatz 1 Buchstabe f) werden die Wörter „oder in“ ersatzlos gestrichen. 
d) In Absatz 5 Buchstabe a) wird das Wort „Auskunftserteilung“ ersetzt durch das Wort 

„Informationserteilung“. 
e) In Absatz 5 Buchstabe c) wird das Wort „Auskunft“ ersetzt durch das Wort 

„Information“. 
f) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:  

„Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses an einen Berufsgeheimnisträger oder eine 
Berufsgeheimnisträgerin übermittelt, so besteht die Pflicht der übermittelnden Stelle 
zur Information der betroffenen Person gemäß Absatz 3 nicht, sofern nicht das 
Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt.“ 
 

16. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „erhobenen“ ersetzt durch das Wort 

„verarbeiteten“. 
b) In Absatz 2 Buchstabe c) werden nach dem Wort „Empfänger“ die Wörter „oder eine 

andere Empfängerin“ angefügt.   
c) In Absatz 4 Buchstabe c) werden die Wörter „durch kirchliche Rechtsvorschriften“ 

ersetzt durch die Wörter „durch kirchliche, staatliche oder europäische 
Rechtsvorschriften“.  

d) In Absatz 4 Buchstabe d) werden die Wörter „gemäß dem staatlichen oder dem 
kirchlichen Recht“ ersetzt durch die Wörter „gemäß dem kirchlichen, staatlichen 
oder europäischen Recht“.  

e) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn die Erteilung der Information  
 
a) im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a)  

(aa)  die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des 
Verantwortlichen liegenden Aufgaben gefährden würde oder  

(bb)  die Information dem kirchlichen Wohl erhebliche Nachteile bereiten 
würde 
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und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung zurücktreten muss, 
 

b) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) oder c) die 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche 
beeinträchtigen würde und nicht das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung überwiegt.“ 
 

17. § 17 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 2 werden die Wörter „oder in“ ersatzlos gestrichen. 
b) In Absatz 6 Buchstabe a) werden hinter „§ 16“ die Wörter „Absatz 4 lit. d) oder“ 

angefügt.  
c) Absatz 6 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  

„die Daten 
(aa) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
(bb) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 

dienen  
und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.“ 

d) Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst:  
„1Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 
lit. a) keine Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen der betroffenen Person dem oder 
der Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die Bischöfliche 
Behörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheblich 
beeinträchtigt würden. 2Die Mitteilung des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten an die betroffene Person über das Ergebnis der 
datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand 
des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Auskunft 
zustimmt.“ 
 

18. § 18 wird wie folgt geändert: 
 
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:  
„1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von ergänzenden Eintragungen zu 
entsprechen, wenn ansonsten der Erhalt oder die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit 
von Amtshandlungen sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten gefährdet 
würde. 2Hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, 
Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden 
und sonstige Urkunden.“ 
 

19. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 3 Buchstabe d) am Ende wird das Komma durch ein Semikolon ersetzt und 

wird das Wort „oder“ ersatzlos gestrichen. 
b) In Absatz 3 Buchstabe e) am Ende wird der Punkt ersatzlos gestrichen und wird das 

Wort „oder“ angefügt. 
c) In Absatz 3 wird nach Buchstabe e) folgender Buchstabe f) angefügt:   
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und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung zurücktreten muss, 
 

b) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) oder c) die 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche 
beeinträchtigen würde und nicht das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung überwiegt.“ 
 

17. § 17 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 2 werden die Wörter „oder in“ ersatzlos gestrichen. 
b) In Absatz 6 Buchstabe a) werden hinter „§ 16“ die Wörter „Absatz 4 lit. d) oder“ 

angefügt.  
c) Absatz 6 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  

„die Daten 
(aa) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
(bb) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 

dienen  
und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.“ 

d) Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst:  
„1Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 
lit. a) keine Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen der betroffenen Person dem oder 
der Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die Bischöfliche 
Behörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheblich 
beeinträchtigt würden. 2Die Mitteilung des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten an die betroffene Person über das Ergebnis der 
datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand 
des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Auskunft 
zustimmt.“ 
 

18. § 18 wird wie folgt geändert: 
 
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:  
„1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von ergänzenden Eintragungen zu 
entsprechen, wenn ansonsten der Erhalt oder die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit 
von Amtshandlungen sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten gefährdet 
würde. 2Hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, 
Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden 
und sonstige Urkunden.“ 
 

19. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 3 Buchstabe d) am Ende wird das Komma durch ein Semikolon ersetzt und 

wird das Wort „oder“ ersatzlos gestrichen. 
b) In Absatz 3 Buchstabe e) am Ende wird der Punkt ersatzlos gestrichen und wird das 

Wort „oder“ angefügt. 
c) In Absatz 3 wird nach Buchstabe e) folgender Buchstabe f) angefügt:   
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„zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen 
sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten; hierzu gehören insbesondere 
die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die 
Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, 
Beschlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige 
Urkunden.“ 

 
20. § 23 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 wird Satz 3 ersatzlos gestrichen.  

 

b) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:  
„1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
2Das Recht auf Widerspruch besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein 
zwingendes kirchliches oder öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der 
betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung 
verpflichtet.“ 
 

21. § 24 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften“ 
ersetzt durch die Wörter „aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder europäischen 
Rechtsvorschriften“. 
 

22. § 25 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 1 wird nach dem Wort „Person“ das Wort „insbesondere“ angefügt.  

 
23. § 26 wird wie folgt geändert: 

 
In Absatz 4 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“. 
 

24. § 27 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 3 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“. 
 

25. § 28 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:  

„1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung erfolgt auf der Grundlage der 
Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder eines anderen Rechtsinstruments nach 
dem kirchlichen Recht, an die bzw. an das die gemeinsam Verantwortlichen 
gebunden sind. 2Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder das Rechtsinstrument 
gemäß Satz 1 enthält insbesondere die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und 
Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person. 
3Die betroffene Person wird über den wesentlichen, die Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreffenden Inhalt der Vereinbarung bzw. des 
Rechtsinstruments informiert.“ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments kann die 
betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem 
einzelnen der Verantwortlichen geltend machen.“ 
 

26. § 29 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 3 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht, dem Recht der 

Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter 
„nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

 

b) In Absatz 4 Buchstabe a) werden die Wörter „das kirchliche Recht, das Recht der 
Europäischen Union oder das Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter 
„das kirchliche, das staatliche oder das europäische Recht“. 

c) In Absatz 4 Buchstabe g) werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem 
Recht der Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch 
die Wörter „nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

d) In Absatz 5 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der 
Europäischen Union oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaates der 
Europäischen Union“ ersetzt durch die Wörter „nach dem kirchlichen, dem 
staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

e) Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst:  
„1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf der Schriftform. 2Maßgeblich für die 
Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form oder die Textform sind die 
jeweils geltenden staatlichen Regelungen.“ 

f) Absatz 11 wird ersatzlos gestrichen. 
g) Absatz 12 wird ersatzlos gestrichen. 

 
27. § 30 wird wie folgt geändert: 

 
Die Wörter „nach kirchlichem Recht, dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht 
ihrer Mitgliedstaaten“ werden ersetzt durch die Wörter „nach kirchlichem, staatlichem oder 
europäischem Recht“. 
 

28. § 31 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Buchstabe a) werden nach den Wörtern „sowie des“ die Wörter „oder der“ 

und nach dem Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  
b) Absatz 1 Buchstabe f) wird wie folgt neu gefasst:  

„gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, an 
ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, 
einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden 
nichtstaatlichen Völkerrechtssubjektes oder der betreffenden internationalen 
Organisation sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien;“ 

c) Absatz 2 erster Halbsatz wird wie folgt neu gefasst:  
„Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag 
eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes 
enthält:“ 

d) In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „eines“ die Wörter „oder einer“ und 
nach dem Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.   
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„zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen 
sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten; hierzu gehören insbesondere 
die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die 
Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, 
Beschlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige 
Urkunden.“ 

 
20. § 23 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 wird Satz 3 ersatzlos gestrichen.  

 

b) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:  
„1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
2Das Recht auf Widerspruch besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein 
zwingendes kirchliches oder öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der 
betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung 
verpflichtet.“ 
 

21. § 24 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften“ 
ersetzt durch die Wörter „aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder europäischen 
Rechtsvorschriften“. 
 

22. § 25 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 1 wird nach dem Wort „Person“ das Wort „insbesondere“ angefügt.  

 
23. § 26 wird wie folgt geändert: 

 
In Absatz 4 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“. 
 

24. § 27 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 3 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“. 
 

25. § 28 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:  

„1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung erfolgt auf der Grundlage der 
Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder eines anderen Rechtsinstruments nach 
dem kirchlichen Recht, an die bzw. an das die gemeinsam Verantwortlichen 
gebunden sind. 2Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder das Rechtsinstrument 
gemäß Satz 1 enthält insbesondere die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und 
Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person. 
3Die betroffene Person wird über den wesentlichen, die Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreffenden Inhalt der Vereinbarung bzw. des 
Rechtsinstruments informiert.“ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments kann die 
betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem 
einzelnen der Verantwortlichen geltend machen.“ 
 

26. § 29 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 3 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht, dem Recht der 

Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter 
„nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

 

b) In Absatz 4 Buchstabe a) werden die Wörter „das kirchliche Recht, das Recht der 
Europäischen Union oder das Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter 
„das kirchliche, das staatliche oder das europäische Recht“. 

c) In Absatz 4 Buchstabe g) werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem 
Recht der Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch 
die Wörter „nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

d) In Absatz 5 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der 
Europäischen Union oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaates der 
Europäischen Union“ ersetzt durch die Wörter „nach dem kirchlichen, dem 
staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

e) Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst:  
„1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf der Schriftform. 2Maßgeblich für die 
Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form oder die Textform sind die 
jeweils geltenden staatlichen Regelungen.“ 

f) Absatz 11 wird ersatzlos gestrichen. 
g) Absatz 12 wird ersatzlos gestrichen. 

 
27. § 30 wird wie folgt geändert: 

 
Die Wörter „nach kirchlichem Recht, dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht 
ihrer Mitgliedstaaten“ werden ersetzt durch die Wörter „nach kirchlichem, staatlichem oder 
europäischem Recht“. 
 

28. § 31 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Buchstabe a) werden nach den Wörtern „sowie des“ die Wörter „oder der“ 

und nach dem Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  
b) Absatz 1 Buchstabe f) wird wie folgt neu gefasst:  

„gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, an 
ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, 
einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden 
nichtstaatlichen Völkerrechtssubjektes oder der betreffenden internationalen 
Organisation sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien;“ 

c) Absatz 2 erster Halbsatz wird wie folgt neu gefasst:  
„Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag 
eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes 
enthält:“ 

d) In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „eines“ die Wörter „oder einer“ und 
nach dem Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.   
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e) Absatz 2 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst:  

„gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, 
einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden 
nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekts oder der betreffenden internationalen 
Organisation sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die 
Dokumentierung geeigneter Garantien;“ 

f) In Absatz 4 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ angefügt.  
 
 

29. § 33 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „eine Gefahr“ ersetzt durch die Wörter „ein Risiko“.   
b) In Absatz 3 Buchstabe b) werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ 

angefügt.  
c) In Absatz 3 Buchstabe c) wird das Wort „möglichen“ ersetzt durch das Wort 

„wahrscheinlichen“. 
 

30. § 34 Absatz 3 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„der Verantwortliche hat durch nachträglich getroffene Maßnahmen sichergestellt, dass 
das hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;“ 
 

31. § 35 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ und nach dem Wort 

„solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  
b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ angefügt.  
c) In Absatz 9 werden die Wörter „im kirchlichen Recht“ ersetzt durch die Wörter „im 

kirchlichen, im staatlichen oder im europäischen Recht“. 
 

32. Die Überschrift von Kapitel 4 Abschnitt 3 wird wie folgt neu gefasst:  
 

„Betriebliche Datenschutzbeauftragte“ 

33.  § 36 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 36 

Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) benennen schriftlich einen 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche 
Datenschutzbeauftragte.  

 
(2) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) und c) benennen schriftlich einen 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche 
Datenschutzbeauftragte, wenn 

 
a) sich bei ihnen in der Regel mindestens zwanzig Personen ständig mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen, 
b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art,  
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ihres Umfangs oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und 
systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, 
oder  

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten gemäß § 12 besteht. 
 

(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 kann unter Berücksichtigung 
ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher  
 
Datenschutzbeauftragter oder eine gemeinsame betriebliche 
Datenschutzbeauftragte benannt werden.  

 
(4)  1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten 

des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 2Die Benennung von 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist der Datenschutzaufsicht anzuzeigen. 

 
(5) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann eine natürliche oder eine 

juristische Person sein. 2Er oder sie kann Beschäftigter oder Beschäftigte des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine oder ihre Aufgaben 
auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung 
erfüllen. 3Ist der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte Beschäftigter oder 
Beschäftigte des Verantwortlichen, finden § 43 Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechende 
Anwendung. 

 
(6) Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur benannt werden, wer 

die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit 
besitzt.  

 
(7) 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf der- oder diejenige nicht 

benannt werden, der oder die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt ist 
oder dem oder der die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt. 2Andere Aufgaben und 
Pflichten des oder der Benannten dürfen im Übrigen nicht so ausgestaltet oder 
umfangreich sein, dass der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen 
oder ihren Aufgaben nach diesem Gesetz nicht unabhängig bzw. umgehend 
nachkommen kann. 

 
(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines oder einer betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten besteht, hat der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die Erfüllung der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise 
sicherzustellen.“ 

 

34.  § 37 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 37 

Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

(1) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter oder der Leiterin der 
kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 2Er oder sie ist bei der Erfüllung seiner 
oder ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. 3Er oder sie darf 
wegen der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
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ihres Umfangs oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und 
systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, 
oder  

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten gemäß § 12 besteht. 
 

(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 kann unter Berücksichtigung 
ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher  
 
Datenschutzbeauftragter oder eine gemeinsame betriebliche 
Datenschutzbeauftragte benannt werden.  

 
(4)  1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten 

des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 2Die Benennung von 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist der Datenschutzaufsicht anzuzeigen. 

 
(5) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann eine natürliche oder eine 

juristische Person sein. 2Er oder sie kann Beschäftigter oder Beschäftigte des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine oder ihre Aufgaben 
auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung 
erfüllen. 3Ist der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte Beschäftigter oder 
Beschäftigte des Verantwortlichen, finden § 43 Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechende 
Anwendung. 

 
(6) Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur benannt werden, wer 

die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit 
besitzt.  

 
(7) 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf der- oder diejenige nicht 

benannt werden, der oder die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt ist 
oder dem oder der die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt. 2Andere Aufgaben und 
Pflichten des oder der Benannten dürfen im Übrigen nicht so ausgestaltet oder 
umfangreich sein, dass der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen 
oder ihren Aufgaben nach diesem Gesetz nicht unabhängig bzw. umgehend 
nachkommen kann. 

 
(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines oder einer betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten besteht, hat der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter die Erfüllung der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise 
sicherzustellen.“ 

 

34.  § 37 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 37 

Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

(1) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter oder der Leiterin der 
kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 2Er oder sie ist bei der Erfüllung seiner 
oder ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. 3Er oder sie darf 
wegen der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
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(2) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der oder die 

betriebliche Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 
2Sie unterstützen den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben, indem sie die  
für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Mittel und den Zugang zu 
personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen zur Verfügung stellen. 3Zur 
Erhaltung der zur Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben erforderlichen Fachkunde 
haben der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter dem oder der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen  
 
in angemessenem Umfang zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen. § 43 
Absätze 9 und 10 gelten entsprechend.  

 
(3) Betroffene Personen können sich jederzeit und unmittelbar an den betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte wenden. 
 
(4) 1Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder eine betriebliche 

Datenschutzbeauftragte benannt worden, so ist die Kündigung seines oder ihres 
Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche den 
Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigen. 2Nach der Abberufung als 
betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder als betriebliche Datenschutzbeauftragte 
ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung 
unzulässig, es sei denn, dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die 

Wahrnehmung anderer Aufgaben und Pflichten durch den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht zu 
einem Interessenkonflikt führt.“ 

 

35.  § 38 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 38 

Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

1Betriebliche Datenschutzbeauftragte wirken auf die Einhaltung dieses Gesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. 2Zu diesem Zweck können sie sich in 
Zweifelsfällen an die Datenschutzaufsicht gemäß §§ 42 ff. wenden. 3Sie haben 
insbesondere 

a) die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe 
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem 
Zweck sind sie über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten rechtzeitig zu unterrichten; 

b) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu unterrichten und zu beraten; 
c) die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete 

Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über 
den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des 
Datenschutzes vertraut zu machen; 
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d) auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters diesen bei der 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei der 
Überprüfung, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung 
erfolgt, zu unterstützen und 

e) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten.“ 
 

36. Kapitel 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„Kapitel 5 
Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale  

Organisationen oder nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

§ 39 
Allgemeine Grundsätze 

1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach 
ihrer Übermittlung an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in diesem Gesetz niedergelegten 
Bedingungen einhalten. 2Dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten aus dem betreffenden Drittland, der betreffenden 
internationalen Organisation oder dem betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekt. 

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses  

oder bei geeigneten Garantien 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission vorliegt.  

 
(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, darf eine Übermittlung 

personenbezogener Daten an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder 
an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur erfolgen, sofern der Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den 
betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur 
Verfügung stehen. 

 
§ 41 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 noch geeignete 
Garantien nach § 40 Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation oder an ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur unter einer der folgenden Bedingungen 
zulässig: 
 
a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Übermittlung eingewilligt, 

nachdem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger 
Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und 
ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde; 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich; 
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d) auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters diesen bei der 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei der 
Überprüfung, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung 
erfolgt, zu unterstützen und 

e) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten.“ 
 

36. Kapitel 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„Kapitel 5 
Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale  

Organisationen oder nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

§ 39 
Allgemeine Grundsätze 

1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach 
ihrer Übermittlung an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in diesem Gesetz niedergelegten 
Bedingungen einhalten. 2Dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten aus dem betreffenden Drittland, der betreffenden 
internationalen Organisation oder dem betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekt. 

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses  

oder bei geeigneten Garantien 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission vorliegt.  

 
(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, darf eine Übermittlung 

personenbezogener Daten an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder 
an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur erfolgen, sofern der Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den 
betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur 
Verfügung stehen. 

 
§ 41 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 noch geeignete 
Garantien nach § 40 Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation oder an ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur unter einer der folgenden Bedingungen 
zulässig: 
 
a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Übermittlung eingewilligt, 

nachdem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger 
Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und 
ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde; 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich; 
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c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich; 

d) die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchenrechtlicher Vorschriften oder in 
Wahrnehmung kirchlicher Aufgaben an den Heiligen Stuhl oder an den Staat 
der Vatikanstadt oder ist aus anderen wichtigen Gründen des kirchlichen oder 
öffentlichen Interesses notwendig;  

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich; 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 
Person oder anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus  
 
 
physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 
geben. 

 
(2) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene 

Beurteilung in der Dokumentation gemäß § 31.“ 
 

37. Kapitel 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„Kapitel 6 
Unabhängige Datenschutzaufsicht 

§ 42 
Datenschutzaufsicht 

(1) Der Diözesanbischof richtet für den Bereich seiner Diözese eine Datenschutzaufsicht 
als unabhängige kirchliche Behörde ein. 
 

(2) 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diözese einen 
Diözesandatenschutzbeauftragten als Leiter oder eine 
Diözesandatenschutzbeauftragte als Leiterin der Datenschutzaufsicht. 2Zum oder 
zur Diözesandatenschutzbeauftragten kann nur eine natürliche Person bestellt 
werden. 

 
(3) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner oder 

ihrer Aufgaben und bei der Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse gemäß diesem 
Gesetz völlig unabhängig und ist nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen 
verbindlichen staatlichen oder europäischen Recht unterworfen. 2Die Ausübung 
seiner oder ihrer Tätigkeit geschieht in organisatorischer und sachlicher 
Unabhängigkeit. 3Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass dadurch die 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(4) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben 

seines oder ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während 
seiner oder ihrer Amtszeit keine andere mit seinem oder ihrem Amt nicht zu 
vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 2Dem steht eine 
Bestellung als Diözesandatenschutzbeauftragter oder 
Diözesandatenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/oder 
Ordensgemeinschaften nicht entgegen. 
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(5) 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten wird die Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung gestellt, die er oder sie benötigt, um seine oder ihre 
Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen zu können. 2Dies gilt auch für seine oder ihre 
Aufgaben im Bereich der Amtshilfe und der Zusammenarbeit mit anderen 
Datenschutzaufsichten im Sinne des § 44 Absatz 2 lit. f). 3Er oder sie verfügt über 
einen eigenen jährlichen Haushalt, der gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht 
wird, und unterliegt der Rechnungsprüfung durch die dafür von der Diözese  
bestimmte Stelle, soweit hierdurch seine oder ihre Unabhängigkeit nicht 
beeinträchtigt wird. 

 

(6) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendige Personal aus, 
das von der Datenschutzaufsicht selbst, ggf. einer anderen kirchlichen Stelle 
angestellt wird. 2Die angestellten Mitarbeitenden unterstehen der Dienst- und  
 
Fachaufsicht des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten und können, soweit sie 
bei einer anderen kirchlichen Stelle angestellt sind, nur mit seinem oder ihrem 
Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, versetzt oder abgeordnet 
werden. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu 
vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine anderen mit 
ihrem Amt nicht zu vereinbarenden entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten 
aus. 

 

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der 
Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere kirchliche Stellen übertragen 
oder sich deren Hilfe bedienen. 2Diesen dürfen personenbezogene Daten der 
Mitarbeitenden übermittelt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 

(8) 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 
Strafprozessordnung. 2Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die 
Entscheidung über Aussagegenehmigungen für sich und seinen oder ihren Bereich in 
eigener Verantwortung. 3Die Datenschutzaufsicht ist oberste Aufsichtsbehörde im 
Sinne des  
§ 99 Verwaltungsgerichtsordnung. 

 

(9) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm 
oder ihr in seiner oder ihrer Eigenschaft als Diözesandatenschutzbeauftragter oder 
Diözesandatenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese 
Tatsachen selbst keine Auskunft zu geben. 2Dies gilt auch für die Mitarbeitenden des 
oder der Diözesandatenschutzbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die 
Ausübung dieses Rechts der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte entscheidet. 
3Soweit diese Verschwiegenheit reicht, darf die Vorlegung oder Auslieferung von 
Akten oder anderen Dokumenten von ihm oder ihr nicht gefordert werden. 4Im 
Verfahren vor den kirchlichen Datenschutzgerichten darf er oder sie entsprechende 
Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 bleibt unberührt. 
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c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich; 

d) die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchenrechtlicher Vorschriften oder in 
Wahrnehmung kirchlicher Aufgaben an den Heiligen Stuhl oder an den Staat 
der Vatikanstadt oder ist aus anderen wichtigen Gründen des kirchlichen oder 
öffentlichen Interesses notwendig;  

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich; 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 
Person oder anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus  
 
 
physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu 
geben. 

 
(2) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene 

Beurteilung in der Dokumentation gemäß § 31.“ 
 

37. Kapitel 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„Kapitel 6 
Unabhängige Datenschutzaufsicht 

§ 42 
Datenschutzaufsicht 

(1) Der Diözesanbischof richtet für den Bereich seiner Diözese eine Datenschutzaufsicht 
als unabhängige kirchliche Behörde ein. 
 

(2) 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diözese einen 
Diözesandatenschutzbeauftragten als Leiter oder eine 
Diözesandatenschutzbeauftragte als Leiterin der Datenschutzaufsicht. 2Zum oder 
zur Diözesandatenschutzbeauftragten kann nur eine natürliche Person bestellt 
werden. 

 
(3) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner oder 

ihrer Aufgaben und bei der Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse gemäß diesem 
Gesetz völlig unabhängig und ist nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen 
verbindlichen staatlichen oder europäischen Recht unterworfen. 2Die Ausübung 
seiner oder ihrer Tätigkeit geschieht in organisatorischer und sachlicher 
Unabhängigkeit. 3Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass dadurch die 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(4) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben 

seines oder ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während 
seiner oder ihrer Amtszeit keine andere mit seinem oder ihrem Amt nicht zu 
vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 2Dem steht eine 
Bestellung als Diözesandatenschutzbeauftragter oder 
Diözesandatenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/oder 
Ordensgemeinschaften nicht entgegen. 
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(5) 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten wird die Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung gestellt, die er oder sie benötigt, um seine oder ihre 
Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen zu können. 2Dies gilt auch für seine oder ihre 
Aufgaben im Bereich der Amtshilfe und der Zusammenarbeit mit anderen 
Datenschutzaufsichten im Sinne des § 44 Absatz 2 lit. f). 3Er oder sie verfügt über 
einen eigenen jährlichen Haushalt, der gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht 
wird, und unterliegt der Rechnungsprüfung durch die dafür von der Diözese  
bestimmte Stelle, soweit hierdurch seine oder ihre Unabhängigkeit nicht 
beeinträchtigt wird. 

 

(6) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendige Personal aus, 
das von der Datenschutzaufsicht selbst, ggf. einer anderen kirchlichen Stelle 
angestellt wird. 2Die angestellten Mitarbeitenden unterstehen der Dienst- und  
 
Fachaufsicht des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten und können, soweit sie 
bei einer anderen kirchlichen Stelle angestellt sind, nur mit seinem oder ihrem 
Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, versetzt oder abgeordnet 
werden. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu 
vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine anderen mit 
ihrem Amt nicht zu vereinbarenden entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten 
aus. 

 

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der 
Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere kirchliche Stellen übertragen 
oder sich deren Hilfe bedienen. 2Diesen dürfen personenbezogene Daten der 
Mitarbeitenden übermittelt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 

(8) 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 
Strafprozessordnung. 2Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die 
Entscheidung über Aussagegenehmigungen für sich und seinen oder ihren Bereich in 
eigener Verantwortung. 3Die Datenschutzaufsicht ist oberste Aufsichtsbehörde im 
Sinne des  
§ 99 Verwaltungsgerichtsordnung. 

 

(9) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm 
oder ihr in seiner oder ihrer Eigenschaft als Diözesandatenschutzbeauftragter oder 
Diözesandatenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese 
Tatsachen selbst keine Auskunft zu geben. 2Dies gilt auch für die Mitarbeitenden des 
oder der Diözesandatenschutzbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die 
Ausübung dieses Rechts der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte entscheidet. 
3Soweit diese Verschwiegenheit reicht, darf die Vorlegung oder Auslieferung von 
Akten oder anderen Dokumenten von ihm oder ihr nicht gefordert werden. 4Im 
Verfahren vor den kirchlichen Datenschutzgerichten darf er oder sie entsprechende 
Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 bleibt unberührt. 
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§ 43 

Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und  
seine oder ihre Vertretung 

(1) 1Die Bestellung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten durch den 
Diözesanbischof erfolgt für die Dauer von mindestens vier, höchstens sechs Jahren 
und gilt bis zur Aufnahme der Amtsgeschäfte durch den Nachfolger oder die 
Nachfolgerin. 2Die mehrmalige erneute Bestellung ist zulässig. 3Die Bestellung für 
mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften ist zulässig. 4Der oder die 
Diözesandatenschutzbeauftragte übt sein oder ihr Amt hauptamtlich aus.  

 
 

 
(2) 1Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Er 
oder sie soll die Befähigung zum Richteramt gemäß dem Deutschen Richtergesetz 
haben. 3Als Person, die das katholische Profil der Einrichtung inhaltlich prägt, 
mitverantwortet und nach außen repräsentiert, muss er oder sie der katholischen 
Kirche angehören. 4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist auf die  
 
gewissenhafte Erfüllung seiner oder ihrer Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen 
und des für die Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu verpflichten. 

 
(3) 1Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn Gründe nach 

§ 24 Deutsches Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter oder einer Richterin auf 
Lebenszeit dessen oder deren Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Gründe 
vorliegen, die nach der Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der jeweils 
geltenden Fassung eine Kündigung rechtfertigen. 2Auf Antrag des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten nimmt der Diözesanbischof die Bestellung 
zurück. 

 

(4) 1Das der Bestellung zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten zugrunde 
liegende Dienstverhältnis kann während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 3 beendet werden. 2Dieser Kündigungsschutz wirkt für den Zeitraum von 
einem Jahr nach der Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein 
kirchliches Beschäftigungsverhältnis fortgeführt wird oder sich anschließt. 

 

(5) Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus dem Kreis seiner oder 
ihrer Mitarbeitenden einen Vertreter oder eine Vertreterin, der oder die im Fall seiner 
oder ihrer Verhinderung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. 

 

(6) 1Ist der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte an der Ausübung seines oder ihres 
Amtes dauerhaft verhindert oder endet sein oder ihr Amtsverhältnis vorzeitig und ist 
er oder sie nicht zur Weiterführung der Geschäfte verpflichtet, bestellt der 
Diözesanbischof bis zur Wiederaufnahme des Amtes durch den 
Diözesandatenschutzbeauftragten oder die Diözesandatenschutzbeauftragte oder 
die Bestellung eines oder einer neuen Diözesandatenschutzbeauftragten 
übergangsweise eine Leitung. 2§ 43 Absatz 2 gilt entsprechend. 3Die übergangsweise 
Leitung hat sämtliche Rechte und Pflichten, die nach diesem Gesetz dem oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten zukommen. 4Sie tritt nicht in die laufende 
Amtszeit des oder der bisherigen Diözesandatenschutzbeauftragten ein. 5Mit der  
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Bestellung der übergangsweisen Leitung durch den Diözesanbischof endet die 
Vertretung nach Absatz 5. 

 

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden 
sind auch nach Beendigung ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser 
Eigenschaft bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
2Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 

(8) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden 
dürfen, wenn ihr Auftrag beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne 
Genehmigung des oder der amtierenden Diözesandatenschutzbeauftragten weder 
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben. 2Die 
Genehmigung, als Zeuge oder Zeugin auszusagen, wird in der Regel erteilt. 
3Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 

 

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder eine übergangsweise Leitung 
entsprechend. 

 
§ 44 

Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und setzt diese durch.  

 

(2) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. 
Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Minderjährige; 

b) kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in 
Bezug auf die Verarbeitung beraten; 

c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem 
Gesetz entstehenden Pflichten sensibilisieren; 

d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer 
Rechte aufgrund dieses Gesetzes zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu 
diesem Zweck mit den anderen Datenschutzaufsichten sowie staatlichen und 
sonstigen kirchlichen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten; 

e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person befassen, den Gegenstand der 
Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und den 
Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und 
das Ergebnis der Untersuchung unterrichten; zur Erleichterung der Einlegung 
von Beschwerden hält die Datenschutzaufsicht Musterformulare in digitaler 
und Papierform bereit.  

f) mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, auch durch 
Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche 
Anwendung und Durchsetzung dieses Gesetzes zu gewährleisten; 
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Bestellung der übergangsweisen Leitung durch den Diözesanbischof endet die 
Vertretung nach Absatz 5. 

 

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden 
sind auch nach Beendigung ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser 
Eigenschaft bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
2Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 

(8) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden 
dürfen, wenn ihr Auftrag beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne 
Genehmigung des oder der amtierenden Diözesandatenschutzbeauftragten weder 
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben. 2Die 
Genehmigung, als Zeuge oder Zeugin auszusagen, wird in der Regel erteilt. 
3Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 

 

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder eine übergangsweise Leitung 
entsprechend. 

 
§ 44 

Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und setzt diese durch.  

 

(2) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. 
Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Minderjährige; 

b) kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in 
Bezug auf die Verarbeitung beraten; 

c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem 
Gesetz entstehenden Pflichten sensibilisieren; 

d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer 
Rechte aufgrund dieses Gesetzes zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu 
diesem Zweck mit den anderen Datenschutzaufsichten sowie staatlichen und 
sonstigen kirchlichen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten; 

e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person befassen, den Gegenstand der 
Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und den 
Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und 
das Ergebnis der Untersuchung unterrichten; zur Erleichterung der Einlegung 
von Beschwerden hält die Datenschutzaufsicht Musterformulare in digitaler 
und Papierform bereit.  

f) mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, auch durch 
Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche 
Anwendung und Durchsetzung dieses Gesetzes zu gewährleisten; 
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g) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes durchführen, auch auf 

der Grundlage von Informationen einer anderen Datenschutzaufsicht oder 
einer anderen Behörde; 

h) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

i) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die 
gemäß § 35 entweder keine oder für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen ist; 

j) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 
k) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Gesetz und die im 

Zusammenhang mit diesen Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und 
l) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten erfüllen. 
 

(3) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster zur Verfügung 
stellen. 

 
(4) 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei 

offensichtlich unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung 
– exzessiven Anfragen kann jedoch die Datenschutzaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf 
eine neuerliche Anfrage der betroffenen Person hin davon abhängig machen, dass 
eine angemessene Gebühr für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird, oder sich  

 

weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die 
Datenschutzaufsicht die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder 
exzessiven Charakter der Anfrage. 

 
(5) 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem 

Diözesanbischof vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 2Der 
Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des 
Datenschutzes im nichtkirchlichen Bereich enthalten. 

 

§ 45 
Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen  

Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

(1) 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 
1 um einen über- oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz 
über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der 
Diözese zuständig, in der der Rechtsträger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei 
Abgrenzungsfragen gegenüber dem Bereich der Ordensgemeinschaften erfolgt eine 
Abstimmung zwischen dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten und dem 
oder der Ordensdatenschutzbeauftragten.  

 
(2) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 

1 über eine oder mehrere rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in einer 
anderen Diözese als der Diözese ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger seinen Sitz 
hat, so gilt das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die 
Datenschutzaufsicht der Diözese zuständig, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat. 

 

2. Ausfertigung 

Seite 24 

 
 

(3) In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne des § 28 verständigen sich 
die betroffenen Datenschutzaufsichten. 

 

§ 46 
Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit  

a) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu leisten, 
b) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei 

insbesondere Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und in die 
Datenverarbeitungsprogramme, und während der Dienstzeit zum Zwecke von 
Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, die der Verarbeitung und Aufbewahrung 
automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

c) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durch die 
Datenschutzaufsicht zuzulassen. 

 

 

§ 47 
Befugnisse der Datenschutzaufsicht 

(1) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden 
Untersuchungsbefugnisse, die es ihr gestatten,  

 

a) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle 
Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Datenschutzaufsicht erforderlich sind; 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen; 
c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen 

Verstoß gegen dieses Gesetz hinzuweisen; 
d) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen 

personenbezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
der Datenschutzaufsicht notwendig sind, zu erhalten; 

e) gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, 
einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des 
Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

 

(2) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es 
ihr gestatten, 

 
a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass 

beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Gesetz 
oder andere datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen; 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er 
mit Verarbeitungsvorgängen gegen dieses Gesetz oder andere 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen hat; 
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g) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes durchführen, auch auf 

der Grundlage von Informationen einer anderen Datenschutzaufsicht oder 
einer anderen Behörde; 

h) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

i) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die 
gemäß § 35 entweder keine oder für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen ist; 

j) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 
k) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Gesetz und die im 

Zusammenhang mit diesen Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und 
l) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener 

Daten erfüllen. 
 

(3) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster zur Verfügung 
stellen. 

 
(4) 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei 

offensichtlich unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung 
– exzessiven Anfragen kann jedoch die Datenschutzaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf 
eine neuerliche Anfrage der betroffenen Person hin davon abhängig machen, dass 
eine angemessene Gebühr für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird, oder sich  

 

weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die 
Datenschutzaufsicht die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder 
exzessiven Charakter der Anfrage. 

 
(5) 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem 

Diözesanbischof vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 2Der 
Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des 
Datenschutzes im nichtkirchlichen Bereich enthalten. 

 

§ 45 
Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen  

Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

(1) 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 
1 um einen über- oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz 
über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der 
Diözese zuständig, in der der Rechtsträger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei 
Abgrenzungsfragen gegenüber dem Bereich der Ordensgemeinschaften erfolgt eine 
Abstimmung zwischen dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten und dem 
oder der Ordensdatenschutzbeauftragten.  

 
(2) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 

1 über eine oder mehrere rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in einer 
anderen Diözese als der Diözese ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger seinen Sitz 
hat, so gilt das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die 
Datenschutzaufsicht der Diözese zuständig, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat. 
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(3) In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne des § 28 verständigen sich 
die betroffenen Datenschutzaufsichten. 

 

§ 46 
Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit  

a) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu leisten, 
b) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei 

insbesondere Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und in die 
Datenverarbeitungsprogramme, und während der Dienstzeit zum Zwecke von 
Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, die der Verarbeitung und Aufbewahrung 
automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

c) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durch die 
Datenschutzaufsicht zuzulassen. 

 

 

§ 47 
Befugnisse der Datenschutzaufsicht 

(1) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden 
Untersuchungsbefugnisse, die es ihr gestatten,  

 

a) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle 
Informationen bereitzustellen, die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Datenschutzaufsicht erforderlich sind; 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen; 
c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen 

Verstoß gegen dieses Gesetz hinzuweisen; 
d) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen 

personenbezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
der Datenschutzaufsicht notwendig sind, zu erhalten; 

e) gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, 
einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des 
Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

 

(2) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es 
ihr gestatten, 

 
a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass 

beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Gesetz 
oder andere datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen; 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er 
mit Verarbeitungsvorgängen gegen dieses Gesetz oder andere 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen hat; 
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c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen 

der betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach diesem Gesetz zustehenden 
Rechte zu entsprechen; 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, 
Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit diesem Gesetz zu bringen; 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffene Person entsprechend zu 
benachrichtigen; 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, 
einschließlich eines Verbots, zu verhängen; 

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die 
Einschränkung der Verarbeitung gemäß den §§ 18, 19 und 20 und die 
Unterrichtung der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß 
§§ 19 Absatz 2 und 21 offengelegt wurden, über solche Maßnahmen 
anzuordnen; 

h) eine Geldbuße gemäß § 51 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in 
diesem Absatz genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des 
Einzelfalls; 

i) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem 
Drittland oder an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches 
Völkerrechtssubjekt anzuordnen. 
 

 
(3) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung getroffen, dass eine 

Datenschutzverletzung objektiv vorliegt, kann der betroffenen Person im Verfahren 
vor den staatlichen Zivilgerichten über den Schadensersatz das Fehlen einer solchen 
nicht entgegengehalten werden. 

 
(4) 1Werden Maßnahmen nach Absatz 2 nicht in der von der Datenschutzaufsicht 

bestimmten Frist befolgt, so verständigt die Datenschutzaufsicht die für die 
kirchliche Stelle zuständige Aufsicht und fordert sie zu einer Stellungnahme 
gegenüber der Datenschutzaufsicht auf. 2Diese Stellungnahme soll auch eine 
Darstellung der Maßnahmen enthalten, die getroffen worden sind. 

 
(5) 1Vor Abhilfemaßnahmen nach Absatz 2 ist dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich 
zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 2Von der Anhörung 
kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht 
geboten, insbesondere wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug 
oder im kirchlichen Interesse notwendig erscheint.“ 

 

38. § 48 wird wie folgt geändert: 
 
a) In der Überschrift wird das Wort „der“ ersetzt durch das Wort „einer“.  
b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht“ 

ersetzt durch die Wörter „Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht“. Die Wörter 
„wenn sie“ werden ersetzt durch die Wörter „wenn die betroffene Person“.  

c) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Empfänger“ die Wörter „oder die Empfängerin“ 
und nach dem Wort „Dritten“ die Wörter „oder die Dritte“ angefügt. 
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d) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Beschwerdeführer“ die Wörter „oder die 

Beschwerdeführerin“ angefügt.  
 

39.  § 49 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 49 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid  

der Datenschutzaufsicht  

1Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des Rechts auf Beschwerde bei 
einer Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 
einen sie betreffenden Bescheid der Datenschutzaufsicht. 2Dies gilt auch dann, wenn sich 
die Datenschutzaufsicht nicht mit einer Beschwerde nach § 48 befasst oder die betroffene 
Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der nach § 48 
erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.“ 

 

40. Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt:  

„§ 49a 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder  

kirchliche Auftragsverarbeiter 

 
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen 
Verantwortlichen oder einen kirchlichen Auftragsverarbeiter, wenn sie der Ansicht ist, dass  
 
 
die ihr aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit 
diesem Gesetz stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden.“ 
 

41. Nach § 49a wird folgender § 49b eingefügt:   

„§ 49 b  
Zuständigkeit der Datenschutzgerichte  

(1) Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 und 49 a ist das Interdiözesane 
Datenschutzgericht zuständig. 
 

(2) Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutzgerichts 
ist das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zuständig.“ 

 
42. § 51 wird wie folgt geändert:  

 
a. In Absatz 3 werden nach dem Wort „Einzelfalls“ die Wörter „zusätzlich zu oder 

anstelle von Maßnahmen nach § 47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i)“ angefügt. 
b. In Absatz 3 Buchstabe i) werden die Wörter „§ 47 Absatz 5“ ersetzt durch die Wörter 

„§ 47 Absatz 2“. 
c. Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen innerhalb eines 
Rahmens von bis zu 1.000.000 € verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher Unternehmen 
im Sinne des § 4 Ziffer 19., die am Wettbewerb teilnehmen, können im Einklang mit  
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d) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Beschwerdeführer“ die Wörter „oder die 

Beschwerdeführerin“ angefügt.  
 

39.  § 49 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 49 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid  

der Datenschutzaufsicht  

1Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des Rechts auf Beschwerde bei 
einer Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 
einen sie betreffenden Bescheid der Datenschutzaufsicht. 2Dies gilt auch dann, wenn sich 
die Datenschutzaufsicht nicht mit einer Beschwerde nach § 48 befasst oder die betroffene 
Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der nach § 48 
erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.“ 

 

40. Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt:  

„§ 49a 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder  

kirchliche Auftragsverarbeiter 

 
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen 
Verantwortlichen oder einen kirchlichen Auftragsverarbeiter, wenn sie der Ansicht ist, dass  
 
 
die ihr aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit 
diesem Gesetz stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden.“ 
 

41. Nach § 49a wird folgender § 49b eingefügt:   

„§ 49 b  
Zuständigkeit der Datenschutzgerichte  

(1) Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 und 49 a ist das Interdiözesane 
Datenschutzgericht zuständig. 
 

(2) Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutzgerichts 
ist das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zuständig.“ 

 
42. § 51 wird wie folgt geändert:  

 
a. In Absatz 3 werden nach dem Wort „Einzelfalls“ die Wörter „zusätzlich zu oder 

anstelle von Maßnahmen nach § 47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i)“ angefügt. 
b. In Absatz 3 Buchstabe i) werden die Wörter „§ 47 Absatz 5“ ersetzt durch die Wörter 

„§ 47 Absatz 2“. 
c. Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen innerhalb eines 
Rahmens von bis zu 1.000.000 € verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher Unternehmen 
im Sinne des § 4 Ziffer 19., die am Wettbewerb teilnehmen, können im Einklang mit  
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46. § 54 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 54 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder  

historischen Forschungszwecken, zu Archivzwecken  
oder zu statistischen Zwecken 

(1) 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit 
geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
vorgesehen werden. 2Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass technische und  
organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des 
Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 11 Absatz 2 lit. h) bis j) 
bleiben unberührt. 

 
(2) 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für 

Zwecke der wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder der Statistik ist nur 
zulässig, wenn diese sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere 
Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der 
kirchliche Auftrag darf durch die Offenlegung nicht gefährdet werden.  

 
(3) 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik verarbeitet 

werden, sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder 
Statistikzweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit 
denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
identifizierten oder identifizierbaren Person zugeordnet werden können. 2Sie dürfen 
mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder 
Statistikzweck dies erfordert.  

 
(4) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum Zwecke wissenschaftlicher 

oder historischer Forschung oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit 
Zustimmung der übermittelnden kirchlichen Stelle zulässig. 2Die Zustimmung kann 
erteilt werden, wenn  
 
a) die betroffene Person eingewilligt hat oder 
b) dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der 

Zeitgeschichte unerlässlich ist, es sei denn, dass Grund zu der Annahme  
 
besteht, dass durch die Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet 
würde oder schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.  

 
(5) Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher Stellen im Sinne des § 3 gilt die 

Anordnung über die kirchlichen Archive (KAO) in der jeweils geltenden Fassung.“ 
 

47. Nach § 54 wird folgender § 54a eingefügt: 

„§ 54a 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung  

sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 

1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Formen des 
Missbrauchs besteht ein überragendes kirchliches Interesse. 2Personenbezogene Daten 
dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nach Maßgabe  
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Absatz 2 Geldbußen von bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 
3.000.000 €, verhängt werden.“ 

d. Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:  
„Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrichtigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem 
Verfahren zur Verhängung eines Bußgeldes nach dieser Vorschrift gegen den 
Meldepflichtigen oder die Meldepflichtige oder den Benachrichtigenden oder die 
Benachrichtigende oder seine oder ihre in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des oder der Meldepflichtigen oder 
des oder der Benachrichtigenden verwendet werden.“ 
 

43. § 52 wird wie folgt geändert:  
 
a. In Absatz 3 werden die Wörter „Speicherung oder Verwendung“ ersetzt durch das 

Wort „Verarbeitung“.  
b. In Absatz 5 wird das Wort „Speicherung“ ersetzt durch das Wort „Verarbeitung“.  

 
44. Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt: 

„§ 52a 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

(1) Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung von Gottesdiensten oder 
Veranstaltungen gottesdienstähnlicher Art sind datenschutzrechtlich zulässig, wenn 
die betroffenen Personen vor der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art 
und Umfang der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung informiert werden. 

 
(2) Besonderen schutzwürdigen Interessen - insbesondere von Minderjährigen - ist in 

angemessenem Umfang Rechnung zu tragen 
 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Aufzeichnung, Übertragung oder 
Veröffentlichung nicht erfasste Plätze für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen 
in angemessener Zahl vorzuhalten.“ 

 
45. § 53 wird wie folgt geändert: 

 
a. In der Überschrift wird das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt durch die Wörter 

„Verarbeitung personenbezogener Daten“.   
b. In Absatz 1 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines 

oder einer Beschäftigten“.  
c. In Absatz 2 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines 

oder einer Beschäftigten“ und die Wörter „des Beschäftigten“ werden ersetzt durch 
die Wörter „des oder der Beschäftigten“.  
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46. § 54 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 54 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder  

historischen Forschungszwecken, zu Archivzwecken  
oder zu statistischen Zwecken 

(1) 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit 
geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
vorgesehen werden. 2Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass technische und  
organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des 
Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 11 Absatz 2 lit. h) bis j) 
bleiben unberührt. 

 
(2) 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für 

Zwecke der wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder der Statistik ist nur 
zulässig, wenn diese sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere 
Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der 
kirchliche Auftrag darf durch die Offenlegung nicht gefährdet werden.  

 
(3) 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik verarbeitet 

werden, sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder 
Statistikzweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit 
denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
identifizierten oder identifizierbaren Person zugeordnet werden können. 2Sie dürfen 
mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder 
Statistikzweck dies erfordert.  

 
(4) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum Zwecke wissenschaftlicher 

oder historischer Forschung oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit 
Zustimmung der übermittelnden kirchlichen Stelle zulässig. 2Die Zustimmung kann 
erteilt werden, wenn  
 
a) die betroffene Person eingewilligt hat oder 
b) dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der 

Zeitgeschichte unerlässlich ist, es sei denn, dass Grund zu der Annahme  
 
besteht, dass durch die Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet 
würde oder schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.  

 
(5) Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher Stellen im Sinne des § 3 gilt die 

Anordnung über die kirchlichen Archive (KAO) in der jeweils geltenden Fassung.“ 
 

47. Nach § 54 wird folgender § 54a eingefügt: 

„§ 54a 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung  

sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 

1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Formen des 
Missbrauchs besteht ein überragendes kirchliches Interesse. 2Personenbezogene Daten 
dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nach Maßgabe  
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Absatz 2 Geldbußen von bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 
3.000.000 €, verhängt werden.“ 

d. Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:  
„Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrichtigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem 
Verfahren zur Verhängung eines Bußgeldes nach dieser Vorschrift gegen den 
Meldepflichtigen oder die Meldepflichtige oder den Benachrichtigenden oder die 
Benachrichtigende oder seine oder ihre in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des oder der Meldepflichtigen oder 
des oder der Benachrichtigenden verwendet werden.“ 
 

43. § 52 wird wie folgt geändert:  
 
a. In Absatz 3 werden die Wörter „Speicherung oder Verwendung“ ersetzt durch das 

Wort „Verarbeitung“.  
b. In Absatz 5 wird das Wort „Speicherung“ ersetzt durch das Wort „Verarbeitung“.  

 
44. Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt: 

„§ 52a 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

(1) Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung von Gottesdiensten oder 
Veranstaltungen gottesdienstähnlicher Art sind datenschutzrechtlich zulässig, wenn 
die betroffenen Personen vor der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art 
und Umfang der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung informiert werden. 

 
(2) Besonderen schutzwürdigen Interessen - insbesondere von Minderjährigen - ist in 

angemessenem Umfang Rechnung zu tragen 
 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Aufzeichnung, Übertragung oder 
Veröffentlichung nicht erfasste Plätze für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen 
in angemessener Zahl vorzuhalten.“ 

 
45. § 53 wird wie folgt geändert: 

 
a. In der Überschrift wird das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt durch die Wörter 

„Verarbeitung personenbezogener Daten“.   
b. In Absatz 1 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines 

oder einer Beschäftigten“.  
c. In Absatz 2 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines 

oder einer Beschäftigten“ und die Wörter „des Beschäftigten“ werden ersetzt durch 
die Wörter „des oder der Beschäftigten“.  
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dieses Gesetzes und auf Grundlage spezifischer diözesaner Bestimmungen verarbeitet 
werden, die die Offenlegung von personenbezogenen Daten von sexuellem Missbrauch 
betroffener Personen für Aufarbeitungs- und Forschungszwecke durch Auskunft oder 
Einsicht in Unterlagen ausdrücklich regeln, darunter auch Regelungen, die Auskunft oder 
Einsicht in Unterlagen lediglich im Falle einer Einwilligung betroffener Personen zulassen.“ 

48. § 55 wird wie folgt geändert: 
 
a. In der Überschrift wird das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt durch die Wörter 

„Verarbeitung personenbezogener Daten“. 
b. In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „er“ die Wörter „oder sie“ eingefügt. 

 
 

49. § 57 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 57 
Übergangsbestimmungen 

Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, deren Amtszeiten noch 
nicht abgelaufen sind, bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 36 ff. 
Beachtung finden.“  

 

50. § 58 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 58 
Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft.“  

 

Artikel 2  
Inkrafttreten 

Dieses Änderungsgesetz tritt am 01.03.2026 in Kraft. 

 

VZ: 110-ALL 34466/2025 

Münster, 04.02.2026 

Münster, 04.02.2026

L.S.				                  Dr. Antonius Hamers							     
			                            Diözesanadministrator

											                     AZ: R 711
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Präambel 
 
1Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung dieser 
Daten zu schützen. 2Für die katholische Kirche ist der Schutz der personenbezogenen Daten ein 
unerlässlicher Bestandteil der in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) anerkannten Rechte. 
3Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
kirchliche Stellen erforderlich. 
 
4Dieses Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) wird erlassen aufgrund des verfas-
sungsrechtlich garantierten Rechts der Katholischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbststän-
dig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten. 5Die-
ses Recht ist auch europarechtlich geachtet und festgeschrieben in Art. 91 und Erwägungsgrund 
165 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung – EU-DSGVO) sowie in Art. 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV). 6In Wahrnehmung dieses Rechts stellt dieses Gesetz den Einklang mit der EU-
DSGVO her. 
 
 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Zweck 
 

Zweck dieses Gesetzes ist es, betroffene Personen davor zu schützen, dass sie durch die Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden, 
und den freien Verkehr solcher Daten zu ermöglichen. 

 
§ 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 
 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 2§ 53 Absatz 
3 bleibt unberührt. 
 

(2) Soweit besondere kirchliche oder besondere staatliche Rechtsvorschriften auf Verarbei-
tungen personenbezogener Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses 
Gesetzes vor, sofern sie das Datenschutzniveau dieses Gesetzes nicht unterschreiten. 

 
(3) Die Verpflichtung zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und des Seelsorgegeheimnisses, 

anderer gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder anderer Berufs- oder besonderer 
Amtsgeheimnisse, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 
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§ 3 
Organisatorischer Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch folgende kirch-

liche Stellen:  
 
a) die Diözese, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftungen und die Kirchengemein-

deverbände, 
b) den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Caritasverbände, ihre Untergliederun-

gen und ihre Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 
c) die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten, Werke, Einrichtungen und 

die sonstigen kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform. 
 

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit 
diese im Rahmen der Tätigkeiten eines kirchlichen Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeiters erfolgt, unabhängig davon, wo die Verarbeitung stattfindet. 

 
§ 4 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck: 
 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder iden-

tifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifi-
zierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mit-
tels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert wer-
den kann; 
 

2. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ personenbezogene Daten, aus denen 
die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschau-
liche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie geneti-
sche Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer na-
türlichen Person. Die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft ist keine 
besondere Kategorie personenbezogener Daten. 

 
3. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vor-

gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-
passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenle-
gung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Ab-
gleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

 
4. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Da-

ten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 
 

5. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die da-
rin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
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Präambel 
 
1Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung dieser 
Daten zu schützen. 2Für die katholische Kirche ist der Schutz der personenbezogenen Daten ein 
unerlässlicher Bestandteil der in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) anerkannten Rechte. 
3Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
kirchliche Stellen erforderlich. 
 
4Dieses Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) wird erlassen aufgrund des verfas-
sungsrechtlich garantierten Rechts der Katholischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbststän-
dig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten. 5Die-
ses Recht ist auch europarechtlich geachtet und festgeschrieben in Art. 91 und Erwägungsgrund 
165 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung – EU-DSGVO) sowie in Art. 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV). 6In Wahrnehmung dieses Rechts stellt dieses Gesetz den Einklang mit der EU-
DSGVO her. 
 
 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Zweck 
 

Zweck dieses Gesetzes ist es, betroffene Personen davor zu schützen, dass sie durch die Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden, 
und den freien Verkehr solcher Daten zu ermöglichen. 

 
§ 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 
 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 2§ 53 Absatz 
3 bleibt unberührt. 
 

(2) Soweit besondere kirchliche oder besondere staatliche Rechtsvorschriften auf Verarbei-
tungen personenbezogener Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses 
Gesetzes vor, sofern sie das Datenschutzniveau dieses Gesetzes nicht unterschreiten. 

 
(3) Die Verpflichtung zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und des Seelsorgegeheimnisses, 

anderer gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder anderer Berufs- oder besonderer 
Amtsgeheimnisse, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 
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§ 3 
Organisatorischer Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch folgende kirch-

liche Stellen:  
 
a) die Diözese, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftungen und die Kirchengemein-

deverbände, 
b) den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Caritasverbände, ihre Untergliederun-

gen und ihre Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 
c) die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten, Werke, Einrichtungen und 

die sonstigen kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform. 
 

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit 
diese im Rahmen der Tätigkeiten eines kirchlichen Verantwortlichen oder Auftragsver-
arbeiters erfolgt, unabhängig davon, wo die Verarbeitung stattfindet. 

 
§ 4 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck: 
 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder iden-

tifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifi-
zierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mit-
tels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert wer-
den kann; 
 

2. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ personenbezogene Daten, aus denen 
die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschau-
liche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie geneti-
sche Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer na-
türlichen Person. Die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft ist keine 
besondere Kategorie personenbezogener Daten. 

 
3. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vor-

gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-
passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenle-
gung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Ab-
gleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

 
4. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Da-

ten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 
 

5. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die da-
rin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
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persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbeson-
dere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönli-
che Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 
dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

 
6. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass 

die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr 
einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzli-
chen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht ei-
ner identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden; 

 
7. „Anonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten derart, dass die Einzelan-

gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unver-
hältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können; 

 
8. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach be-

stimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, de-
zentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt 
wird; 

 
9. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch kirchliches, staatliches oder europäisches Recht vorgegeben, so kann 
der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 
nach diesem Recht vorgesehen werden. 

 
10. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 
 

11. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 
bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; 

 
12. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

 
13. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in infor-

mierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Er-
klärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten einverstanden ist; 

 
14. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, 

ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, 
oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu 
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personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise ver-
arbeitet wurden; 

 
15. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen geneti-

schen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Phy-
siologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus der 
Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden; 

 
16. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezo-

gene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen ei-
ner natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person er-
möglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

 
17. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 

Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand 
hervorgehen; 

 
18. „Drittland“ ein Land außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen Wirt-

schaftsraums;  
 
19. „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder 
Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

 
20. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den 

von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 
 

21. „Datenschutzaufsicht“ die von einem oder mehreren Diözesanbischöfen gemäß §§ 42 ff. 
errichtete unabhängige, mit der Datenschutzaufsicht beauftragte kirchliche Behörde;  

 
22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ oder „Diözesandatenschutzbeauftragte“ den Leiter 

oder die Leiterin der Datenschutzaufsicht; 
 

23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder „Betriebliche Datenschutzbeauftragte“ den 
vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannten Datenschutzbeauftragten 
oder die vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannte Datenschutzbe-
auftragte;  

 
24. „Beschäftigte“ insbesondere  
 

a) Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt, 
b) Ordensangehörige, soweit sie auf einer Planstelle in einer Einrichtung der eigenen 

Ordensgemeinschaft oder aufgrund eines Gestellungsvertrages tätig sind, 
c) in einem Beschäftigungsverhältnis oder in einem kirchlichen Beamtenverhältnis 

stehende Personen,  
d) zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Ausnahme der Postulanten und Novizen, 
e) Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen 

der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobungen (Rehabilitanden), 
f) in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen tätige Personen, 
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persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbeson-
dere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönli-
che Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 
dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

 
6. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass 

die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr 
einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzli-
chen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht ei-
ner identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden; 

 
7. „Anonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten derart, dass die Einzelan-

gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unver-
hältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können; 

 
8. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach be-

stimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, de-
zentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt 
wird; 

 
9. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch kirchliches, staatliches oder europäisches Recht vorgegeben, so kann 
der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 
nach diesem Recht vorgesehen werden. 

 
10. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 
 

11. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 
bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; 

 
12. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

 
13. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in infor-

mierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Er-
klärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten einverstanden ist; 

 
14. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, 

ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, 
oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu 
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personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise ver-
arbeitet wurden; 

 
15. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen geneti-

schen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Phy-
siologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus der 
Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden; 

 
16. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezo-

gene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen ei-
ner natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person er-
möglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

 
17. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 

Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand 
hervorgehen; 

 
18. „Drittland“ ein Land außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen Wirt-

schaftsraums;  
 
19. „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder 
Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

 
20. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den 

von diesem abhängigen Unternehmen besteht; 
 

21. „Datenschutzaufsicht“ die von einem oder mehreren Diözesanbischöfen gemäß §§ 42 ff. 
errichtete unabhängige, mit der Datenschutzaufsicht beauftragte kirchliche Behörde;  

 
22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ oder „Diözesandatenschutzbeauftragte“ den Leiter 

oder die Leiterin der Datenschutzaufsicht; 
 

23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder „Betriebliche Datenschutzbeauftragte“ den 
vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannten Datenschutzbeauftragten 
oder die vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannte Datenschutzbe-
auftragte;  

 
24. „Beschäftigte“ insbesondere  
 

a) Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt, 
b) Ordensangehörige, soweit sie auf einer Planstelle in einer Einrichtung der eigenen 

Ordensgemeinschaft oder aufgrund eines Gestellungsvertrages tätig sind, 
c) in einem Beschäftigungsverhältnis oder in einem kirchlichen Beamtenverhältnis 

stehende Personen,  
d) zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Ausnahme der Postulanten und Novizen, 
e) Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen 

der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobungen (Rehabilitanden), 
f) in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen tätige Personen, 
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g) nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstege-
setz oder in vergleichbaren Diensten tätige Personen sowie Praktikanten oder Prak-
tikantinnen,  

h) Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitneh-
merähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit 
Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, 

i) sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewerbende sowie Personen, deren Beschäf-
tigungsverhältnis beendet ist, 

j) Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, soweit sie zu einem kirchlichen Ar-
beitgeber entsandt sind. 

 
 

Kapitel 2 
Grundsätze 

 
§ 5 

Datengeheimnis 
 
(1) 1Den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen ist untersagt, diese 

unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit auf das Datengeheimnis und die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzre-
gelungen schriftlich zu verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit fort. 
 

(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie personenbezogene Daten 
verarbeiten. 

 
§ 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 

nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
 
a) Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche Rechtsvorschrift er-

laubt sie oder ordnet sie an; 
b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt; 
c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-

troffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforder-
lich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

d) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der 
der Verantwortliche unterliegt; 

e) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Per-
son oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

f) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe des Verantwortlichen er-
forderlich, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

g) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person 

9 
 

 

um einen Minderjährigen oder eine Minderjährige handelt. Lit. g) gilt nicht für die 
von öffentlich-rechtlich organisierten kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufga-
ben vorgenommene Verarbeitung. 

 
(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezo-

genen Daten erhoben wurden, ist rechtmäßig, wenn  
 

a) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet und kirchliche Interessen nicht ent-
gegenstehen; 

b) die betroffene Person eingewilligt hat; 
c) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund 

zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung 
verweigern würde; 

d) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche An-
haltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen; 

e) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen 
dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem 
Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt; 

f) sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche er-
forderlich ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss 
der Verarbeitung überwiegen; 

g) es zur Verfolgung oder Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder 
zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist; 

h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Dritter erfor-
derlich ist; 

i) es zur institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Formen 
des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich ist und die In-
teressen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) durch angemessene Maßnahmen ge-
wahrt sind; 

j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert oder 
k) es zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kirchlichen Wahlen ins-

besondere zu diözesanen, pfarrlichen oder kirchengemeindlichen Gremien erfor-
derlich ist; hierzu gehören auch die Kandidatenwerbung und -ansprache sowie 
nachgelagerte Maßnahmen zu Information und Schulung. 
 

(3) 1Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von 
Visitations-, Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Revision 
oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen 
dient. 2Das gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch 
den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person entgegenstehen. 
 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die perso-
nenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person 
oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so berücksichtigt der Ver-
antwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit dem-
jenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar 
ist – unter anderem 

 
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten er-

hoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung; 
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um einen Minderjährigen oder eine Minderjährige handelt. Lit. g) gilt nicht für die 
von öffentlich-rechtlich organisierten kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufga-
ben vorgenommene Verarbeitung. 

 
(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezo-

genen Daten erhoben wurden, ist rechtmäßig, wenn  
 

a) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet und kirchliche Interessen nicht ent-
gegenstehen; 

b) die betroffene Person eingewilligt hat; 
c) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund 

zu der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung 
verweigern würde; 

d) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche An-
haltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen; 

e) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen 
dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem 
Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt; 

f) sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche er-
forderlich ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss 
der Verarbeitung überwiegen; 

g) es zur Verfolgung oder Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder 
zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist; 

h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Dritter erfor-
derlich ist; 

i) es zur institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Formen 
des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich ist und die In-
teressen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) durch angemessene Maßnahmen ge-
wahrt sind; 

j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert oder 
k) es zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kirchlichen Wahlen ins-

besondere zu diözesanen, pfarrlichen oder kirchengemeindlichen Gremien erfor-
derlich ist; hierzu gehören auch die Kandidatenwerbung und -ansprache sowie 
nachgelagerte Maßnahmen zu Information und Schulung. 
 

(3) 1Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von 
Visitations-, Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Revision 
oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen 
dient. 2Das gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch 
den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person entgegenstehen. 
 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die perso-
nenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person 
oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so berücksichtigt der Ver-
antwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit dem-
jenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar 
ist – unter anderem 

 
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten er-

hoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung; 
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b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbe-
sondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem 
Verantwortlichen; 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 verarbeitet werden; 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen 
Personen;  

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die Pseu-
donymisierung oder die Anonymisierung gehören können. 

 
(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 

Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Daten-
verarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 

 
§ 7 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

(1) Personenbezogene Daten müssen 
 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Per-

son nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht 
in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet wer-
den („Zweckbindung“); eine Weiterverarbeitung für im kirchlichen Interesse lie-
gende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gilt als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken; 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbei-
tung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); insbesondere sind 
personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies 
nach dem Verwendungszweck möglich ist und der Aufwand nicht außer Verhältnis 
zum angestrebten Schutzzweck steht;  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, er-
forderlich ist („Speicherbegrenzung“);  

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personen-
bezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrecht-
mäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstö-
rung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 
 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze des Absatzes 1 verantwortlich 
und muss dies nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

 
  

11 
 

 

§ 8 
Einwilligung 

 
(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen 

können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
eingewilligt hat. 
 

(2) 1Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der 
Verarbeitung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf 
Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. 2Die Einwil-
ligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person be-
ruht. 
 

(3) 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die 
noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass 
es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der Erklärung sind 
dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen dieses Gesetz darstellen. 

 
(4) 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor 
Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung 
muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

 
(5) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand 

Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich 
der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich 
sind.  

 
(6) 1Personenbezogene Daten eines oder einer Minderjährigen, dem oder der elektronisch 

eine Dienstleistung oder ein vergleichbares anderes Angebot von einer kirchlichen Stelle 
unterbreitet wird, dürfen nur verarbeitet werden, wenn der oder die Minderjährige das 
sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. 2Hat der oder die Minderjährige das sechzehnte Le-
bensjahr noch nicht vollendet, ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit eine 
Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemes-
sene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung 
durch die Personensorgeberechtigten oder mit deren Zustimmung erteilt wurde. 4Die Ein-
willigung der Personensorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche Präven-
tions- oder Beratungsdienste einem oder einer Minderjährigen elektronisch oder nicht-
elektronisch unmittelbar und kostenfrei angeboten werden und die Einholung einer Ein-
willigung der Personensorgeberechtigten voraussichtlich die Zielsetzung des Präven-
tions- oder Beratungsangebots gefährden oder dieser zuwiderlaufen würde. 
 

§ 9 
- weggefallen - 

 
§ 10 

- weggefallen - 
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b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbe-
sondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem 
Verantwortlichen; 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 verarbeitet werden; 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen 
Personen;  

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die Pseu-
donymisierung oder die Anonymisierung gehören können. 

 
(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 

Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Daten-
verarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 

 
§ 7 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

(1) Personenbezogene Daten müssen 
 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Per-

son nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht 
in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet wer-
den („Zweckbindung“); eine Weiterverarbeitung für im kirchlichen Interesse lie-
gende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gilt als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken; 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbei-
tung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); insbesondere sind 
personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies 
nach dem Verwendungszweck möglich ist und der Aufwand nicht außer Verhältnis 
zum angestrebten Schutzzweck steht;  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, er-
forderlich ist („Speicherbegrenzung“);  

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personen-
bezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrecht-
mäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstö-
rung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 
 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze des Absatzes 1 verantwortlich 
und muss dies nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 
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§ 8 
Einwilligung 

 
(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen 

können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
eingewilligt hat. 
 

(2) 1Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der 
Verarbeitung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf 
Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. 2Die Einwil-
ligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person be-
ruht. 
 

(3) 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die 
noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass 
es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der Erklärung sind 
dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen dieses Gesetz darstellen. 

 
(4) 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor 
Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung 
muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

 
(5) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand 

Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich 
der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich 
sind.  

 
(6) 1Personenbezogene Daten eines oder einer Minderjährigen, dem oder der elektronisch 

eine Dienstleistung oder ein vergleichbares anderes Angebot von einer kirchlichen Stelle 
unterbreitet wird, dürfen nur verarbeitet werden, wenn der oder die Minderjährige das 
sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. 2Hat der oder die Minderjährige das sechzehnte Le-
bensjahr noch nicht vollendet, ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit eine 
Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemes-
sene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung 
durch die Personensorgeberechtigten oder mit deren Zustimmung erteilt wurde. 4Die Ein-
willigung der Personensorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche Präven-
tions- oder Beratungsdienste einem oder einer Minderjährigen elektronisch oder nicht-
elektronisch unmittelbar und kostenfrei angeboten werden und die Einholung einer Ein-
willigung der Personensorgeberechtigten voraussichtlich die Zielsetzung des Präven-
tions- oder Beratungsangebots gefährden oder dieser zuwiderlaufen würde. 
 

§ 9 
- weggefallen - 

 
§ 10 

- weggefallen - 
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§ 11 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

 
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist untersagt. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 
 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen 
Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei 
denn, nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht kann das Verbot 
nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben wer-
den, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene 
Person die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicher-
heit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren 
diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach kirchlichem, staat-
lichem oder europäischem Recht oder nach einer Dienstvereinbarung nach der Mit-
arbeitervertretungsordnung, die geeignete Garantien für die Grundrechte und die 
Interessen der betroffenen Person vorsehen, zulässig ist, 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 
körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

d) die Verarbeitung erfolgt durch eine kirchliche Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen 
Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich 
auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der kirchlichen Einrichtung oder auf 
Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte 
mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilli-
gung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Per-
son offensichtlich öffentlich gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der kirchlichen Gerichte im Rahmen ihrer 
justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage kirchlichen Rechts, das in angemessenem 
Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Daten-
schutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines er-
heblichen kirchlichen Interesses erforderlich, 

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, 
für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des oder der Beschäftigten, für die medizi-
nische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozial-
bereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- 
oder Sozialbereich auf der Grundlage des kirchlichen oder staatlichen Rechts oder  
aufgrund eines Vertrags mit einem oder einer Angehörigen eines Gesundheitsberufs 
und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforder-
lich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffent-
lichen Gesundheit oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, 
auf der Grundlage kirchlichen oder staatlichen Rechts, das angemessene und 
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spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des kirchlichen oder staatlichen Rechts, das 
in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 
Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im 
kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke erforderlich,  

k) die Verarbeitung ist für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter 
Gewalt und anderen Formen des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts 
erforderlich und die Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) sind durch ange-
messene Maßnahmen gewahrt oder 

l) die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen kirchlichen oder öffentlichen 
Interesses zwingend erforderlich. 
 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 lit. h) 
genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter 
dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem kirchlichen 
oder staatlichen Recht dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung 
durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach kirchlichem oder staatlichem Recht 
einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. 
 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 sind unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der be-
troffenen Person vorzusehen. 

 
(5) Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu anderen 

Zwecken ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 und ein Ausnahme-
tatbestand nach § 6 Absätze 2 bis 5 vorliegen. 

 
§ 12 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen  
und Straftaten 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur zuläs-
sig, wenn dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht, welches geeignete Garantien für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist.  
 

§ 13 
Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person  

nicht erforderlich ist 
 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, die 
Identifizierung der betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr 
erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieses Gesetzes zu-
sätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die be-
troffene Person zu identifizieren. 
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§ 11 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

 
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist untersagt. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 
 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen 
Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei 
denn, nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht kann das Verbot 
nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben wer-
den, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene 
Person die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicher-
heit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren 
diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach kirchlichem, staat-
lichem oder europäischem Recht oder nach einer Dienstvereinbarung nach der Mit-
arbeitervertretungsordnung, die geeignete Garantien für die Grundrechte und die 
Interessen der betroffenen Person vorsehen, zulässig ist, 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 
körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

d) die Verarbeitung erfolgt durch eine kirchliche Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen 
Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich 
auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der kirchlichen Einrichtung oder auf 
Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte 
mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilli-
gung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Per-
son offensichtlich öffentlich gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der kirchlichen Gerichte im Rahmen ihrer 
justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage kirchlichen Rechts, das in angemessenem 
Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Daten-
schutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines er-
heblichen kirchlichen Interesses erforderlich, 

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, 
für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des oder der Beschäftigten, für die medizi-
nische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozial-
bereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- 
oder Sozialbereich auf der Grundlage des kirchlichen oder staatlichen Rechts oder  
aufgrund eines Vertrags mit einem oder einer Angehörigen eines Gesundheitsberufs 
und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforder-
lich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffent-
lichen Gesundheit oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, 
auf der Grundlage kirchlichen oder staatlichen Rechts, das angemessene und 
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spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des kirchlichen oder staatlichen Rechts, das 
in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 
Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im 
kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke erforderlich,  

k) die Verarbeitung ist für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter 
Gewalt und anderen Formen des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts 
erforderlich und die Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) sind durch ange-
messene Maßnahmen gewahrt oder 

l) die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen kirchlichen oder öffentlichen 
Interesses zwingend erforderlich. 
 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 lit. h) 
genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter 
dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem kirchlichen 
oder staatlichen Recht dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung 
durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach kirchlichem oder staatlichem Recht 
einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. 
 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 sind unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der be-
troffenen Person vorzusehen. 

 
(5) Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu anderen 

Zwecken ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 und ein Ausnahme-
tatbestand nach § 6 Absätze 2 bis 5 vorliegen. 

 
§ 12 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen  
und Straftaten 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur zuläs-
sig, wenn dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht, welches geeignete Garantien für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist.  
 

§ 13 
Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person  

nicht erforderlich ist 
 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, die 
Identifizierung der betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr 
erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieses Gesetzes zu-
sätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die be-
troffene Person zu identifizieren. 
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(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 nachweisen, dass er nicht in der Lage 

ist, die betroffene Person zu identifizieren, so unterrichtet er die betroffene Person hier-
über, sofern möglich. In diesen Fällen finden die §§ 17 bis 22 keine Anwendung, es sei 
denn, die betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer in diesen Bestimmungen niederge-
legten Rechte zusätzliche Informationen bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen. 

 
 

Kapitel 3 
Informationspflichten des Verantwortlichen und 

Rechte der betroffenen Person 
 

Abschnitt 1 
Informationspflichten des Verantwortlichen 

 
§ 14 

Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten  
für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

 
(1) 1Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person innerhalb 

einer angemessenen Frist alle Informationen gemäß den §§ 15 und 16 und alle Mitteilun-
gen gemäß den §§ 17 bis 24 und 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache, ggf. auch mit standardisierten Bildsymbolen, zu übermitteln; dies gilt insbeson-
dere für Informationen, die sich speziell an Minderjährige richten. 2Die Übermittlung der 
Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. 
3Falls von der betroffenen Person verlangt, kann die Information mündlich erteilt werden, 
sofern die Identität der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen wurde. 
 

(2) 1Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte ge-
mäß den §§ 17 bis 24. 2In den Fällen des § 13 Absatz 2 darf sich der Verantwortliche nur 
dann weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer 
Rechte gemäß den §§ 17 bis 24 tätig zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er nicht 
in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

 
(3) 1Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag ge-

mäß den §§ 17 bis 24 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. 2Diese Frist kann um weitere 
zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und 
der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3Der Verantwortliche unterrichtet die be-
troffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlän-
gerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 4Stellt die betroffene Person 
den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unter-
richten, sofern sie nichts anderes angibt.  

 
(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unter-

richtet er die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei der 
Datenschutzaufsicht Beschwerde zu erheben oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf ein-
zulegen. 

 

15 
 

 

(5) 1Informationen gemäß den §§ 15 und 16 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß 
den §§ 17 bis 24 und 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 2Bei offenkundig 
unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven An-
trägen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche 
 
a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unter-

richtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme be-
rücksichtigt werden, oder 

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 
 

3Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzes-
siven Charakter des Antrags zu erbringen. 
 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die 
den Antrag gemäß den §§ 17 bis 23 stellt, so kann er unbeschadet des § 13 zusätzliche 
Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erfor-
derlich sind. 

 
§ 15 

Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 
 
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verant-

wortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes 
mit: 
 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; 
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftrag-

ten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 
d) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. g) beruht, die berechtigten Interessen, 

die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbe-

zogenen Daten und 
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an 

ein Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln sowie das Vor-
handensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen 
Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß § 40 einen Verweis auf die 
geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von 
ihnen zu erhalten ist oder wo sie verfügbar sind. 
 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffe-
nen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur 
Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewähr-
leisten: 

 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die be-

treffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
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(5) 1Informationen gemäß den §§ 15 und 16 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß 
den §§ 17 bis 24 und 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 2Bei offenkundig 
unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven An-
trägen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche 
 
a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unter-

richtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme be-
rücksichtigt werden, oder 

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 
 

3Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzes-
siven Charakter des Antrags zu erbringen. 
 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die 
den Antrag gemäß den §§ 17 bis 23 stellt, so kann er unbeschadet des § 13 zusätzliche 
Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erfor-
derlich sind. 

 
§ 15 

Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 
 
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verant-

wortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes 
mit: 
 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; 
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftrag-

ten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 
d) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. g) beruht, die berechtigten Interessen, 

die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbe-

zogenen Daten und 
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an 

ein Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln sowie das Vor-
handensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen 
Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß § 40 einen Verweis auf die 
geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von 
ihnen zu erhalten ist oder wo sie verfügbar sind. 
 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffe-
nen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur 
Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewähr-
leisten: 

 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die be-

treffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
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auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Ver-
arbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) beruht, das 
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung berührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vor-

geschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Per-
son verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mög-
lichen Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß § 24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 

weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so 
stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Ver-
fügung. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person 
bereits über die Informationen verfügt oder die Informationserteilung an die betroffene 
Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und das Interesse der be-
troffenen Person an der Informationserteilung nach den Umständen des Einzelfalls, ins-
besondere wegen des Zusammenhangs, in dem die Daten erhoben wurden, als gering an-
zusehen ist.  

 
(5) Die Absätze 1 bis 3 finden auch dann keine Anwendung,  

 
a) wenn und soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung aufgrund einer spe-

ziellen Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter 
geheim gehalten werden müssen und das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung zurücktreten muss, 

b) wenn die Erteilung der Information die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und die Interessen des Verant-
wortlichen an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Per-
son überwiegen oder  

c) wenn durch die Information die Wahrnehmung des Auftrags der Kirche gefährdet 
wird. 

 
(6) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines Mandatsverhältnis-

ses an einen Berufsgeheimnisträger oder eine Berufsgeheimnisträgerin übermittelt, so be-
steht die Pflicht der übermittelnden Stelle zur Information der betroffenen Person gemäß 
Absatz 3 nicht, sofern nicht das Interesse der betroffenen Person an der Informationser-
teilung überwiegt. 
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§ 16 
Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung 

 
(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person über die in § 15 Absätze 1 und 2 genannten In-
formationen hinaus mit 
 
a) die zu ihr verarbeiteten Daten und 
b) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls, ob 

sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. 
 
(2) Der Verantwortliche erteilt die Informationen 

 
a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personen-

bezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der perso-
nenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person 
verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, 
oder, 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger oder eine andere Empfängerin 
beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung. 
 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so 
stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 1 zur Ver-
fügung. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit 
 

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 
b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhält-

nismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung 
für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder his-
torische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke oder soweit die in Absatz 
1 genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt. In diesen Fällen ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung 
dieser Informationen für die Öffentlichkeit, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch kirchliche, staatliche oder europäische 
Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maß-
nahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, 
ausdrücklich geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem kirchlichen, staatlichen oder europäi-
schen Recht dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheim-
haltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen. 
 

(5) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn die Erteilung der Information  
 
a) im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a)  
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§ 16 
Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung 

 
(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person über die in § 15 Absätze 1 und 2 genannten In-
formationen hinaus mit 
 
a) die zu ihr verarbeiteten Daten und 
b) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls, ob 

sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. 
 
(2) Der Verantwortliche erteilt die Informationen 

 
a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personen-

bezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der perso-
nenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person 
verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, 
oder, 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger oder eine andere Empfängerin 
beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung. 
 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so 
stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 1 zur Ver-
fügung. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit 
 

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 
b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhält-

nismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung 
für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder his-
torische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke oder soweit die in Absatz 
1 genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt. In diesen Fällen ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung 
dieser Informationen für die Öffentlichkeit, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch kirchliche, staatliche oder europäische 
Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maß-
nahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, 
ausdrücklich geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem kirchlichen, staatlichen oder europäi-
schen Recht dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheim-
haltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen. 
 

(5) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn die Erteilung der Information  
 
a) im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a)  
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(aa)  die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen 
liegenden Aufgaben gefährden würde oder  

(bb)  die Information dem kirchlichen Wohl erhebliche Nachteile bereiten würde 
  
und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung 
zurücktreten muss, 

 
b) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) oder c) die Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträch-
tigen würde und nicht das Interesse der betroffenen Person an der Informationser-
teilung überwiegt. 

  
(6) 1Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, er-

greift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person. 2Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen 
er von einer Information abgesehen hat. 

 
Abschnitt 2 

Rechte der betroffenen Person 
 

§ 17 
Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber 

zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der 
Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf fol-
gende Informationen: 
 
a) die Verarbeitungszwecke; 
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personen-

bezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbeson-
dere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wer-

den, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß § 24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisa-

tion übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien 
gemäß § 40 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
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(3) 1Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 
Verarbeitung sind, zur Verfügung. 2Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person 
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Ver-
waltungskosten verlangen. 3Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind 
die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, 
sofern sie nichts anderes angibt. 

 
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen nicht beeinträchtigen. 
 

(5) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gegenüber einem kirchlichen Archiv be-
steht nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist oder 
keine Angaben gemacht werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts mit ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand ermöglichen. 

 
(6) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person besteht ergänzend zu Absatz 5 nicht, 

wenn 
 

a) die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 5 oder nach § 16 Absatz 4 lit. d) oder 
Absatz 5 nicht zu informieren ist oder 

b) die Daten 
 
(aa) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
(bb) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 

dienen  
 
und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

 
(7) 1Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. 2Die Ablehnung der 

Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht 
durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung 
gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 3Die 
zum Zweck der Auskunftserteilung an die betroffene Person und zu deren Vorbereitung 
gespeicherte Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die Verarbeitung nach Maßgabe des § 20 
einzuschränken. 
 

(8) 1Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. 
a) keine Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen der betroffenen Person dem oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die Bischöfliche Behörde im 
Einzelfall feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheblich beeinträchtigt würden. 
2Die Mitteilung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten an die betroffene Person 
über das Ergebnis der datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den 
Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden 
Auskunft zustimmt. 

 
(9) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die durch 

eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) weder automatisiert verarbeitet 
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(aa)  die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen 
liegenden Aufgaben gefährden würde oder  

(bb)  die Information dem kirchlichen Wohl erhebliche Nachteile bereiten würde 
  
und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung 
zurücktreten muss, 

 
b) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) oder c) die Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträch-
tigen würde und nicht das Interesse der betroffenen Person an der Informationser-
teilung überwiegt. 

  
(6) 1Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, er-

greift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person. 2Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen 
er von einer Information abgesehen hat. 

 
Abschnitt 2 

Rechte der betroffenen Person 
 

§ 17 
Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber 

zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der 
Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf fol-
gende Informationen: 
 
a) die Verarbeitungszwecke; 
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personen-

bezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbeson-
dere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wer-

den, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß § 24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisa-

tion übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien 
gemäß § 40 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
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(3) 1Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 
Verarbeitung sind, zur Verfügung. 2Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person 
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Ver-
waltungskosten verlangen. 3Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind 
die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, 
sofern sie nichts anderes angibt. 

 
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen nicht beeinträchtigen. 
 

(5) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gegenüber einem kirchlichen Archiv be-
steht nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist oder 
keine Angaben gemacht werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts mit ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand ermöglichen. 

 
(6) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person besteht ergänzend zu Absatz 5 nicht, 

wenn 
 

a) die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 5 oder nach § 16 Absatz 4 lit. d) oder 
Absatz 5 nicht zu informieren ist oder 

b) die Daten 
 
(aa) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
(bb) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 

dienen  
 
und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
sowie eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

 
(7) 1Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. 2Die Ablehnung der 

Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht 
durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung 
gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 3Die 
zum Zweck der Auskunftserteilung an die betroffene Person und zu deren Vorbereitung 
gespeicherte Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die Verarbeitung nach Maßgabe des § 20 
einzuschränken. 
 

(8) 1Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. 
a) keine Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen der betroffenen Person dem oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die Bischöfliche Behörde im 
Einzelfall feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheblich beeinträchtigt würden. 
2Die Mitteilung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten an die betroffene Person 
über das Ergebnis der datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den 
Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden 
Auskunft zustimmt. 

 
(9) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die durch 

eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) weder automatisiert verarbeitet 
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noch nicht automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, be-
steht nur, soweit die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten er-
möglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse 
steht. 

 
§ 18 

Recht auf Berichtigung 
 
(1) 1Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Be-

richtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 2Unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer  
ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 
 

(2) 1Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu Ar-
chivzwecken im kirchlichen Interesse verarbeitet werden. 2Bestreitet die betroffene Per-
son die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegen-
darstellung einzuräumen. 3Das zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung 
den Unterlagen hinzuzufügen. 

 
(3) 1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von ergänzenden Eintragungen zu entspre-

chen, wenn ansonsten der Erhalt oder die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von 
Amtshandlungen sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten gefährdet würde. 
2Hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Ein-
tragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie 
Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige Ur-
kunden. 

 
§ 19 

Recht auf Löschung 
 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 

betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwort-
liche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 
 
a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 
b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

c) die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbei-
tung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 2 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein; 

d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 
e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung nach dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 
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(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er ge-
mäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch  
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezoge-
nen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Repli-
kationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach kirchli-

chem oder staatlichem Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder 
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß § 11 Absatz 2 lit. h) und i) sowie § 11 Absatz 3; 

d) für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder histo-
rische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das in Absatz 1 ge-
nannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung un-
möglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt; 

e) zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechten oder 

f) zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen 
sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten; hierzu gehören insbeson-
dere die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die Kir-
chenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Be-
schlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige Urkun-
den. 

 
(4) 1Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unver-

hältnismäßig hohem Aufwand möglich, tritt an die Stelle des Rechts auf Löschung das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 20. 2Dies gilt nicht, wenn die perso-
nenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 3Als Einschränkung der Verar-
beitung gelten auch die Sperrung und die Eintragung eines Sperrvermerks.   

 
§ 20 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person be-

stritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Rich-
tigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt die Löschung 
der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten; 

c) der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
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noch nicht automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, be-
steht nur, soweit die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten er-
möglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse 
steht. 

 
§ 18 

Recht auf Berichtigung 
 
(1) 1Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Be-

richtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 2Unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer  
ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 
 

(2) 1Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu Ar-
chivzwecken im kirchlichen Interesse verarbeitet werden. 2Bestreitet die betroffene Per-
son die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegen-
darstellung einzuräumen. 3Das zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung 
den Unterlagen hinzuzufügen. 

 
(3) 1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von ergänzenden Eintragungen zu entspre-

chen, wenn ansonsten der Erhalt oder die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von 
Amtshandlungen sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten gefährdet würde. 
2Hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Ein-
tragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie 
Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige Ur-
kunden. 

 
§ 19 

Recht auf Löschung 
 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 

betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwort-
liche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 
 
a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 
b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

c) die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbei-
tung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 2 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein; 

d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 
e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung nach dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 
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(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er ge-
mäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch  
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezoge-
nen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Repli-
kationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach kirchli-

chem oder staatlichem Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder 
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß § 11 Absatz 2 lit. h) und i) sowie § 11 Absatz 3; 

d) für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder histo-
rische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das in Absatz 1 ge-
nannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung un-
möglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt; 

e) zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechten oder 

f) zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen 
sowie von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten; hierzu gehören insbeson-
dere die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die Kir-
chenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Be-
schlüsse von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige Urkun-
den. 

 
(4) 1Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unver-

hältnismäßig hohem Aufwand möglich, tritt an die Stelle des Rechts auf Löschung das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 20. 2Dies gilt nicht, wenn die perso-
nenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 3Als Einschränkung der Verar-
beitung gelten auch die Sperrung und die Eintragung eines Sperrvermerks.   

 
§ 20 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person be-

stritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Rich-
tigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt die Löschung 
der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten; 

c) der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
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Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Verteidigung von 
Rechten oder 

d) die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 23 einge-
legt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

 
(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezo-

genen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen 
Person oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Vertei-
digung von Rechten oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristi-
schen Person oder aus Gründen eines wichtigen kirchlichen Interesses verarbeitet werden. 
 

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt 
hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird. 

 
(4) Die in Absatz 1 lit. a), b) und d) vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte 

voraussichtlich die Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke 
unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen für die Erfüllung 
dieser Zwecke erforderlich sind. 

 
§ 21 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung  
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

 
1Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt wur-
den, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung 
der Verarbeitung nach §§ 18, 19 Absatz 1 und 20 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmög-
lich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 2Der Verantwortliche unter-
richtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt. 
 

§ 22 
Recht auf Datenübertragbarkeit 

 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 

sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbe-
zogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

 
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 

2 lit. a) oder auf einem Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 lit. c) beruht und 
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die be-
troffene Person das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von 
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist. 
 

(3) 1Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt § 19 unberührt. 2Dieses Recht gilt nicht 
für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
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kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde.  

 
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beein-

trächtigen. 
 

(5) Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit dieses Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erfor-
derlich sind. 

 
§ 23 

Widerspruchsrecht 
 

(1) 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von § 6 Absatz 1 lit. f) oder g) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 2Der Verantwortliche verar-
beitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung 
von Rechtsansprüchen oder der Ausübung oder Verteidigung von Rechten.  
 

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung oder Fundraising zu be-
treiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verar-
beitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung ein-
zulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbin-
dung steht. 

 
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 

werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 
ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser 
Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu 
erfolgen. 

 
(5) 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-

tion ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statisti-
schen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen. 2Das Recht auf Widerspruch besteht 
nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes kirchliches oder öffentliches Interesse 
besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift 
zur Verarbeitung verpflichtet. 

 
§ 24 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
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Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Verteidigung von 
Rechten oder 

d) die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 23 einge-
legt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

 
(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezo-

genen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen 
Person oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Vertei-
digung von Rechten oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristi-
schen Person oder aus Gründen eines wichtigen kirchlichen Interesses verarbeitet werden. 
 

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt 
hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird. 

 
(4) Die in Absatz 1 lit. a), b) und d) vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte 

voraussichtlich die Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke 
unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen für die Erfüllung 
dieser Zwecke erforderlich sind. 

 
§ 21 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung  
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

 
1Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt wur-
den, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung 
der Verarbeitung nach §§ 18, 19 Absatz 1 und 20 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmög-
lich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 2Der Verantwortliche unter-
richtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt. 
 

§ 22 
Recht auf Datenübertragbarkeit 

 
(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 

sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbe-
zogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

 
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 

2 lit. a) oder auf einem Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 lit. c) beruht und 
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die be-
troffene Person das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von 
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist. 
 

(3) 1Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt § 19 unberührt. 2Dieses Recht gilt nicht 
für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
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kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde.  

 
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beein-

trächtigen. 
 

(5) Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit dieses Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erfor-
derlich sind. 

 
§ 23 

Widerspruchsrecht 
 

(1) 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von § 6 Absatz 1 lit. f) oder g) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 2Der Verantwortliche verar-
beitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung 
von Rechtsansprüchen oder der Ausübung oder Verteidigung von Rechten.  
 

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung oder Fundraising zu be-
treiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verar-
beitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung ein-
zulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbin-
dung steht. 

 
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 

werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 
ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser 
Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu 
erfolgen. 

 
(5) 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-

tion ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statisti-
schen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen. 2Das Recht auf Widerspruch besteht 
nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes kirchliches oder öffentliches Interesse 
besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift 
zur Verarbeitung verpflichtet. 

 
§ 24 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
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werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheb-
lich beeinträchtigt.  
 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Per-
son und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

b) aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder europäischen Rechtsvorschriften, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemes-
sene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten oder   

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 
(3) In den in Absatz 2 lit. a) und c) genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene 

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens 
einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und 
auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezoge-
ner Daten beruhen, sofern nicht § 11 Absatz 2 lit. a) oder g) gilt und angemessene Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person getroffen wurden.  

 
§ 25 

Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 
 
(1) Die Rechte der betroffenen Person insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch können nicht 
durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
 

(2) 1Sind die Daten der betroffenen Person automatisiert in einer Weise gespeichert, dass 
mehrere Verantwortliche speicherungsberechtigt sind, und ist die betroffene Person nicht 
in der Lage, festzustellen, welcher Verantwortliche die Daten gespeichert hat, so kann sie 
sich an jeden dieser Verantwortlichen wenden. 2Dieser Verantwortliche ist verpflichtet, 
das Vorbringen der betroffenen Person an den Verantwortlichen, der die Daten gespei-
chert hat, weiterzuleiten. 3Die betroffene Person ist über die Weiterleitung und den Ver-
antwortlichen, an den weitergeleitet wurde, zu unterrichten. 

 
 

Kapitel 4 
Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

 
Abschnitt 1 

Technik und Organisation;  
Auftragsverarbeitung  
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§ 26 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

 
(1) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung unter 

anderem des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahr-
scheinlichkeiten und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um ein dem Ri-
siko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und einen Nachweis hierüber führen 
zu können. Diese Maßnahmen schließen unter anderem ein: 

 
a) die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und die Verschlüsselung personenbe-

zogener Daten; 
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 

Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzu-
stellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu 
ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustel-
len; 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Verarbeitung. 
 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu 
berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch – ob un-
beabsichtigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Offen-
legung von oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, ge-
speichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 
 

(3) Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

 
(4) Die Einhaltung eines nach dem europäischen Recht zertifizierten Verfahrens kann als 

Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen ge-
mäß Absatz 1 nachzuweisen. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte um sicherzustel-

len, dass ihnen unterstellte Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, 
diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach 
kirchlichem oder staatlichem Recht zur Verarbeitung verpflichtet. 

 
§ 27 

Technikgestaltung und Voreinstellungen 
 
(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, 

des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Ri-
siken für die Rechte und  Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche so-
wohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeit-
punkt der eigentlichen Verarbeitung technische und organisatorische Maßnahmen, die 
geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen und die notwendigen 
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werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheb-
lich beeinträchtigt.  
 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Per-
son und dem Verantwortlichen erforderlich ist, 

b) aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder europäischen Rechtsvorschriften, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemes-
sene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten oder   

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 
(3) In den in Absatz 2 lit. a) und c) genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene 

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens 
einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und 
auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezoge-
ner Daten beruhen, sofern nicht § 11 Absatz 2 lit. a) oder g) gilt und angemessene Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person getroffen wurden.  

 
§ 25 

Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 
 
(1) Die Rechte der betroffenen Person insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch können nicht 
durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
 

(2) 1Sind die Daten der betroffenen Person automatisiert in einer Weise gespeichert, dass 
mehrere Verantwortliche speicherungsberechtigt sind, und ist die betroffene Person nicht 
in der Lage, festzustellen, welcher Verantwortliche die Daten gespeichert hat, so kann sie 
sich an jeden dieser Verantwortlichen wenden. 2Dieser Verantwortliche ist verpflichtet, 
das Vorbringen der betroffenen Person an den Verantwortlichen, der die Daten gespei-
chert hat, weiterzuleiten. 3Die betroffene Person ist über die Weiterleitung und den Ver-
antwortlichen, an den weitergeleitet wurde, zu unterrichten. 

 
 

Kapitel 4 
Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

 
Abschnitt 1 

Technik und Organisation;  
Auftragsverarbeitung  
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§ 26 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

 
(1) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung unter 

anderem des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahr-
scheinlichkeiten und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um ein dem Ri-
siko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und einen Nachweis hierüber führen 
zu können. Diese Maßnahmen schließen unter anderem ein: 

 
a) die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und die Verschlüsselung personenbe-

zogener Daten; 
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 

Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzu-
stellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu 
ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustel-
len; 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Verarbeitung. 
 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu 
berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch – ob un-
beabsichtigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Offen-
legung von oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, ge-
speichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden. 
 

(3) Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

 
(4) Die Einhaltung eines nach dem europäischen Recht zertifizierten Verfahrens kann als 

Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen ge-
mäß Absatz 1 nachzuweisen. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte um sicherzustel-

len, dass ihnen unterstellte Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, 
diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach 
kirchlichem oder staatlichem Recht zur Verarbeitung verpflichtet. 

 
§ 27 

Technikgestaltung und Voreinstellungen 
 
(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, 

des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Ri-
siken für die Rechte und  Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche so-
wohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeit-
punkt der eigentlichen Verarbeitung technische und organisatorische Maßnahmen, die 
geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen und die notwendigen 



Kirchliches Amtsblatt Münster 2026 Nr. 3174 26 
 

 

Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieses Gesetzes zu 
genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen. 
 

(2) 1Der Verantwortliche trifft technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet 
sind, durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbei-
tung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, zu verarbeiten. 
2Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den 
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. 3Solche Maßnah-
men müssen insbesondere geeignet sein, dass personenbezogene Daten durch Voreinstel-
lungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Perso-
nen zugänglich gemacht werden. 

 
(3) Ein nach dem europäischen Recht genehmigtes Zertifizierungsverfahren kann als Faktor 

herangezogen werden, um die Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anfor-
derungen nachzuweisen. 

 
§ 28 

Gemeinsam Verantwortliche 
 

(1) 1Legen mehrere Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbei-
tung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. 2Sie legen in einer Vereinbarung in 
transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtungen gemäß diesem Gesetz 
erfüllt, insbesondere wer den Informationspflichten gemäß den §§ 15 und 16 nachkommt. 
 

(2) 1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung erfolgt auf der Grundlage der Verein-
barung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchli-
chen Recht, an die bzw. an das die gemeinsam Verantwortlichen gebunden sind. 2Die 
Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder das Rechtsinstrument gemäß Satz 1 enthält 
insbesondere die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam 
Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person. 3Die betroffene Person wird über 
den wesentlichen, die Verarbeitung personenbezogener Daten betreffenden Inhalt der 
Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments informiert. 

 
(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments kann die be-

troffene Person ihre Rechte im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem einzel-
nen der Verantwortlichen geltend machen. 

 
§ 29 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
 

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit 
Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Ein-
klang mit den Anforderungen dieses Gesetzes erfolgt und den Schutz der Rechte der be-
troffenen Person gewährleistet. 
 

(2) 1Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige ge-
sonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. 
2Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter 
den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die 
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Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwort-
liche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

 
(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Ver-

trags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder 
dem europäischen Recht, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verant-
wortlichen bindet und in dem   

 
a) Gegenstand der Verarbeitung 
b) Dauer der Verarbeitung,  
c) Art und Zweck der Verarbeitung,  
d) die Art der personenbezogenen Daten,  
e) die Kategorien betroffener Personen und  
f) die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen 

 
festgelegt sind. 
 

(4) Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auf-
tragsverarbeiter 
 
a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortli-

chen – auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein  
Drittland oder eine internationale Organisation – verarbeitet, sofern er nicht  
durch das kirchliche, das staatliche oder das europäische Recht, dem der Auf-
tragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der 
Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor 
der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht we-
gen eines wichtigen kirchlichen Interesses verbietet; 

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befug-
ten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen ge-
setzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen ergreift; 
d) die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der 

Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 
e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit 

geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner 
Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in den §§ 15 bis 25 
genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung ste-
henden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 26, 
33 bis 35 genannten Pflichten unterstützt; 

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezoge-
nen Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, sofern 
nicht nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht eine Ver-
pflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht; 

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhal-
tung der in diesem Paragraphen niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und 
Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder ei-
nem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und 
dazu beiträgt. Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüg-
lich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen dieses Gesetz oder gegen 
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Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieses Gesetzes zu 
genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen. 
 

(2) 1Der Verantwortliche trifft technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet 
sind, durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbei-
tung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, zu verarbeiten. 
2Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den 
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. 3Solche Maßnah-
men müssen insbesondere geeignet sein, dass personenbezogene Daten durch Voreinstel-
lungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Perso-
nen zugänglich gemacht werden. 

 
(3) Ein nach dem europäischen Recht genehmigtes Zertifizierungsverfahren kann als Faktor 

herangezogen werden, um die Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anfor-
derungen nachzuweisen. 

 
§ 28 

Gemeinsam Verantwortliche 
 

(1) 1Legen mehrere Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbei-
tung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. 2Sie legen in einer Vereinbarung in 
transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtungen gemäß diesem Gesetz 
erfüllt, insbesondere wer den Informationspflichten gemäß den §§ 15 und 16 nachkommt. 
 

(2) 1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung erfolgt auf der Grundlage der Verein-
barung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchli-
chen Recht, an die bzw. an das die gemeinsam Verantwortlichen gebunden sind. 2Die 
Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder das Rechtsinstrument gemäß Satz 1 enthält 
insbesondere die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam 
Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person. 3Die betroffene Person wird über 
den wesentlichen, die Verarbeitung personenbezogener Daten betreffenden Inhalt der 
Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments informiert. 

 
(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments kann die be-

troffene Person ihre Rechte im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem einzel-
nen der Verantwortlichen geltend machen. 

 
§ 29 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
 

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit 
Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Ein-
klang mit den Anforderungen dieses Gesetzes erfolgt und den Schutz der Rechte der be-
troffenen Person gewährleistet. 
 

(2) 1Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige ge-
sonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. 
2Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter 
den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die 
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Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwort-
liche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben. 

 
(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Ver-

trags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder 
dem europäischen Recht, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verant-
wortlichen bindet und in dem   

 
a) Gegenstand der Verarbeitung 
b) Dauer der Verarbeitung,  
c) Art und Zweck der Verarbeitung,  
d) die Art der personenbezogenen Daten,  
e) die Kategorien betroffener Personen und  
f) die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen 

 
festgelegt sind. 
 

(4) Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auf-
tragsverarbeiter 
 
a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortli-

chen – auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein  
Drittland oder eine internationale Organisation – verarbeitet, sofern er nicht  
durch das kirchliche, das staatliche oder das europäische Recht, dem der Auf-
tragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der 
Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor 
der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht we-
gen eines wichtigen kirchlichen Interesses verbietet; 

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befug-
ten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen ge-
setzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen ergreift; 
d) die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der 

Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 
e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit 

geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner 
Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in den §§ 15 bis 25 
genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen; 

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung ste-
henden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 26, 
33 bis 35 genannten Pflichten unterstützt; 

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezoge-
nen Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, sofern 
nicht nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht eine Ver-
pflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht; 

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhal-
tung der in diesem Paragraphen niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und 
Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder ei-
nem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und 
dazu beiträgt. Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüg-
lich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen dieses Gesetz oder gegen 
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andere kirchliche Datenschutzbestimmungen oder Datenschutzbestimmungen der 
Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten verstößt. 
 

(5) 1Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in  An-
spruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszu-
führen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder ei-
nes anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europä-
ischen Recht dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen 
Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß 
den Absätzen 3 und 4 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür 
geboten werden müssen, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnah-
men so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen 
dieses Gesetzes erfolgt. 2Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutz-
pflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwort-
lichen für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters. 
 

(6) Die Einhaltung nach europäischem Recht genehmigter Verhaltensregeln oder eines ge-
nehmigten Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor her-
angezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 5 nachzuwei-
sen. 

 
(7) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auf-

tragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 
3, 4 und 5 ganz oder teilweise auf den in den Absatz 8 genannten Standardvertragsklau-
seln beruhen, auch wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter erteilten Zertifizierung sind. 

 
(8) Die Datenschutzaufsicht kann Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absät-

zen 3 bis 5 genannten Fragen festlegen. 
 

(9) 1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf der Schriftform. 2Maßgeblich für die 
Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form oder die Textform sind die je-
weils geltenden staatlichen Regelungen. 

 
(10) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen dieses Gesetz die Zwecke und Mittel 

der Verarbeitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 
 

§ 30 
Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen  

oder des Auftragsverarbeiters 
 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unter-
stellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich 
auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach kirchlichem, staatli-
chem oder europäischem Recht zur Verarbeitung verpflichtet sind. 
 

Abschnitt 2 
Pflichten des Verantwortlichen 
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§ 31 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 
(1) 1Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner 

Zuständigkeit unterliegen. 2Dieses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu enthalten: 
 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des ge-
meinsam mit ihm Verantwortlichen sowie des oder der betrieblichen Datenschutz-
beauftragten, sofern ein solcher oder eine solche zu benennen ist; 

b) die Zwecke der Verarbeitung; 
c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien perso-

nenbezogener Daten; 
d) gegebenenfalls die Verwendung von Profiling; 
e) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger 
in Drittländern oder internationalen Organisationen; 

f) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, an 
ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, 
einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaat-
lichen Völkerrechtssubjektes oder der betreffenden internationalen Organisation 
sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentie-
rung geeigneter Garantien; 

g) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Da-
tenkategorien; 

h) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes. 
 

(2) Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält: 

 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverar-

beiter und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig 
ist, sowie eines oder einer betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher 
oder eine solche zu benennen ist; 

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durch-
geführt werden; 

c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, ein-
schließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaatli-
chen Völkerrechtssubjekts oder der betreffenden internationalen Organisation so-
wie bei den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien; 

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes. 

 
(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in 

einem elektronischen Format erfolgen kann. 
 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen dem oder der betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das in den Absätzen 1 
und 2 genannte Verzeichnis zur Verfügung. 
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andere kirchliche Datenschutzbestimmungen oder Datenschutzbestimmungen der 
Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten verstößt. 
 

(5) 1Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in  An-
spruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszu-
führen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder ei-
nes anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europä-
ischen Recht dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen 
Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß 
den Absätzen 3 und 4 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür 
geboten werden müssen, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnah-
men so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen 
dieses Gesetzes erfolgt. 2Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutz-
pflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwort-
lichen für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters. 
 

(6) Die Einhaltung nach europäischem Recht genehmigter Verhaltensregeln oder eines ge-
nehmigten Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor her-
angezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 5 nachzuwei-
sen. 

 
(7) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auf-

tragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 
3, 4 und 5 ganz oder teilweise auf den in den Absatz 8 genannten Standardvertragsklau-
seln beruhen, auch wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter erteilten Zertifizierung sind. 

 
(8) Die Datenschutzaufsicht kann Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absät-

zen 3 bis 5 genannten Fragen festlegen. 
 

(9) 1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf der Schriftform. 2Maßgeblich für die 
Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form oder die Textform sind die je-
weils geltenden staatlichen Regelungen. 

 
(10) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen dieses Gesetz die Zwecke und Mittel 

der Verarbeitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 
 

§ 30 
Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen  

oder des Auftragsverarbeiters 
 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unter-
stellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich 
auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach kirchlichem, staatli-
chem oder europäischem Recht zur Verarbeitung verpflichtet sind. 
 

Abschnitt 2 
Pflichten des Verantwortlichen 
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§ 31 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 
(1) 1Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner 

Zuständigkeit unterliegen. 2Dieses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu enthalten: 
 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des ge-
meinsam mit ihm Verantwortlichen sowie des oder der betrieblichen Datenschutz-
beauftragten, sofern ein solcher oder eine solche zu benennen ist; 

b) die Zwecke der Verarbeitung; 
c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien perso-

nenbezogener Daten; 
d) gegebenenfalls die Verwendung von Profiling; 
e) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger 
in Drittländern oder internationalen Organisationen; 

f) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, an 
ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, 
einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaat-
lichen Völkerrechtssubjektes oder der betreffenden internationalen Organisation 
sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentie-
rung geeigneter Garantien; 

g) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Da-
tenkategorien; 

h) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes. 
 

(2) Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält: 

 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverar-

beiter und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig 
ist, sowie eines oder einer betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher 
oder eine solche zu benennen ist; 

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durch-
geführt werden; 

c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, ein-
schließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaatli-
chen Völkerrechtssubjekts oder der betreffenden internationalen Organisation so-
wie bei den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien; 

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes. 

 
(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in 

einem elektronischen Format erfolgen kann. 
 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen dem oder der betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das in den Absätzen 1 
und 2 genannte Verzeichnis zur Verfügung. 
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(5) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten für Unternehmen oder Einrich-

tungen, die 250 oder mehr Beschäftigte haben. 2Sie gilt darüber hinaus für Unternehmen 
oder Einrichtungen mit weniger als 250 Beschäftigten, wenn durch die Verarbeitung die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gefährdet werden, die Verarbeitung nicht 
nur gelegentlich erfolgt oder die Verarbeitung besondere Datenkategorien gemäß § 11 
bzw. personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im 
Sinne des § 12 beinhaltet. 

 
§ 32 

Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht 
 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter arbeiten auf Anfrage der Datenschutzaufsicht 
mit dieser bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

 
§ 33 

Meldung an die Datenschutzaufsicht 
 

(1) 1Der Verantwortliche meldet der Datenschutzaufsicht unverzüglich die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, wenn diese Verletzung ein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen darstellt. 2Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 Stunden, 
nachdem die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wurde, so ist ihr 
eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 
 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
bekannt wird, meldet er diese unverzüglich dem Verantwortlichen. 

 
(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesondere folgende Informationen: 
 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 
soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffe-
nen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 
personenbezogenen Datensätze; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen; 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlage-
nen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachtei-
ligen Auswirkungen. 

 
(4) Wenn und soweit die Informationen nach Absatz 3 nicht zeitgleich bereitgestellt werden 

können, stellt der Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere Ver-
zögerung schrittweise zur Verfügung. 

 
(5) 1Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 

einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tatsachen, deren Auswirkungen 
und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 2Diese Dokumentation muss der Datenschutz-
aufsicht die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 ermög-
lichen. 
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§ 34 
Benachrichtigung der betroffenen Person 

 
(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Ri-

siko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so be-
nachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung. 
 

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer 
und einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und 
enthält zumindest die in § 33 Absatz 3 lit. b), c) und d) genannten Informationen und 
Maßnahmen. 

 
(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn 

eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
 

a) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen und auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten 
angewandt, insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle 
Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, un-
zugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung; 

b) der Verantwortliche hat durch nachträglich getroffene Maßnahmen sichergestellt, 
dass das hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß 
Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c) die Benachrichtigung erfordert einen unverhältnismäßigen Aufwand. In diesem Fall 
hat ersatzweise eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu 
erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert wer-
den. 
 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann die Datenschutzaufsicht un-
ter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlangen, 
dies nachzuholen, oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass bestimmte der in 
Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
§ 35 

Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation 
 

(1) 1Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, 
aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, 
so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Ver-
arbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. 2Für die Untersu-
chung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine 
einzige Abschätzung vorgenommen werden. 
 

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
den Rat des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein, sofern ein solcher oder 
eine solche benannt wurde.  
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(5) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten für Unternehmen oder Einrich-

tungen, die 250 oder mehr Beschäftigte haben. 2Sie gilt darüber hinaus für Unternehmen 
oder Einrichtungen mit weniger als 250 Beschäftigten, wenn durch die Verarbeitung die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gefährdet werden, die Verarbeitung nicht 
nur gelegentlich erfolgt oder die Verarbeitung besondere Datenkategorien gemäß § 11 
bzw. personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im 
Sinne des § 12 beinhaltet. 

 
§ 32 

Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht 
 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter arbeiten auf Anfrage der Datenschutzaufsicht 
mit dieser bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

 
§ 33 

Meldung an die Datenschutzaufsicht 
 

(1) 1Der Verantwortliche meldet der Datenschutzaufsicht unverzüglich die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, wenn diese Verletzung ein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen darstellt. 2Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 Stunden, 
nachdem die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wurde, so ist ihr 
eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 
 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
bekannt wird, meldet er diese unverzüglich dem Verantwortlichen. 

 
(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesondere folgende Informationen: 
 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 
soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffe-
nen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 
personenbezogenen Datensätze; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen; 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlage-
nen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachtei-
ligen Auswirkungen. 

 
(4) Wenn und soweit die Informationen nach Absatz 3 nicht zeitgleich bereitgestellt werden 

können, stellt der Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere Ver-
zögerung schrittweise zur Verfügung. 

 
(5) 1Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 

einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tatsachen, deren Auswirkungen 
und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 2Diese Dokumentation muss der Datenschutz-
aufsicht die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 ermög-
lichen. 
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§ 34 
Benachrichtigung der betroffenen Person 

 
(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Ri-

siko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so be-
nachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung. 
 

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer 
und einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und 
enthält zumindest die in § 33 Absatz 3 lit. b), c) und d) genannten Informationen und 
Maßnahmen. 

 
(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn 

eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
 

a) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen und auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten 
angewandt, insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle 
Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, un-
zugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung; 

b) der Verantwortliche hat durch nachträglich getroffene Maßnahmen sichergestellt, 
dass das hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß 
Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c) die Benachrichtigung erfordert einen unverhältnismäßigen Aufwand. In diesem Fall 
hat ersatzweise eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu 
erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert wer-
den. 
 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann die Datenschutzaufsicht un-
ter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlangen, 
dies nachzuholen, oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass bestimmte der in 
Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
§ 35 

Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation 
 

(1) 1Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, 
aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, 
so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Ver-
arbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. 2Für die Untersu-
chung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine 
einzige Abschätzung vorgenommen werden. 
 

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
den Rat des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein, sofern ein solcher oder 
eine solche benannt wurde.  
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(3) Ist der Verantwortliche nach Anhörung des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten der Ansicht, dass ohne Hinzuziehung der Datenschutzaufsicht eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung nicht möglich ist, kann er der Datenschutzaufsicht den Sachverhalt zur 
Stellungnahme vorlegen.  

 
(4) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fäl-

len erforderlich: 
 

a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Perso-
nen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und 
die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegen-
über natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beein-
trächtigen; 

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 
oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straf-
taten gemäß § 12 oder 

c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. 
 
(5) 1Die Datenschutzaufsicht soll eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen und veröf-

fentlichen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 durchzuführen 
ist. 2Sie kann ferner eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und ver-
öffentlichen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist.  
 

(6) 1Die Listen der Datenschutzaufsicht sollen sich an den Listen der Aufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder orientieren. 2Gegebenenfalls ist der Austausch mit staatlichen 
Aufsichtsbehörden zu suchen.  

 
(7) Die Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst insbesondere: 
 

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der 
Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwort-
lichen verfolgten berechtigten Interessen; 

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvor-
gänge in Bezug auf den Zweck; 

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
gemäß Absatz 1 und 

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Ga-
rantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbe-
zogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass dieses Ge-
setz eingehalten wird. 

 
(8) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls die Stellungnahme der betroffenen Person zu 

der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder kirchlicher 
Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein. 
 

(9) Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage im kirchlichen, im staatlichen oder im 
europäischen Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechts-
vorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvor-
gänge regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammen-
hang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung er-
folgte, gelten die Absätze 1 bis 5 nicht.  
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(10) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, 
ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies 
gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Ri-
sikos Änderungen eingetreten sind. 

 
(11) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Datenschutzaufsicht, wenn aus 

der Datenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko 
zur Folge hat, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risi-
kos trifft. 

 
Abschnitt 3 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte 
 

§ 36 
Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

 
(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) benennen schriftlich einen betriebli-

chen Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte.  
 

(2) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) und c) benennen schriftlich einen 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte, 
wenn 

 
a) sich bei ihnen in der Regel mindestens zwanzig Personen ständig mit der Verarbei-

tung personenbezogener Daten beschäftigen, 
b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durch-

führung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Um-
fangs oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Über-
wachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder  

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der um-
fangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder 
von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß § 12 besteht. 

 
(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 kann unter Berücksichtigung 

ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher Datenschutz-
beauftragter oder eine gemeinsame betriebliche Datenschutzbeauftragte benannt werden.    

 
(4) 1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des 

oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 2Die Benennung von betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten ist der Datenschutzaufsicht anzuzeigen. 
 

(5) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann eine natürliche oder eine juristi-
sche Person sein. 2Er oder sie kann Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine oder ihre Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung erfüllen. 3Ist der oder die be-
triebliche Datenschutzbeauftragte Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen, 
finden § 43 Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung. 

 
(6) Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur benannt werden, wer die 

zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.  
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(3) Ist der Verantwortliche nach Anhörung des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten der Ansicht, dass ohne Hinzuziehung der Datenschutzaufsicht eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung nicht möglich ist, kann er der Datenschutzaufsicht den Sachverhalt zur 
Stellungnahme vorlegen.  

 
(4) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fäl-

len erforderlich: 
 

a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Perso-
nen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und 
die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegen-
über natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beein-
trächtigen; 

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 
oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straf-
taten gemäß § 12 oder 

c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. 
 
(5) 1Die Datenschutzaufsicht soll eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen und veröf-

fentlichen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 durchzuführen 
ist. 2Sie kann ferner eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und ver-
öffentlichen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist.  
 

(6) 1Die Listen der Datenschutzaufsicht sollen sich an den Listen der Aufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder orientieren. 2Gegebenenfalls ist der Austausch mit staatlichen 
Aufsichtsbehörden zu suchen.  

 
(7) Die Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst insbesondere: 
 

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der 
Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwort-
lichen verfolgten berechtigten Interessen; 

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvor-
gänge in Bezug auf den Zweck; 

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
gemäß Absatz 1 und 

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Ga-
rantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbe-
zogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass dieses Ge-
setz eingehalten wird. 

 
(8) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls die Stellungnahme der betroffenen Person zu 

der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder kirchlicher 
Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein. 
 

(9) Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage im kirchlichen, im staatlichen oder im 
europäischen Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechts-
vorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvor-
gänge regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammen-
hang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung er-
folgte, gelten die Absätze 1 bis 5 nicht.  

33 
 

 

(10) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, 
ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies 
gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Ri-
sikos Änderungen eingetreten sind. 

 
(11) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Datenschutzaufsicht, wenn aus 

der Datenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko 
zur Folge hat, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risi-
kos trifft. 

 
Abschnitt 3 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte 
 

§ 36 
Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

 
(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) benennen schriftlich einen betriebli-

chen Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte.  
 

(2) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) und c) benennen schriftlich einen 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte, 
wenn 

 
a) sich bei ihnen in der Regel mindestens zwanzig Personen ständig mit der Verarbei-

tung personenbezogener Daten beschäftigen, 
b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durch-

führung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Um-
fangs oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Über-
wachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder  

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der um-
fangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder 
von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß § 12 besteht. 

 
(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 kann unter Berücksichtigung 

ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher Datenschutz-
beauftragter oder eine gemeinsame betriebliche Datenschutzbeauftragte benannt werden.    

 
(4) 1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des 

oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 2Die Benennung von betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten ist der Datenschutzaufsicht anzuzeigen. 
 

(5) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann eine natürliche oder eine juristi-
sche Person sein. 2Er oder sie kann Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine oder ihre Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung erfüllen. 3Ist der oder die be-
triebliche Datenschutzbeauftragte Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen, 
finden § 43 Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung. 

 
(6) Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur benannt werden, wer die 

zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.  
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(7) 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf der- oder diejenige nicht be-

nannt werden, der oder die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt ist oder dem 
oder der die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt. 2Andere Aufgaben und Pflichten des 
oder der Benannten dürfen im Übrigen nicht so ausgestaltet oder umfangreich sein, dass 
der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen oder ihren Aufgaben nach diesem 
Gesetz nicht unabhängig bzw. umgehend nachkommen kann. 

 
(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines oder einer betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten besteht, hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Er-
füllung der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise sicherzustellen. 

 
§ 37 

Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
 

(1) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter oder der Leiterin der 
kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 2Er oder sie ist bei der Erfüllung seiner oder 
ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. 3Er oder sie darf wegen 
der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
 

(2) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der oder die betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz per-
sonenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 2Sie unterstützen 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben, indem sie die für die Erfüllung dieser Auf-
gaben erforderlichen Mittel und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbei-
tungsvorgängen zur Verfügung stellen. 3Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner oder ihrer 
Aufgaben erforderlichen Fachkunde haben der Verantwortliche oder der Auftragsverar-
beiter dem oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und deren 
Kosten zu übernehmen. § 43 Absätze 9 und 10 gelten entsprechend.  

 
(3) Betroffene Personen können sich jederzeit und unmittelbar an den betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte wenden. 
 

(4) 1Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder eine betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte benannt worden, so ist die Kündigung seines oder ihres Arbeitsverhältnisses unzu-
lässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche den Verantwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungs-
frist berechtigen. 2Nach der Abberufung als betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder 
als betriebliche Datenschutzbeauftragte ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der 
Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigt ist. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die Wahrnehmung 

anderer Aufgaben und Pflichten durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder 
die betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht zu einem Interessenkonflikt führt. 
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§ 38 
Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 
1Betriebliche Datenschutzbeauftragte wirken auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz hin. 2Zu diesem Zweck können sie sich in Zweifelsfällen an 
die Datenschutzaufsicht gemäß §§ 42 ff. wenden. 3Sie haben insbesondere 
 

a) die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren 
Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu die-
sem Zweck sind sie über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten rechtzeitig zu unterrichten; 

b) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu unterrichten und zu beraten; 
c) die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeig-

nete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften 
über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Da-
tenschutzes vertraut zu machen; 

d) auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters diesen bei der 
Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei der Über-
prüfung, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt, 
zu unterstützen und 

e) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten. 
 
 

Kapitel 5 
 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale Organisationen 
oder nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

 
§ 39 

Allgemeine Grundsätze 
 
1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer 
Übermittlung an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches 
Völkerrechtssubjekt verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter die in diesem Gesetz niedergelegten Bedingungen einhalten. 2Dies gilt 
auch für die etwaige Weiterübermittlung personenbezogener Daten aus dem betreffenden Dritt-
land, der betreffenden internationalen Organisation oder dem betreffenden nichtstaatlichen 
Völkerrechtssubjekt. 
 

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses  

oder bei geeigneten Garantien 
 
(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kom-
mission vorliegt.  
 

(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, darf eine Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches 
Völkerrechtssubjekt nur erfolgen, sofern der Verantwortliche oder der 
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(7) 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf der- oder diejenige nicht be-

nannt werden, der oder die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt ist oder dem 
oder der die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt. 2Andere Aufgaben und Pflichten des 
oder der Benannten dürfen im Übrigen nicht so ausgestaltet oder umfangreich sein, dass 
der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen oder ihren Aufgaben nach diesem 
Gesetz nicht unabhängig bzw. umgehend nachkommen kann. 

 
(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines oder einer betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten besteht, hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Er-
füllung der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise sicherzustellen. 

 
§ 37 

Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
 

(1) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter oder der Leiterin der 
kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 2Er oder sie ist bei der Erfüllung seiner oder 
ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. 3Er oder sie darf wegen 
der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
 

(2) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der oder die betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz per-
sonenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 2Sie unterstützen 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben, indem sie die für die Erfüllung dieser Auf-
gaben erforderlichen Mittel und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbei-
tungsvorgängen zur Verfügung stellen. 3Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner oder ihrer 
Aufgaben erforderlichen Fachkunde haben der Verantwortliche oder der Auftragsverar-
beiter dem oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und deren 
Kosten zu übernehmen. § 43 Absätze 9 und 10 gelten entsprechend.  

 
(3) Betroffene Personen können sich jederzeit und unmittelbar an den betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte wenden. 
 

(4) 1Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder eine betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte benannt worden, so ist die Kündigung seines oder ihres Arbeitsverhältnisses unzu-
lässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche den Verantwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungs-
frist berechtigen. 2Nach der Abberufung als betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder 
als betriebliche Datenschutzbeauftragte ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der 
Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigt ist. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die Wahrnehmung 

anderer Aufgaben und Pflichten durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder 
die betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht zu einem Interessenkonflikt führt. 
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§ 38 
Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 
1Betriebliche Datenschutzbeauftragte wirken auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz hin. 2Zu diesem Zweck können sie sich in Zweifelsfällen an 
die Datenschutzaufsicht gemäß §§ 42 ff. wenden. 3Sie haben insbesondere 
 

a) die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren 
Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu die-
sem Zweck sind sie über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten rechtzeitig zu unterrichten; 

b) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu unterrichten und zu beraten; 
c) die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeig-

nete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften 
über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Da-
tenschutzes vertraut zu machen; 

d) auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters diesen bei der 
Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei der Über-
prüfung, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt, 
zu unterstützen und 

e) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten. 
 
 

Kapitel 5 
 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale Organisationen 
oder nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

 
§ 39 

Allgemeine Grundsätze 
 
1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer 
Übermittlung an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches 
Völkerrechtssubjekt verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter die in diesem Gesetz niedergelegten Bedingungen einhalten. 2Dies gilt 
auch für die etwaige Weiterübermittlung personenbezogener Daten aus dem betreffenden Dritt-
land, der betreffenden internationalen Organisation oder dem betreffenden nichtstaatlichen 
Völkerrechtssubjekt. 
 

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses  

oder bei geeigneten Garantien 
 
(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kom-
mission vorliegt.  
 

(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, darf eine Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches 
Völkerrechtssubjekt nur erfolgen, sofern der Verantwortliche oder der 
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Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Per-
sonen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

 
§ 41 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 
 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 noch geeignete Garantien 
nach § 40 Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechts-
subjekt nur unter einer der folgenden Bedingungen zulässig: 

 
a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Übermittlung eingewilligt, nach-

dem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermitt-
lungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Ga-
rantien unterrichtet wurde; 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich; 

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der be-
troffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder ju-
ristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich; 

d) die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchenrechtlicher Vorschriften oder in Wahr-
nehmung kirchlicher Aufgaben an den Heiligen Stuhl oder an den Staat der Vati-
kanstadt oder ist aus anderen wichtigen Gründen des kirchlichen oder öffentlichen 
Interesses notwendig;  

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich; 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 
oder anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus physischen 
oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. 

 
(2) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene Be-

urteilung in der Dokumentation gemäß § 31. 
 
 

Kapitel 6 
Unabhängige Datenschutzaufsicht 

 
§ 42 

Datenschutzaufsicht 
 

(1) Der Diözesanbischof richtet für den Bereich seiner Diözese eine Datenschutzaufsicht als 
unabhängige kirchliche Behörde ein. 
 

(2) 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diözese einen Diözesandatenschutz-
beauftragten als Leiter oder eine Diözesandatenschutzbeauftragte als Leiterin der Daten-
schutzaufsicht. 2Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten kann nur eine natürliche 
Person bestellt werden. 

 
(3) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner oder ihrer 

Aufgaben und bei der Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse gemäß diesem Gesetz völlig 
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unabhängig und ist nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen verbindlichen 
staatlichen oder europäischen Recht unterworfen. 2Die Ausübung seiner oder ihrer Tätig-
keit geschieht in organisatorischer und sachlicher Unabhängigkeit. 3Die Dienstaufsicht 
ist so zu regeln, dass dadurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(4) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben seines 

oder ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während seiner oder 
ihrer Amtszeit keine andere mit seinem oder ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltli-
che oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 2Dem steht eine Bestellung als Diözesandaten-
schutzbeauftragter oder Diözesandatenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/oder 
Ordensgemeinschaften nicht entgegen. 

 
(5) 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten wird die Personal- und Sachausstattung 

zur Verfügung gestellt, die er oder sie benötigt, um seine oder ihre Aufgaben und Befug-
nisse wahrnehmen zu können. 2Dies gilt auch für seine oder ihre Aufgaben im Bereich 
der Amtshilfe und der Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten im Sinne des 
§ 44 Absatz 2 lit. f). 3Er oder sie verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der 
gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht wird, und unterliegt der Rechnungsprüfung 
durch die dafür von der Diözese bestimmte Stelle, soweit hierdurch seine oder ihre Un-
abhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(6) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendige Personal aus, das 

von der Datenschutzaufsicht selbst, ggf. einer anderen kirchlichen Stelle angestellt wird. 
2Die angestellten Mitarbeitenden unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten und können, soweit sie bei einer anderen kirchlichen 
Stelle angestellt sind, nur mit seinem oder ihrem Einverständnis von der kirchlichen Stelle 
gekündigt, versetzt oder abgeordnet werden. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den 
Aufgaben ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer 
Amtszeit keine anderen mit ihrem Amt nicht zu vereinbarenden entgeltlichen oder unent-
geltlichen Tätigkeiten aus. 

 
(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der Personalverwaltung 

und Personalwirtschaft auf andere kirchliche Stellen übertragen oder sich deren Hilfe be-
dienen. 2Diesen dürfen personenbezogene Daten der Mitarbeitenden übermittelt werden, 
soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 
(8) 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozessord-

nung. 2Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die Entscheidung über Aussa-
gegenehmigungen für sich und seinen oder ihren Bereich in eigener Verantwortung. 3Die 
Datenschutzaufsicht ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungsge-
richtsordnung. 

 
(9) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm oder 

ihr in seiner oder ihrer Eigenschaft als Diözesandatenschutzbeauftragter oder Diözesan-
datenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst 
keine Auskunft zu geben. 2Dies gilt auch für die Mitarbeitenden des oder der Diözesan-
datenschutzbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts der oder 
die Diözesandatenschutzbeauftragte entscheidet. 3Soweit diese Verschwiegenheit reicht, 
darf die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Dokumenten von ihm oder 
ihr nicht gefordert werden. 4Im Verfahren vor den kirchlichen Datenschutzgerichten darf 
er oder sie entsprechende Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 bleibt unberührt. 
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Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Per-
sonen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

 
§ 41 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 
 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 noch geeignete Garantien 
nach § 40 Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechts-
subjekt nur unter einer der folgenden Bedingungen zulässig: 

 
a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Übermittlung eingewilligt, nach-

dem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermitt-
lungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Ga-
rantien unterrichtet wurde; 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich; 

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der be-
troffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder ju-
ristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich; 

d) die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchenrechtlicher Vorschriften oder in Wahr-
nehmung kirchlicher Aufgaben an den Heiligen Stuhl oder an den Staat der Vati-
kanstadt oder ist aus anderen wichtigen Gründen des kirchlichen oder öffentlichen 
Interesses notwendig;  

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich; 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person 
oder anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus physischen 
oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. 

 
(2) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene Be-

urteilung in der Dokumentation gemäß § 31. 
 
 

Kapitel 6 
Unabhängige Datenschutzaufsicht 

 
§ 42 

Datenschutzaufsicht 
 

(1) Der Diözesanbischof richtet für den Bereich seiner Diözese eine Datenschutzaufsicht als 
unabhängige kirchliche Behörde ein. 
 

(2) 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diözese einen Diözesandatenschutz-
beauftragten als Leiter oder eine Diözesandatenschutzbeauftragte als Leiterin der Daten-
schutzaufsicht. 2Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten kann nur eine natürliche 
Person bestellt werden. 

 
(3) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner oder ihrer 

Aufgaben und bei der Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse gemäß diesem Gesetz völlig 
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unabhängig und ist nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen verbindlichen 
staatlichen oder europäischen Recht unterworfen. 2Die Ausübung seiner oder ihrer Tätig-
keit geschieht in organisatorischer und sachlicher Unabhängigkeit. 3Die Dienstaufsicht 
ist so zu regeln, dass dadurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(4) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben seines 

oder ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während seiner oder 
ihrer Amtszeit keine andere mit seinem oder ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltli-
che oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 2Dem steht eine Bestellung als Diözesandaten-
schutzbeauftragter oder Diözesandatenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/oder 
Ordensgemeinschaften nicht entgegen. 

 
(5) 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten wird die Personal- und Sachausstattung 

zur Verfügung gestellt, die er oder sie benötigt, um seine oder ihre Aufgaben und Befug-
nisse wahrnehmen zu können. 2Dies gilt auch für seine oder ihre Aufgaben im Bereich 
der Amtshilfe und der Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten im Sinne des 
§ 44 Absatz 2 lit. f). 3Er oder sie verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der 
gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht wird, und unterliegt der Rechnungsprüfung 
durch die dafür von der Diözese bestimmte Stelle, soweit hierdurch seine oder ihre Un-
abhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(6) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendige Personal aus, das 

von der Datenschutzaufsicht selbst, ggf. einer anderen kirchlichen Stelle angestellt wird. 
2Die angestellten Mitarbeitenden unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten und können, soweit sie bei einer anderen kirchlichen 
Stelle angestellt sind, nur mit seinem oder ihrem Einverständnis von der kirchlichen Stelle 
gekündigt, versetzt oder abgeordnet werden. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den 
Aufgaben ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer 
Amtszeit keine anderen mit ihrem Amt nicht zu vereinbarenden entgeltlichen oder unent-
geltlichen Tätigkeiten aus. 

 
(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der Personalverwaltung 

und Personalwirtschaft auf andere kirchliche Stellen übertragen oder sich deren Hilfe be-
dienen. 2Diesen dürfen personenbezogene Daten der Mitarbeitenden übermittelt werden, 
soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 
(8) 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozessord-

nung. 2Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die Entscheidung über Aussa-
gegenehmigungen für sich und seinen oder ihren Bereich in eigener Verantwortung. 3Die 
Datenschutzaufsicht ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungsge-
richtsordnung. 

 
(9) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm oder 

ihr in seiner oder ihrer Eigenschaft als Diözesandatenschutzbeauftragter oder Diözesan-
datenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst 
keine Auskunft zu geben. 2Dies gilt auch für die Mitarbeitenden des oder der Diözesan-
datenschutzbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts der oder 
die Diözesandatenschutzbeauftragte entscheidet. 3Soweit diese Verschwiegenheit reicht, 
darf die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Dokumenten von ihm oder 
ihr nicht gefordert werden. 4Im Verfahren vor den kirchlichen Datenschutzgerichten darf 
er oder sie entsprechende Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 bleibt unberührt. 
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§ 43 
Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und  

seine oder ihre Vertretung 
 

(1) 1Die Bestellung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten durch den Diözesanbi-
schof erfolgt für die Dauer von mindestens vier, höchstens sechs Jahren und gilt bis zur 
Aufnahme der Amtsgeschäfte durch den Nachfolger oder die Nachfolgerin. 2Die mehr-
malige erneute Bestellung ist zulässig. 3Die Bestellung für mehrere Diözesen und/oder 
Ordensgemeinschaften ist zulässig. 4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte übt 
sein oder ihr Amt hauptamtlich aus.  

 
(2) 1Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Er oder 
sie soll die Befähigung zum Richteramt gemäß dem Deutschen Richtergesetz haben. 3Als 
Person, die das katholische Profil der Einrichtung inhaltlich prägt, mitverantwortet und 
nach außen repräsentiert, muss er oder sie der katholischen Kirche angehören. 4Der oder 
die Diözesandatenschutzbeauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner oder ihrer 
Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen und des für die Kirchen verbindlichen staat-
lichen Rechts zu verpflichten. 

 
(3) 1Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn Gründe nach § 

24 Deutsches Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter oder einer Richterin auf Le-
benszeit dessen oder deren Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Gründe vorlie-
gen, die nach der Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der jeweils geltenden Fas-
sung eine Kündigung rechtfertigen. 2Auf Antrag des oder der Diözesandatenschutzbeauf-
tragten nimmt der Diözesanbischof die Bestellung zurück. 

 
(4) 1Das der Bestellung zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten zugrunde liegende 

Dienstverhältnis kann während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 
3 beendet werden. 2Dieser Kündigungsschutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr nach 
der Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein kirchliches Beschäftigungs-
verhältnis fortgeführt wird oder sich anschließt. 

 
(5) Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus dem Kreis seiner oder ihrer 

Mitarbeitenden einen Vertreter oder eine Vertreterin, der oder die im Fall seiner oder ihrer 
Verhinderung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. 

 
(6) 1Ist der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte an der Ausübung seines oder ihres Am-

tes dauerhaft verhindert oder endet sein oder ihr Amtsverhältnis vorzeitig und ist er oder 
sie nicht zur Weiterführung der Geschäfte verpflichtet, bestellt der Diözesanbischof bis 
zur Wiederaufnahme des Amtes durch den Diözesandatenschutzbeauftragten oder die Di-
özesandatenschutzbeauftragte oder die Bestellung eines oder einer neuen Diözesandaten-
schutzbeauftragten übergangsweise eine Leitung. 2§ 43 Absatz 2 gilt entsprechend. 3Die 
übergangsweise Leitung hat sämtliche Rechte und Pflichten, die nach diesem Gesetz dem 
oder der Diözesandatenschutzbeauftragten zukommen. 4Sie tritt nicht in die laufende 
Amtszeit des oder der bisherigen Diözesandatenschutzbeauftragten ein. 5Mit der Bestel-
lung der übergangsweisen Leitung durch den Diözesanbischof endet die Vertretung nach 
Absatz 5. 

 
(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine Mitarbeitenden sind auch nach 

Beendigung ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser Eigenschaft bekannt 
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gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Mittei-
lungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 
(8) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine Mitarbeitenden dürfen, wenn ihr 

Auftrag beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des oder der am-
tierenden Diözesandatenschutzbeauftragten weder vor Gericht noch außergerichtlich 
Aussagen oder Erklärungen abgeben. 2Die Genehmigung, als Zeuge oder Zeugin aus-
zusagen, wird in der Regel erteilt. 3Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, 
Straftaten anzuzeigen. 

 
(9) Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder eine übergangsweise Leitung entspre-

chend. 
 

§ 44 
Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

 
(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes so-

wie anderer Vorschriften über den Datenschutz und setzt diese durch.  
 
(2) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht insbesondere folgende Aufgaben: 

 
a) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusam-

menhang mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere 
Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Minderjährige; 

b) kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative Maßnah-
men zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung beraten; 

c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem Gesetz 
entstehenden Pflichten sensibilisieren; 

d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer 
Rechte aufgrund dieses Gesetzes zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu die-
sem Zweck mit den anderen Datenschutzaufsichten sowie staatlichen und sonstigen 
kirchlichen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten; 

e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person befassen, den Gegenstand der Be-
schwerde in angemessenem Umfang untersuchen und den Beschwerdeführer inner-
halb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersu-
chung unterrichten; zur Erleichterung der Einlegung von Beschwerden hält die Da-
tenschutzaufsicht Musterformulare in digitaler und Papierform bereit.  

f) mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, auch durch Informations-
austausch, und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und Durch-
setzung dieses Gesetzes zu gewährleisten; 

g) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes durchführen, auch auf der 
Grundlage von Informationen einer anderen Datenschutzaufsicht oder einer ande-
ren Behörde; 

h) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbe-
zogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

i) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die ge-
mäß § 35 entweder keine oder für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch-
zuführen ist; 
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§ 43 
Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und  

seine oder ihre Vertretung 
 

(1) 1Die Bestellung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten durch den Diözesanbi-
schof erfolgt für die Dauer von mindestens vier, höchstens sechs Jahren und gilt bis zur 
Aufnahme der Amtsgeschäfte durch den Nachfolger oder die Nachfolgerin. 2Die mehr-
malige erneute Bestellung ist zulässig. 3Die Bestellung für mehrere Diözesen und/oder 
Ordensgemeinschaften ist zulässig. 4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte übt 
sein oder ihr Amt hauptamtlich aus.  

 
(2) 1Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Er oder 
sie soll die Befähigung zum Richteramt gemäß dem Deutschen Richtergesetz haben. 3Als 
Person, die das katholische Profil der Einrichtung inhaltlich prägt, mitverantwortet und 
nach außen repräsentiert, muss er oder sie der katholischen Kirche angehören. 4Der oder 
die Diözesandatenschutzbeauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner oder ihrer 
Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen und des für die Kirchen verbindlichen staat-
lichen Rechts zu verpflichten. 

 
(3) 1Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn Gründe nach § 

24 Deutsches Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter oder einer Richterin auf Le-
benszeit dessen oder deren Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Gründe vorlie-
gen, die nach der Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der jeweils geltenden Fas-
sung eine Kündigung rechtfertigen. 2Auf Antrag des oder der Diözesandatenschutzbeauf-
tragten nimmt der Diözesanbischof die Bestellung zurück. 

 
(4) 1Das der Bestellung zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten zugrunde liegende 

Dienstverhältnis kann während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 
3 beendet werden. 2Dieser Kündigungsschutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr nach 
der Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein kirchliches Beschäftigungs-
verhältnis fortgeführt wird oder sich anschließt. 

 
(5) Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus dem Kreis seiner oder ihrer 

Mitarbeitenden einen Vertreter oder eine Vertreterin, der oder die im Fall seiner oder ihrer 
Verhinderung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. 

 
(6) 1Ist der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte an der Ausübung seines oder ihres Am-

tes dauerhaft verhindert oder endet sein oder ihr Amtsverhältnis vorzeitig und ist er oder 
sie nicht zur Weiterführung der Geschäfte verpflichtet, bestellt der Diözesanbischof bis 
zur Wiederaufnahme des Amtes durch den Diözesandatenschutzbeauftragten oder die Di-
özesandatenschutzbeauftragte oder die Bestellung eines oder einer neuen Diözesandaten-
schutzbeauftragten übergangsweise eine Leitung. 2§ 43 Absatz 2 gilt entsprechend. 3Die 
übergangsweise Leitung hat sämtliche Rechte und Pflichten, die nach diesem Gesetz dem 
oder der Diözesandatenschutzbeauftragten zukommen. 4Sie tritt nicht in die laufende 
Amtszeit des oder der bisherigen Diözesandatenschutzbeauftragten ein. 5Mit der Bestel-
lung der übergangsweisen Leitung durch den Diözesanbischof endet die Vertretung nach 
Absatz 5. 

 
(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine Mitarbeitenden sind auch nach 

Beendigung ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser Eigenschaft bekannt 
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gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Mittei-
lungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 
(8) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine Mitarbeitenden dürfen, wenn ihr 

Auftrag beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des oder der am-
tierenden Diözesandatenschutzbeauftragten weder vor Gericht noch außergerichtlich 
Aussagen oder Erklärungen abgeben. 2Die Genehmigung, als Zeuge oder Zeugin aus-
zusagen, wird in der Regel erteilt. 3Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, 
Straftaten anzuzeigen. 

 
(9) Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder eine übergangsweise Leitung entspre-

chend. 
 

§ 44 
Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

 
(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes so-

wie anderer Vorschriften über den Datenschutz und setzt diese durch.  
 
(2) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht insbesondere folgende Aufgaben: 

 
a) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusam-

menhang mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere 
Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Minderjährige; 

b) kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative Maßnah-
men zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung beraten; 

c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem Gesetz 
entstehenden Pflichten sensibilisieren; 

d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer 
Rechte aufgrund dieses Gesetzes zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu die-
sem Zweck mit den anderen Datenschutzaufsichten sowie staatlichen und sonstigen 
kirchlichen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten; 

e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person befassen, den Gegenstand der Be-
schwerde in angemessenem Umfang untersuchen und den Beschwerdeführer inner-
halb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersu-
chung unterrichten; zur Erleichterung der Einlegung von Beschwerden hält die Da-
tenschutzaufsicht Musterformulare in digitaler und Papierform bereit.  

f) mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, auch durch Informations-
austausch, und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und Durch-
setzung dieses Gesetzes zu gewährleisten; 

g) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes durchführen, auch auf der 
Grundlage von Informationen einer anderen Datenschutzaufsicht oder einer ande-
ren Behörde; 

h) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbe-
zogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

i) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die ge-
mäß § 35 entweder keine oder für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch-
zuführen ist; 
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j) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 
k) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Gesetz und die im Zusammen-

hang mit diesen Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und 
l) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Da-

ten erfüllen. 
 
(3) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster zur Verfügung stel-

len. 
 

(4) 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei 
offensichtlich unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – 
exzessiven Anfragen kann jedoch die Datenschutzaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf eine 
neuerliche Anfrage der betroffenen Person hin davon abhängig machen, dass eine ange-
messene Gebühr für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird, oder sich weigern, auf-
grund der Anfrage tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die Datenschutzaufsicht die Be-
weislast für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 
 

(5) 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem Diözesanbi-
schof vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 2Der Tätigkeitsbericht 
soll auch eine Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im nicht-
kirchlichen Bereich enthalten. 

 
§ 45 

Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen  
Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

 
(1) 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 

um einen über- oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz über 
den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der Diözese zu-
ständig, in der der Rechtsträger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei Abgrenzungs-
fragen gegenüber dem Bereich der Ordensgemeinschaften erfolgt eine Abstimmung zwi-
schen dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten und dem oder der Ordensdaten-
schutzbeauftragten.  
 

(2) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 1 
über eine oder mehrere rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in einer anderen Diö-
zese als der Diözese ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat, so gilt das 
Gesetz über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der 
Diözese zuständig, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat. 

 
(3) In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne des § 28 verständigen sich die 

betroffenen Datenschutzaufsichten. 
 

§ 46 
Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

 
Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit  
 
a) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu leisten, 
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b) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei 
insbesondere Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen, 
namentlich in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, und 
während der Dienstzeit zum Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, die 
der Verarbeitung und Aufbewahrung automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

c) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durch die Datenschutzaufsicht 
zuzulassen. 

 
§ 47 

Befugnisse der Datenschutzaufsicht 
 

(1) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die 
es ihr gestatten,  
 
a) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle Informationen 

bereitzustellen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht erfor-
derlich sind; 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen; 
c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Ver-

stoß gegen dieses Gesetz hinzuweisen; 
d) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personen-

bezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Daten-
schutzaufsicht notwendig sind, zu erhalten; 

e) gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, einschließ-
lich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

 
(2) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr 

gestatten, 
 
a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsich-

tigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Gesetz oder andere da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen; 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit 
Verarbeitungsvorgängen gegen dieses Gesetz oder andere datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstoßen hat; 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der 
betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach diesem Gesetz zustehenden Rechte 
zu entsprechen; 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvor-
gänge gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums in Einklang mit diesem Gesetz zu bringen; 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen; 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließ-
lich eines Verbots, zu verhängen; 

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschrän-
kung der Verarbeitung gemäß den §§ 18, 19 und 20 und die Unterrichtung der Emp-
fänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß §§ 19 Absatz 2 und 21 offen-
gelegt wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen; 
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j) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 
k) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Gesetz und die im Zusammen-

hang mit diesen Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und 
l) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Da-

ten erfüllen. 
 
(3) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster zur Verfügung stel-

len. 
 

(4) 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei 
offensichtlich unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – 
exzessiven Anfragen kann jedoch die Datenschutzaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf eine 
neuerliche Anfrage der betroffenen Person hin davon abhängig machen, dass eine ange-
messene Gebühr für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird, oder sich weigern, auf-
grund der Anfrage tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die Datenschutzaufsicht die Be-
weislast für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 
 

(5) 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem Diözesanbi-
schof vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 2Der Tätigkeitsbericht 
soll auch eine Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im nicht-
kirchlichen Bereich enthalten. 

 
§ 45 

Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen  
Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

 
(1) 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 

um einen über- oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz über 
den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der Diözese zu-
ständig, in der der Rechtsträger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei Abgrenzungs-
fragen gegenüber dem Bereich der Ordensgemeinschaften erfolgt eine Abstimmung zwi-
schen dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten und dem oder der Ordensdaten-
schutzbeauftragten.  
 

(2) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 1 
über eine oder mehrere rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in einer anderen Diö-
zese als der Diözese ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat, so gilt das 
Gesetz über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der 
Diözese zuständig, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat. 

 
(3) In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne des § 28 verständigen sich die 

betroffenen Datenschutzaufsichten. 
 

§ 46 
Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

 
Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit  
 
a) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu leisten, 
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b) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei 
insbesondere Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen, 
namentlich in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, und 
während der Dienstzeit zum Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, die 
der Verarbeitung und Aufbewahrung automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

c) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durch die Datenschutzaufsicht 
zuzulassen. 

 
§ 47 

Befugnisse der Datenschutzaufsicht 
 

(1) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die 
es ihr gestatten,  
 
a) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle Informationen 

bereitzustellen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht erfor-
derlich sind; 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen; 
c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Ver-

stoß gegen dieses Gesetz hinzuweisen; 
d) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personen-

bezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Daten-
schutzaufsicht notwendig sind, zu erhalten; 

e) gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, einschließ-
lich aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

 
(2) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr 

gestatten, 
 
a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsich-

tigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Gesetz oder andere da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen; 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit 
Verarbeitungsvorgängen gegen dieses Gesetz oder andere datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstoßen hat; 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der 
betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach diesem Gesetz zustehenden Rechte 
zu entsprechen; 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvor-
gänge gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums in Einklang mit diesem Gesetz zu bringen; 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen; 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließ-
lich eines Verbots, zu verhängen; 

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschrän-
kung der Verarbeitung gemäß den §§ 18, 19 und 20 und die Unterrichtung der Emp-
fänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß §§ 19 Absatz 2 und 21 offen-
gelegt wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen; 
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h) eine Geldbuße gemäß § 51 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem 
Absatz genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls; 

i) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland 
oder an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechts-
subjekt anzuordnen. 

 
(3) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung getroffen, dass eine Datenschutzverletzung 

objektiv vorliegt, kann der betroffenen Person im Verfahren vor den staatlichen Zivilge-
richten über den Schadensersatz das Fehlen einer solchen nicht entgegengehalten werden. 
 

(4) 1Werden Maßnahmen nach Absatz 2 nicht in der von der Datenschutzaufsicht bestimmten 
Frist befolgt, so verständigt die Datenschutzaufsicht die für die kirchliche Stelle zustän-
dige Aufsicht und fordert sie zu einer Stellungnahme gegenüber der Datenschutzaufsicht 
auf. 2Diese Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die ge-
troffen worden sind. 

 
(5) 1Vor Abhilfemaßnahmen nach Absatz 2 ist dem Verantwortlichen oder dem Auftragsver-

arbeiter innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 2Von der Anhörung kann abgesehen wer-
den, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten, insbesondere wenn eine 
sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig 
erscheint. 

 
 

Kapitel 7 
Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen 

 
§ 48 

Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 
 
(1) 1Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf 

Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Vorschriften 
dieses Gesetzes oder gegen andere Datenschutzvorschriften verstößt. 2Die Einhaltung des 
Dienstwegs ist dabei nicht erforderlich. 
 

(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft die Datenschutzaufsicht den Sachverhalt. Sie fordert 
den Verantwortlichen, den Empfänger oder die Empfängerin und/oder den Dritten oder 
die Dritte zur Stellungnahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens den Tatbestand einer 
Datenschutzverletzung erfüllt. 

 
(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil er sich im Sinne des Absatz 1 

an die Datenschutzaufsicht gewendet hat.  
 

(4) Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin 
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines 
gerichtlichen Rechtsbehelfs nach § 49. 
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§ 49 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf  

gegen einen Bescheid der Datenschutzaufsicht  
 
1Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des Rechts auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie be-
treffenden Bescheid der Datenschutzaufsicht. 2Dies gilt auch dann, wenn sich die Datenschutz-
aufsicht nicht mit einer Beschwerde nach § 48 befasst oder die betroffene Person nicht inner-
halb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der nach § 48 erhobenen Beschwerde 
in Kenntnis gesetzt hat. 

 
§ 49a 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf  
gegen Verantwortliche oder kirchliche Auftragsverarbeiter 

 
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutz-
aufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Verantwortlichen 
oder einen kirchlichen Auftragsverarbeiter, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund die-
ses Gesetzes zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit diesem Gesetz stehenden 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. 

 
§ 49 b  

Zuständigkeit der Datenschutzgerichte  
 

(1) Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 und 49 a ist das Interdiözesane Daten-
schutzgericht zuständig. 

 
(2) Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutzgerichts ist 

das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zuständig. 
 

§ 50 
Haftung und Schadenersatz 

 
(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz ein materieller oder imma-

terieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen die kirchliche 
Stelle als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter.  
 

(2) Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten Schaden nur 
dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus diesem 
Gesetz nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten An-
weisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese Anweisun-
gen gehandelt hat. 

 
(3) Ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter ist von der Haftung gemäß Absatz 1 

befreit, wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der 
Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 
 

(4) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
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h) eine Geldbuße gemäß § 51 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem 
Absatz genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls; 

i) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland 
oder an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechts-
subjekt anzuordnen. 

 
(3) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung getroffen, dass eine Datenschutzverletzung 

objektiv vorliegt, kann der betroffenen Person im Verfahren vor den staatlichen Zivilge-
richten über den Schadensersatz das Fehlen einer solchen nicht entgegengehalten werden. 
 

(4) 1Werden Maßnahmen nach Absatz 2 nicht in der von der Datenschutzaufsicht bestimmten 
Frist befolgt, so verständigt die Datenschutzaufsicht die für die kirchliche Stelle zustän-
dige Aufsicht und fordert sie zu einer Stellungnahme gegenüber der Datenschutzaufsicht 
auf. 2Diese Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die ge-
troffen worden sind. 

 
(5) 1Vor Abhilfemaßnahmen nach Absatz 2 ist dem Verantwortlichen oder dem Auftragsver-

arbeiter innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 2Von der Anhörung kann abgesehen wer-
den, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten, insbesondere wenn eine 
sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig 
erscheint. 

 
 

Kapitel 7 
Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen 

 
§ 48 

Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 
 
(1) 1Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf 

Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Vorschriften 
dieses Gesetzes oder gegen andere Datenschutzvorschriften verstößt. 2Die Einhaltung des 
Dienstwegs ist dabei nicht erforderlich. 
 

(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft die Datenschutzaufsicht den Sachverhalt. Sie fordert 
den Verantwortlichen, den Empfänger oder die Empfängerin und/oder den Dritten oder 
die Dritte zur Stellungnahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens den Tatbestand einer 
Datenschutzverletzung erfüllt. 

 
(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil er sich im Sinne des Absatz 1 

an die Datenschutzaufsicht gewendet hat.  
 

(4) Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin 
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines 
gerichtlichen Rechtsbehelfs nach § 49. 
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§ 49 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf  

gegen einen Bescheid der Datenschutzaufsicht  
 
1Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des Rechts auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie be-
treffenden Bescheid der Datenschutzaufsicht. 2Dies gilt auch dann, wenn sich die Datenschutz-
aufsicht nicht mit einer Beschwerde nach § 48 befasst oder die betroffene Person nicht inner-
halb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der nach § 48 erhobenen Beschwerde 
in Kenntnis gesetzt hat. 

 
§ 49a 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf  
gegen Verantwortliche oder kirchliche Auftragsverarbeiter 

 
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutz-
aufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Verantwortlichen 
oder einen kirchlichen Auftragsverarbeiter, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund die-
ses Gesetzes zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit diesem Gesetz stehenden 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. 

 
§ 49 b  

Zuständigkeit der Datenschutzgerichte  
 

(1) Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 und 49 a ist das Interdiözesane Daten-
schutzgericht zuständig. 

 
(2) Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutzgerichts ist 

das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zuständig. 
 

§ 50 
Haftung und Schadenersatz 

 
(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz ein materieller oder imma-

terieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen die kirchliche 
Stelle als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter.  
 

(2) Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten Schaden nur 
dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus diesem 
Gesetz nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten An-
weisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese Anweisun-
gen gehandelt hat. 

 
(3) Ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter ist von der Haftung gemäß Absatz 1 

befreit, wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der 
Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 
 

(4) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
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(5) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht ermit-
teln, welche von mehreren beteiligten kirchlichen Stellen als Verantwortlicher oder Auf-
tragsverarbeiter den Schaden verursacht hat, so haftet jede als Verantwortlicher für den 
gesamten Schaden. 

 
(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetz-

buches. 
 
(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt, 

ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
 

(8) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

 
§ 51 

Geldbußen 
 

(1) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig ge-
gen Bestimmungen dieses Gesetzes, so kann die Datenschutzaufsicht eine Geldbuße ver-
hängen.  
 

(2) Die Datenschutzaufsicht stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem 
Paragraphen für Verstöße gegen dieses Gesetz in jedem Einzelfall wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend ist. 

 
(3) 1Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle 

von Maßnahmen nach § 47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i) verhängt. 2Bei der Entscheidung 
über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Fol-
gendes gebührend berücksichtigt: 

 
a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Um-

fangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der 
Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 
Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 
c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maß-

nahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 
d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 

Berücksichtigung der von ihnen gemäß § 26 getroffenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht, um dem Verstoß abzu-
helfen und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 
h) Art und Weise, wie der Verstoß der Datenschutzaufsicht bekannt wurde, insbeson-

dere ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen  
(§ 47 Absatz 2), wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden; 
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j) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 
unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder ver-
miedene Verluste. 

 
(4) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 

verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestim-
mungen dieses Gesetzes, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag 
für den schwerwiegendsten Verstoß. 
 

(5) 1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen innerhalb eines Rahmens 
von bis zu 1.000.000 € verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher Unternehmen im Sinne des 
§ 4 Nummer 19., die am Wettbewerb teilnehmen, können im Einklang mit Absatz 2 Geld-
bußen von bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 3.000.000 €, ver-
hängt werden. 

 
(6) Gegen kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1, soweit sie im weltlichen Rechtskreis 

öffentlich-rechtlich verfasst sind, werden keine Geldbußen verhängt; dies gilt nicht, so-
weit sie als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. 
 

(7) 1Die Datenschutzaufsicht leitet einen Vorgang, in welchem sie einen objektiven Verstoß 
gegen dieses Gesetz festgestellt hat, einschließlich der von ihr verhängten Höhe der Geld-
buße an die nach staatlichem Recht zuständige Vollstreckungsbehörde weiter. 2Unbe-
schadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die Datenschutzaufsicht Inhaber der Bußgeldfor-
derung und mithin Vollstreckungsgläubiger. 3Die nach staatlichem Recht zuständige 
Vollstreckungsbehörde ist an die Feststellung der Datenschutzaufsicht hinsichtlich des 
Verstoßes und an die von dieser festgesetzten Höhe der Geldbuße gebunden. 4Sofern das 
staatliche Recht die Zuständigkeit einer solchen Vollstreckungsbehörde nicht vorsieht, 
erfolgt die Vollstreckung auf dem Zivilrechtsweg.   

 
(8) Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrichtigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem 

Verfahren zur Verhängung eines Bußgeldes nach dieser Vorschrift gegen den Melde-
pflichtigen oder die Meldepflichtige oder den Benachrichtigenden oder die Benachrich-
tigende oder seine oder ihre in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten An-
gehörigen nur mit Zustimmung des oder der Meldepflichtigen oder des oder der Benach-
richtigenden verwendet werden. 

 
 

Kapitel 8 
Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

 
§ 52 

Videoüberwachung 
 

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtun-
gen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie 
 
a) zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 
b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke 

 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person überwiegen. 
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(5) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht ermit-
teln, welche von mehreren beteiligten kirchlichen Stellen als Verantwortlicher oder Auf-
tragsverarbeiter den Schaden verursacht hat, so haftet jede als Verantwortlicher für den 
gesamten Schaden. 

 
(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetz-

buches. 
 
(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt, 

ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
 

(8) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

 
§ 51 

Geldbußen 
 

(1) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig ge-
gen Bestimmungen dieses Gesetzes, so kann die Datenschutzaufsicht eine Geldbuße ver-
hängen.  
 

(2) Die Datenschutzaufsicht stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem 
Paragraphen für Verstöße gegen dieses Gesetz in jedem Einzelfall wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend ist. 

 
(3) 1Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle 

von Maßnahmen nach § 47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i) verhängt. 2Bei der Entscheidung 
über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Fol-
gendes gebührend berücksichtigt: 

 
a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Um-

fangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der 
Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 
Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 
c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maß-

nahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 
d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 

Berücksichtigung der von ihnen gemäß § 26 getroffenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters; 

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht, um dem Verstoß abzu-
helfen und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 
h) Art und Weise, wie der Verstoß der Datenschutzaufsicht bekannt wurde, insbeson-

dere ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen  
(§ 47 Absatz 2), wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden; 
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j) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 
unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder ver-
miedene Verluste. 

 
(4) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 

verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestim-
mungen dieses Gesetzes, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag 
für den schwerwiegendsten Verstoß. 
 

(5) 1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen innerhalb eines Rahmens 
von bis zu 1.000.000 € verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher Unternehmen im Sinne des 
§ 4 Nummer 19., die am Wettbewerb teilnehmen, können im Einklang mit Absatz 2 Geld-
bußen von bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 3.000.000 €, ver-
hängt werden. 

 
(6) Gegen kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1, soweit sie im weltlichen Rechtskreis 

öffentlich-rechtlich verfasst sind, werden keine Geldbußen verhängt; dies gilt nicht, so-
weit sie als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. 
 

(7) 1Die Datenschutzaufsicht leitet einen Vorgang, in welchem sie einen objektiven Verstoß 
gegen dieses Gesetz festgestellt hat, einschließlich der von ihr verhängten Höhe der Geld-
buße an die nach staatlichem Recht zuständige Vollstreckungsbehörde weiter. 2Unbe-
schadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die Datenschutzaufsicht Inhaber der Bußgeldfor-
derung und mithin Vollstreckungsgläubiger. 3Die nach staatlichem Recht zuständige 
Vollstreckungsbehörde ist an die Feststellung der Datenschutzaufsicht hinsichtlich des 
Verstoßes und an die von dieser festgesetzten Höhe der Geldbuße gebunden. 4Sofern das 
staatliche Recht die Zuständigkeit einer solchen Vollstreckungsbehörde nicht vorsieht, 
erfolgt die Vollstreckung auf dem Zivilrechtsweg.   

 
(8) Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrichtigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem 

Verfahren zur Verhängung eines Bußgeldes nach dieser Vorschrift gegen den Melde-
pflichtigen oder die Meldepflichtige oder den Benachrichtigenden oder die Benachrich-
tigende oder seine oder ihre in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten An-
gehörigen nur mit Zustimmung des oder der Meldepflichtigen oder des oder der Benach-
richtigenden verwendet werden. 

 
 

Kapitel 8 
Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

 
§ 52 

Videoüberwachung 
 

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtun-
gen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie 
 
a) zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 
b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke 

 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person überwiegen. 
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(2) Der Umstand der Beobachtung und der Verantwortliche sind durch geeignete Maßnah-
men zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.  
 

(3) Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Errei-
chen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.  

 
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, 

ist diese über eine Verarbeitung gemäß §§ 15 und 16 zu benachrichtigen. 
 

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr 
erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der betroffenen Person einer weiteren 
Verarbeitung entgegenstehen. 

 
§ 52a 

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 
 

(1) Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung von Gottesdiensten oder Veran-
staltungen gottesdienstähnlicher Art sind datenschutzrechtlich zulässig, wenn die be-
troffenen Personen vor der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art und Umfang 
der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung informiert werden. 
 

(2) Besonderen schutzwürdigen Interessen - insbesondere von Minderjährigen - ist in ange-
messenem Umfang Rechnung zu tragen. 

 
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentli-

chung nicht erfasste Plätze für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen in angemessener 
Zahl vorzuhalten. 

 
§ 53 

Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 
 

(1) Personenbezogene Daten eines oder einer Beschäftigten einschließlich der Daten über die 
Religionszugehörigkeit, die religiöse Überzeugung und die Erfüllung von Loyalitätsob-
liegenheiten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, 
wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder 
Beendigung erforderlich ist.  
 

(2) Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines oder einer Beschäf-
tigten dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 
Interesse des oder der Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht über-
wiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig 
sind oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht. 

 
(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, ohne 

dass sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht automatisierten Datei ver-
arbeitet oder für die Verarbeitung in einer solchen Datei erhoben werden. 
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(4) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden Mitarbeitervertretungsordnung bleiben 
unberührt. 

 
§ 54 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen  
Forschungszwecken, zu Archivzwecken oder zu statistischen Zwecken 

 
(1) 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegenden 

Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu sta-
tistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit geeignete Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen werden. 2Mit diesen Garantien wird si-
chergestellt, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen ins-
besondere die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 11 
Absatz 2 lit. h) bis j) bleiben unberührt. 
 

(2) 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für Zwecke 
der wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder der Statistik ist nur zulässig, 
wenn diese sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu verar-
beiten und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der kirchliche Auftrag darf 
durch die Offenlegung nicht gefährdet werden.  

 
(3) 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik verarbeitet wer-

den, sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck mög-
lich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit denen Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer identifizierten oder identifizierbaren 
Person zugeordnet werden können. 2Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammenge-
führt werden, soweit der Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert.  

 
(4) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum Zwecke wissenschaftlicher 

oder historischer Forschung oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit Zustimmung 
der übermittelnden kirchlichen Stelle zulässig. 2Die Zustimmung kann erteilt werden, 
wenn  

 
a) die betroffene Person eingewilligt hat oder 
b) dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitge-

schichte unerlässlich ist, es sei denn, dass Grund zu der Annahme besteht, dass 
durch die Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet würde oder schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.  

 
(5) Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher Stellen im Sinne des § 3 gilt die Anord-

nung über die kirchlichen Archive (KAO) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 54a 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung  

sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 
 

1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Miss-
brauchs besteht ein überragendes kirchliches Interesse. 2Personenbezogene Daten dürfen zum 
Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und auf Grundlage spezifischer diözesaner Bestimmungen verarbeitet werden, die die Offenle-
gung von personenbezogenen Daten von sexuellem Missbrauch betroffener Personen für 
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(2) Der Umstand der Beobachtung und der Verantwortliche sind durch geeignete Maßnah-
men zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.  
 

(3) Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Errei-
chen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.  

 
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, 

ist diese über eine Verarbeitung gemäß §§ 15 und 16 zu benachrichtigen. 
 

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr 
erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der betroffenen Person einer weiteren 
Verarbeitung entgegenstehen. 

 
§ 52a 

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 
 

(1) Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung von Gottesdiensten oder Veran-
staltungen gottesdienstähnlicher Art sind datenschutzrechtlich zulässig, wenn die be-
troffenen Personen vor der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art und Umfang 
der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung informiert werden. 
 

(2) Besonderen schutzwürdigen Interessen - insbesondere von Minderjährigen - ist in ange-
messenem Umfang Rechnung zu tragen. 

 
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentli-

chung nicht erfasste Plätze für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen in angemessener 
Zahl vorzuhalten. 

 
§ 53 

Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 
 

(1) Personenbezogene Daten eines oder einer Beschäftigten einschließlich der Daten über die 
Religionszugehörigkeit, die religiöse Überzeugung und die Erfüllung von Loyalitätsob-
liegenheiten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, 
wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder 
Beendigung erforderlich ist.  
 

(2) Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines oder einer Beschäf-
tigten dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 
Interesse des oder der Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht über-
wiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig 
sind oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht. 

 
(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, ohne 

dass sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht automatisierten Datei ver-
arbeitet oder für die Verarbeitung in einer solchen Datei erhoben werden. 
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(4) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden Mitarbeitervertretungsordnung bleiben 
unberührt. 

 
§ 54 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen  
Forschungszwecken, zu Archivzwecken oder zu statistischen Zwecken 

 
(1) 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegenden 

Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu sta-
tistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit geeignete Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen werden. 2Mit diesen Garantien wird si-
chergestellt, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen ins-
besondere die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 11 
Absatz 2 lit. h) bis j) bleiben unberührt. 
 

(2) 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für Zwecke 
der wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder der Statistik ist nur zulässig, 
wenn diese sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu verar-
beiten und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der kirchliche Auftrag darf 
durch die Offenlegung nicht gefährdet werden.  

 
(3) 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik verarbeitet wer-

den, sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck mög-
lich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit denen Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer identifizierten oder identifizierbaren 
Person zugeordnet werden können. 2Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammenge-
führt werden, soweit der Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert.  

 
(4) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum Zwecke wissenschaftlicher 

oder historischer Forschung oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit Zustimmung 
der übermittelnden kirchlichen Stelle zulässig. 2Die Zustimmung kann erteilt werden, 
wenn  

 
a) die betroffene Person eingewilligt hat oder 
b) dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitge-

schichte unerlässlich ist, es sei denn, dass Grund zu der Annahme besteht, dass 
durch die Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet würde oder schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person überwiegen.  

 
(5) Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher Stellen im Sinne des § 3 gilt die Anord-

nung über die kirchlichen Archive (KAO) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 54a 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung  

sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 
 

1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Miss-
brauchs besteht ein überragendes kirchliches Interesse. 2Personenbezogene Daten dürfen zum 
Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und auf Grundlage spezifischer diözesaner Bestimmungen verarbeitet werden, die die Offenle-
gung von personenbezogenen Daten von sexuellem Missbrauch betroffener Personen für 
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Aufarbeitungs- und Forschungszwecke durch Auskunft oder Einsicht in Unterlagen ausdrück-
lich regeln, darunter auch Regelungen, die Auskunft oder Einsicht in Unterlagen lediglich im 
Falle einer Einwilligung betroffener Personen zulassen. 

 
§ 55 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien 
 
(1) 1Soweit personenbezogene Daten von kirchlichen Stellen ausschließlich zu eigenen jour-

nalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken verarbeitet werden, gelten von den 
Vorschriften dieses Gesetzes nur die §§ 5, 26 und 50. 2Soweit personenbezogene Daten 
zur Herausgabe von Adressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnissen verarbeitet 
werden, gilt Satz 1 nur, wenn mit der Herausgabe zugleich eine journalistisch-redaktio-
nelle oder literarische Tätigkeit verbunden ist. 
 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten zur Veröf-
fentlichung von Gegendarstellungen der betroffenen Person, so sind diese Gegendarstel-
lungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren 
wie die Daten selbst. 

 
(3) 1Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, 

so kann er oder sie Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu seiner 
Person gespeicherten Daten verlangen. 2Die Auskunft kann verweigert werden, soweit 
aus den Daten auf die berichtenden oder einsendenden Personen oder die Gewährsleute 
von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen wer-
den kann. 3Die betroffene Person kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

 
 

Kapitel 9 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 56 

Ermächtigungen 
 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Regelungen trifft der Generalvikar. Er 
legt insbesondere fest: 
 
a) den Inhalt eines Musters der schriftlichen Verpflichtungserklärung gemäß § 5 Satz 2 und 
b) die technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 26. 
 

§ 57 
Übergangsbestimmungen 

 
Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, deren Amtszeiten noch 
nicht abgelaufen sind, bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 36 ff. Beachtung 
finden.  
 

§ 58 
Inkrafttreten  

 
Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft.  

											                     AZ: R 711
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Aufarbeitungs- und Forschungszwecke durch Auskunft oder Einsicht in Unterlagen ausdrück-
lich regeln, darunter auch Regelungen, die Auskunft oder Einsicht in Unterlagen lediglich im 
Falle einer Einwilligung betroffener Personen zulassen. 

 
§ 55 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien 
 
(1) 1Soweit personenbezogene Daten von kirchlichen Stellen ausschließlich zu eigenen jour-

nalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken verarbeitet werden, gelten von den 
Vorschriften dieses Gesetzes nur die §§ 5, 26 und 50. 2Soweit personenbezogene Daten 
zur Herausgabe von Adressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnissen verarbeitet 
werden, gilt Satz 1 nur, wenn mit der Herausgabe zugleich eine journalistisch-redaktio-
nelle oder literarische Tätigkeit verbunden ist. 
 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten zur Veröf-
fentlichung von Gegendarstellungen der betroffenen Person, so sind diese Gegendarstel-
lungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren 
wie die Daten selbst. 

 
(3) 1Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, 

so kann er oder sie Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu seiner 
Person gespeicherten Daten verlangen. 2Die Auskunft kann verweigert werden, soweit 
aus den Daten auf die berichtenden oder einsendenden Personen oder die Gewährsleute 
von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen wer-
den kann. 3Die betroffene Person kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

 
 

Kapitel 9 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 56 

Ermächtigungen 
 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Regelungen trifft der Generalvikar. Er 
legt insbesondere fest: 
 
a) den Inhalt eines Musters der schriftlichen Verpflichtungserklärung gemäß § 5 Satz 2 und 
b) die technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 26. 
 

§ 57 
Übergangsbestimmungen 

 
Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, deren Amtszeiten noch 
nicht abgelaufen sind, bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 36 ff. Beachtung 
finden.  
 

§ 58 
Inkrafttreten  

 
Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft.  

Art. 46     Verordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung zum Gesetz über den 		
		         Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO-Änderungsverordnung)

2. Ausfertigung 

 

 
D r .  A n t o n i u s  H a m e r s  

Diözesanadministrator des Bistums Münster 
 

 

Verordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung zum  
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz  

(KDG-DVO-Änderungsverordnung) 

Artikel 1  
Änderung der Durchführungsverordnung zum  

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) 

Die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-
DVO) in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 19. November 2018 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2019, Nr. 1, Art. 

3) wird aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 24. November 2025 wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst: 

„Inhaltsübersicht 

Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 

§ 1  Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Kapitel 2 

Datengeheimnis 

§ 2  Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 

§ 3  Inhalt der Verpflichtungserklärung 
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Kapitel 3 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

Abschnitt 1 

Grundsätze und Maßnahmen 

§ 4  Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 

§ 5  Grundsätze der Verarbeitung 

§ 6  Technische und organisatorische Maßnahmen 

§ 7  Überprüfung 

§ 8  Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 

Abschnitt 2 

Schutzbedarf und Risikoanalyse 

§ 9 Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

§ 10  Risikoanalyse 

§ 11  Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

§ 12  Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

§ 13  Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

§ 14  Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem 
Seelsorgegeheimnis unterliegen 

Kapitel 4 

Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 

§ 15  Maßnahmen des Verantwortlichen 

§ 16  Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 

§ 17  Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 

Kapitel 5 

Besondere Gefahrenlagen 

§ 18  Nutzung von Cloud-Diensten  

§ 19  Autorisierte Programme 

§ 20  Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 

§ 21  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 

§ 22  Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

§ 23  Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe von IT-Systemen zur weiteren 
Nutzung 
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§ 24  Passwortlisten der Systemverwaltung 

§ 25  Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

§ 26  Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 

§ 27  Kopier-/Scangeräte 

Kapitel 6 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 28  Inkrafttreten“ 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ und nach dem 
Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  

b) Der bisherige Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen.  

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3.  

f) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die Überprüfung sowie die Aktualisierung sind in geeigneter Weise zu 
dokumentieren.“ 

 

3. § 2 wird wie folgt geändert:  

 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ ein Komma sowie 
das Wort „Schulung“ angefügt. 

b) In Absatz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst: „(Mitarbeitende im 
Sinne dieser Durchführungsverordnung, im Folgenden: Mitarbeitende)“. 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ 
ersetzt.  

d) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ durch das Wort 
„Mitarbeitenden“ ersetzt. 

e) In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeiter“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitende 

f) In Absatz 4 werden die Wörter „der Mitarbeiter“ durch die Wörter „der 
Mitarbeitenden“ und die Wörter „den Mitarbeiter“ durch die Wörter „den 
Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende“ ersetzt.  

g) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ 
ersetzt. 
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Kapitel 3 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

Abschnitt 1 

Grundsätze und Maßnahmen 

§ 4  Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 

§ 5  Grundsätze der Verarbeitung 

§ 6  Technische und organisatorische Maßnahmen 

§ 7  Überprüfung 

§ 8  Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 

Abschnitt 2 

Schutzbedarf und Risikoanalyse 

§ 9 Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

§ 10  Risikoanalyse 

§ 11  Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

§ 12  Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

§ 13  Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

§ 14  Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem 
Seelsorgegeheimnis unterliegen 

Kapitel 4 

Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 

§ 15  Maßnahmen des Verantwortlichen 

§ 16  Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 

§ 17  Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 

Kapitel 5 

Besondere Gefahrenlagen 

§ 18  Nutzung von Cloud-Diensten  

§ 19  Autorisierte Programme 

§ 20  Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 

§ 21  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 

§ 22  Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

§ 23  Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe von IT-Systemen zur weiteren 
Nutzung 
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§ 24  Passwortlisten der Systemverwaltung 

§ 25  Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

§ 26  Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 

§ 27  Kopier-/Scangeräte 

Kapitel 6 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 28  Inkrafttreten“ 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ und nach dem 
Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  

b) Der bisherige Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen.  

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3.  

f) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die Überprüfung sowie die Aktualisierung sind in geeigneter Weise zu 
dokumentieren.“ 

 

3. § 2 wird wie folgt geändert:  

 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ ein Komma sowie 
das Wort „Schulung“ angefügt. 

b) In Absatz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst: „(Mitarbeitende im 
Sinne dieser Durchführungsverordnung, im Folgenden: Mitarbeitende)“. 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ 
ersetzt.  

d) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ durch das Wort 
„Mitarbeitenden“ ersetzt. 

e) In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeiter“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitende 

f) In Absatz 4 werden die Wörter „der Mitarbeiter“ durch die Wörter „der 
Mitarbeitenden“ und die Wörter „den Mitarbeiter“ durch die Wörter „den 
Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende“ ersetzt.  

g) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ 
ersetzt. 
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h) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „des jeweiligen Mitarbeiters“ durch die 
Wörter „des oder der jeweiligen Mitarbeitenden“ ersetzt.  

i) In Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „Dieser“ die Wörter „oder diese“ 
angefügt.  

j) In Absatz 6 werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ die Wörter „gemäß § 5 
KDG“ angefügt.  

k) Es wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„Die Mitarbeitenden sind regelmäßig zu schulen.“ 

 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 erster Halbsatz wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder 
der Mitarbeitenden“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder 
der Mitarbeitenden“ ersetzt. 

c) In Absatz 1 Buchstabe b) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder 
die Mitarbeitende“ ersetzt und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ 
angefügt.  

d) In Absatz 1 Buchstabe c) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder 
der Mitarbeitenden“ ersetzt. 

e) In Absatz 1 Buchstabe d) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder 
die Mitarbeitende“ ersetzt und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ 
angefügt. 

f) In Absatz 2 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder der 
Mitarbeitenden“ ersetzt.  

g) Der bisherige Absatz 3 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.  
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5. § 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 

Begriffsbestimmungen 
(IT-Systeme, Lesbarkeit) 

 

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind sämtliche technischen 
Einrichtungen, mittels derer personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 

 

(2) IT-Systeme sind insbesondere 

(3) hardwarebasierte IT-Komponenten (elektronische Geräte wie Server, Arbeitsplatzrechner, 
mobile Endgeräte, eingebettete Systeme (z.B. IoT) oder vergleichbare technische 
Komponenten, die einzeln oder im Verbund betrieben werden können), 

(4) Softwarelösungen (lokal installierte oder netzwerkgestützte Programme und 
Anwendungen einschließlich betriebssystemnaher Software und Anwendungssoftware, 
die unmittelbar oder mittelbar an der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligt 
sind), 

(5) cloudbasierte Systeme und Dienste (Bereitstellungsformen wie Software as a Service 
(SaaS), Platform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS), die über 
netzwerkbasierte Umgebungen (insbesondere Internet oder Intranet) zugänglich sind und 
zur Datenverarbeitung eingesetzt werden). 

(6) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverordnung ist die Möglichkeit zur 
vollständigen oder teilweisen Wiedergabe des Informationsgehalts von 
personenbezogenen Daten zu verstehen.“ 

 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe b) wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst: 

„(z. B. durch Verschlüsselung mit geeigneten Verschlüsselungsverfahren; das 
Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem 
jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen)“. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Form“ die Wörter „unabhängig vom Ort der 
Verarbeitungstätigkeit“ angefügt.  

c) In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im 
Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1“ angefügt.  

d) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  

„1Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme und Benutzerzugänge von Unbefugten 
genutzt werden können (Zugangskontrolle). 2Zum Schutz personenbezogener 
Daten und zur Vermeidung von Identitätsdiebstahl sind geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu 
ergreifen. 3Dies gilt insbesondere für Datenverarbeitungen außerhalb eines 
geschlossenen und gesicherten Netzwerks.“ 
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h) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „des jeweiligen Mitarbeiters“ durch die 
Wörter „des oder der jeweiligen Mitarbeitenden“ ersetzt.  

i) In Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „Dieser“ die Wörter „oder diese“ 
angefügt.  

j) In Absatz 6 werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ die Wörter „gemäß § 5 
KDG“ angefügt.  

k) Es wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„Die Mitarbeitenden sind regelmäßig zu schulen.“ 

 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 erster Halbsatz wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder 
der Mitarbeitenden“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder 
der Mitarbeitenden“ ersetzt. 

c) In Absatz 1 Buchstabe b) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder 
die Mitarbeitende“ ersetzt und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ 
angefügt.  

d) In Absatz 1 Buchstabe c) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder 
der Mitarbeitenden“ ersetzt. 

e) In Absatz 1 Buchstabe d) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder 
die Mitarbeitende“ ersetzt und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ 
angefügt. 

f) In Absatz 2 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder der 
Mitarbeitenden“ ersetzt.  

g) Der bisherige Absatz 3 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.  
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5. § 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 

Begriffsbestimmungen 
(IT-Systeme, Lesbarkeit) 

 

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind sämtliche technischen 
Einrichtungen, mittels derer personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 

 

(2) IT-Systeme sind insbesondere 

(3) hardwarebasierte IT-Komponenten (elektronische Geräte wie Server, Arbeitsplatzrechner, 
mobile Endgeräte, eingebettete Systeme (z.B. IoT) oder vergleichbare technische 
Komponenten, die einzeln oder im Verbund betrieben werden können), 

(4) Softwarelösungen (lokal installierte oder netzwerkgestützte Programme und 
Anwendungen einschließlich betriebssystemnaher Software und Anwendungssoftware, 
die unmittelbar oder mittelbar an der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligt 
sind), 

(5) cloudbasierte Systeme und Dienste (Bereitstellungsformen wie Software as a Service 
(SaaS), Platform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS), die über 
netzwerkbasierte Umgebungen (insbesondere Internet oder Intranet) zugänglich sind und 
zur Datenverarbeitung eingesetzt werden). 

(6) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverordnung ist die Möglichkeit zur 
vollständigen oder teilweisen Wiedergabe des Informationsgehalts von 
personenbezogenen Daten zu verstehen.“ 

 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe b) wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst: 

„(z. B. durch Verschlüsselung mit geeigneten Verschlüsselungsverfahren; das 
Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem 
jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen)“. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Form“ die Wörter „unabhängig vom Ort der 
Verarbeitungstätigkeit“ angefügt.  

c) In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im 
Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1“ angefügt.  

d) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  

„1Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme und Benutzerzugänge von Unbefugten 
genutzt werden können (Zugangskontrolle). 2Zum Schutz personenbezogener 
Daten und zur Vermeidung von Identitätsdiebstahl sind geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu 
ergreifen. 3Dies gilt insbesondere für Datenverarbeitungen außerhalb eines 
geschlossenen und gesicherten Netzwerks.“ 
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e) In Absatz 2 Buchstabe i) wird nach dem Wort „erhobene“ das Wort 
„personenbezogene“ angefügt.  

f) Nach Absatz 2 Buchstabe j) wird folgender Buchstabe k) angefügt:  

„Bei der Auswahl von IT-Systemen, insbesondere von Softwarelösungen, ist 
dem Grundsatz der Datenminimierung angemessen Rechnung zu tragen.“ 

g) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Absatz 2 gilt entsprechend für die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
nicht automatisierter Form.“ 

 

7. § 7 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Insbesondere die Vorlage eines anerkannten Zertifikats gemäß § 26 Absatz 4 KDG durch 
den Verantwortlichen, welches sich an Veröffentlichungen des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) orientiert, ist als Nachweis zulässig. 
2Abweichend von Satz 1 kann auch eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die 
einen vergleichbaren Schutzstandard gewährleisten (insbesondere ISO/IEC 27001).“ 

 

8. § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

Das Wort „Vorschrift“ wird durch das Wort „Durchführungsverordnung“ ersetzt. 

 

9. § 9 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 9 

Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

(1) Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten und des 
Ausmaßes der möglichen Gefährdung personenbezogener Daten hat eine Einordnung in 
eine der in §§ 11 bis 13 genannten drei Datenschutzklassen zu erfolgen.  

(2) Bei der Einordnung personenbezogener Daten in eine Datenschutzklasse sind auch der 
Zusammenhang mit anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und das 
anzunehmende Interesse an einer missbräuchlichen Verwendung der Daten zu 
berücksichtigen. 

(3) 1Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; sie soll in der Regel bei Erstellung des 
Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten vorgenommen werden. 2Der oder die 
betriebliche Datenschutzbeauftragte soll angehört werden. 

(4) 1In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortliche eine abweichende Einordnung 
vornehmen. 2Die Gründe sind zu dokumentieren. 3Erfolgt eine Einordnung in eine 
niedrigere Datenschutzklasse, ist zuvor der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
anzuhören. 

(5) Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Datenschutzklasse III, sofern nicht die 
Voraussetzungen des § 14 vorliegen. 
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(6) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Datenschutzklassen erfordert die 
Einhaltung des dieser Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus und die 
Einhaltung der dort beschriebenen Mindestmaßnahmen. 

(7) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, ist der Verantwortliche 
verpflichtet, sich in geeigneter Weise, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder 
Vorlage von Nachweisen, von dem Bestehen des der jeweiligen Datenschutzklasse 
entsprechenden Schutzniveaus zu überzeugen.“ 

 

10. § 10 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 10 

Risikoanalyse 

(1) Die den individuellen Gegebenheiten entspringenden Risiken sind vom Verantwortlichen 
anhand einer Risikoanalyse festzustellen.  

(2) 1Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, sind 
objektive Kriterien zu entwickeln und anzuwenden. 2Hierzu zählen insbesondere die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere eines Schadens für die betroffene Person. 
3Zu berücksichtigen sind auch Risiken, die durch – auch unbeabsichtigte oder 
unrechtmäßige – Vernichtung, durch Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung von 
oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen. 

(3) Die identifizierten Risiken sind durch entsprechende Maßnahmen im Einklang mit § 6 zu 
behandeln.“ 

 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  

benutzerdefinierten Passwortes oder unter Verwendung eines anderen, dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf 
entsprechenden Authentifizierungsverfahrens zulässig. 2In 
sicherheitskritischen Bereichen oder bei Zugriffen außerhalb gesicherter Netze 
ist insbesondere der Einsatz von Mehr-Faktor-Authentifizierungsverfahren (z.B. 
Kombination aus Passwort und Einmalcode, Hardware-Token oder 
biometrischen Verfahren) vorzusehen.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst: 

„Sicherungskopien von Daten sind nach aktuellem Stand der Technik mit 
geeigneten Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff zu schützen.“ 
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(6) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Datenschutzklassen erfordert die 
Einhaltung des dieser Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus und die 
Einhaltung der dort beschriebenen Mindestmaßnahmen. 

(7) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, ist der Verantwortliche 
verpflichtet, sich in geeigneter Weise, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder 
Vorlage von Nachweisen, von dem Bestehen des der jeweiligen Datenschutzklasse 
entsprechenden Schutzniveaus zu überzeugen.“ 

 

10. § 10 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 10 

Risikoanalyse 

(1) Die den individuellen Gegebenheiten entspringenden Risiken sind vom Verantwortlichen 
anhand einer Risikoanalyse festzustellen.  

(2) 1Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, sind 
objektive Kriterien zu entwickeln und anzuwenden. 2Hierzu zählen insbesondere die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere eines Schadens für die betroffene Person. 
3Zu berücksichtigen sind auch Risiken, die durch – auch unbeabsichtigte oder 
unrechtmäßige – Vernichtung, durch Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung von 
oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen. 

(3) Die identifizierten Risiken sind durch entsprechende Maßnahmen im Einklang mit § 6 zu 
behandeln.“ 

 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  

benutzerdefinierten Passwortes oder unter Verwendung eines anderen, dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf 
entsprechenden Authentifizierungsverfahrens zulässig. 2In 
sicherheitskritischen Bereichen oder bei Zugriffen außerhalb gesicherter Netze 
ist insbesondere der Einsatz von Mehr-Faktor-Authentifizierungsverfahren (z.B. 
Kombination aus Passwort und Einmalcode, Hardware-Token oder 
biometrischen Verfahren) vorzusehen.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst: 

„Sicherungskopien von Daten sind nach aktuellem Stand der Technik mit 
geeigneten Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff zu schützen.“ 
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12. § 12 wird wie folgt geändert:  

 

a) Absatz 2 Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  
benutzerdefinierten Passwortes zulässig, das ausreichend komplex gewählt 
werden muss und dessen Erneuerung nach dem jeweiligen Sicherheitsbedarf 
erfolgt. 2Alternativ ist die Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der 
Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden 
Authentifizierungsverfahrens zulässig.“ 

b) In Absatz 2 Buchstabe b) wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 

„Zu diesem Zweck sind geeignete technische Maßnahmen wie beispielsweise 
ein Boot-Schutz umzusetzen.“ 

c) In Absatz 2 Buchstabe d) Satz 2 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder 
der“ angefügt.  

 

13.  § 14 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:  

„Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder  

dem Seelsorgegeheimnis unterliegen“ 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Beicht- oder Seelsorgegeheimnis“ ersetzt durch 
die Wörter „Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis“.  

c) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„Erfolgt die Seelsorge außerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sind 
geeignete, erforderlichenfalls über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III 
hinausgehende, technische und organisatorische Maßnahmen nach dem 
aktuellen Stand der Technik zu treffen.“ 

 

14. Die Überschrift von Kapitel 4 wird wie folgt geändert:  

Das Wort „Mitarbeiters“ wird ersetzt durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“.  

 

 

15. § 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „seine Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „die 
Mitarbeitenden“. 

b) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz „(Datenschutzkonzept)“ ersatzlos gestrichen. 
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c) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitende“ ersetzt.  

d) In Absatz 6 Satz 2 werden hinter dem Wort „Datenschutzbeauftragten“ die Wörter „oder 
die betriebliche Datenschutzbeauftragte“ angefügt. 

 

16. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:  
„Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden“ 

b) In Satz 1 werden die Wörter „jeder Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „jeder und jede 
Mitarbeitende“.  

c) In Satz 2 werden hinter dem Wort „ihm“ die Wörter „oder ihr“ angefügt.  

 

17. In Kapitel 5 wird folgender § 18 neu eingefügt: 

 

„§ 18 

Nutzung von Cloud-Diensten 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Cloud-Dienst gilt ergänzend zu den 
Vorschriften der §§ 5 ff.: 

 

(1) Es sind primär bereits geprüfte und freigegebene Cloud-Dienste zu nutzen. 

 

(2) 1Vor der Nutzung anderer Cloud-Dienste ist anhand nachfolgender Aspekte zu 
prüfen, ob die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 2Folgende 
Aspekte können ein erhöhtes Risiko darstellen: 

 

a) ungeplante vorzeitige Vertragsbeendigung durch den Diensteanbieter, 

b) unzureichend gesicherte administrative Zugänge, 

c) mangelnde Portabilität von personenbezogenen Daten und IT-Systemen, 

d) generelle Abhängigkeit vom Cloud-Diensteanbieter mangels Wechselmöglichkeit, 

e) Gefährdung der Integrität von Informationen aufgrund herstellerspezifischer 
Datenformate, 

 

f) gemeinsame Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch mehrere Kunden, 

g) Unkenntnis über den Speicherort der Informationen, 

h) hohe Mobilität der Informationen sowie 
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12. § 12 wird wie folgt geändert:  

 

a) Absatz 2 Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  
benutzerdefinierten Passwortes zulässig, das ausreichend komplex gewählt 
werden muss und dessen Erneuerung nach dem jeweiligen Sicherheitsbedarf 
erfolgt. 2Alternativ ist die Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der 
Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden 
Authentifizierungsverfahrens zulässig.“ 

b) In Absatz 2 Buchstabe b) wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 

„Zu diesem Zweck sind geeignete technische Maßnahmen wie beispielsweise 
ein Boot-Schutz umzusetzen.“ 

c) In Absatz 2 Buchstabe d) Satz 2 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder 
der“ angefügt.  

 

13.  § 14 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:  

„Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder  

dem Seelsorgegeheimnis unterliegen“ 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Beicht- oder Seelsorgegeheimnis“ ersetzt durch 
die Wörter „Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis“.  

c) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„Erfolgt die Seelsorge außerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sind 
geeignete, erforderlichenfalls über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III 
hinausgehende, technische und organisatorische Maßnahmen nach dem 
aktuellen Stand der Technik zu treffen.“ 

 

14. Die Überschrift von Kapitel 4 wird wie folgt geändert:  

Das Wort „Mitarbeiters“ wird ersetzt durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“.  

 

 

15. § 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „seine Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „die 
Mitarbeitenden“. 

b) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz „(Datenschutzkonzept)“ ersatzlos gestrichen. 
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c) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitende“ ersetzt.  

d) In Absatz 6 Satz 2 werden hinter dem Wort „Datenschutzbeauftragten“ die Wörter „oder 
die betriebliche Datenschutzbeauftragte“ angefügt. 

 

16. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:  
„Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden“ 

b) In Satz 1 werden die Wörter „jeder Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „jeder und jede 
Mitarbeitende“.  

c) In Satz 2 werden hinter dem Wort „ihm“ die Wörter „oder ihr“ angefügt.  

 

17. In Kapitel 5 wird folgender § 18 neu eingefügt: 

 

„§ 18 

Nutzung von Cloud-Diensten 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Cloud-Dienst gilt ergänzend zu den 
Vorschriften der §§ 5 ff.: 

 

(1) Es sind primär bereits geprüfte und freigegebene Cloud-Dienste zu nutzen. 

 

(2) 1Vor der Nutzung anderer Cloud-Dienste ist anhand nachfolgender Aspekte zu 
prüfen, ob die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 2Folgende 
Aspekte können ein erhöhtes Risiko darstellen: 

 

a) ungeplante vorzeitige Vertragsbeendigung durch den Diensteanbieter, 

b) unzureichend gesicherte administrative Zugänge, 

c) mangelnde Portabilität von personenbezogenen Daten und IT-Systemen, 

d) generelle Abhängigkeit vom Cloud-Diensteanbieter mangels Wechselmöglichkeit, 

e) Gefährdung der Integrität von Informationen aufgrund herstellerspezifischer 
Datenformate, 

 

f) gemeinsame Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch mehrere Kunden, 

g) Unkenntnis über den Speicherort der Informationen, 

h) hohe Mobilität der Informationen sowie 
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i) unbefugter Zugriff auf Informationen beispielsweise durch Administrationspersonal 
des Cloud-Diensteanbieters oder Dritte. 

 

(3) Vor der Nutzung des Cloud-Dienstes ist in Abhängigkeit von der Risikoanalyse eine 
Exit-Strategie zu definieren (z. B. Datenlöschung, Datenübertragung).“ 

 

18. Der bisherige § 18 wird § 19. 

 

19. Der bisherige § 19 wird § 20. 

 

20. Der bisherige § 20 wird § 21. 

 

21. Der neue § 21 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b) wird das Wort „Mitarbeiters“ ersetzt durch die Wörter 
„oder der Mitarbeitenden“. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „betreffenden Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter 
„oder der betreffenden Mitarbeitenden“.  

c) In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitenden“. 

d) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Weiterleitung dienstlicher personenbezogener Daten auf private E-Mail-Konten ist 
unzulässig. 2Dies gilt auch für personalisierte E-Mail-Adressen. 3Ausnahmeregelungen 
können von dem Verantwortlichen getroffen werden, soweit das datenschutzrechtliche 
Schutzniveau, insbesondere nach dem KDG oder dieser Durchführungsverordnung, nicht 
unterschritten wird.“ 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 neu angefügt: 

„Der oder die Mitarbeitende hat sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte, insbesondere 
Familienmitglieder, keinen Zugriff auf dienstliche personenbezogene Daten haben.“ 

 

22. Der bisherige § 21 wird § 22. 

 

23. Im neuen § 22 wird Absatz 5 wie folgt neu gefasst: 

 

„1Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn 
aktiv seitens des Auftraggebers eingeleitet wurde, über sichere Verbindungen erfolgt und 
die Fernwartung systemseitig protokolliert wird. 2Im Falle der Einbeziehung externer  
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Dienstleister sind auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen und 
Verantwortlichkeiten sowie technische Schutzmaßnahmen vertraglich zu regeln.“ 

 

24. Der bisherige § 22 wird § 23. 

 

25. Der neue § 23 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im Sinne des § 4 
Absatz 2 Nr. 1 dieser Verordnung“ angefügt.   

 

26. Der bisherige § 23 wird § 24. 

 

27. Der bisherige § 24 wird § 25. 

 

28. Der neue § 25 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 25 

Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

 

1Die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax ist grundsätzlich unzulässig. 2In 
spezifischen Bestimmungen können Ausnahmen, insbesondere 
Übergangsbestimmungen, vorgesehen werden; dabei sind die Vorschriften der §§ 5 ff. und 
die jeweils aktuellen Sicherheitsstandards zu beachten.“  

 

29. Der bisherige § 25 wird § 26. 

 

30. Im neuen § 26 wird in Absatz 1 nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:  

„Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen.“ 

   

31. Der bisherige § 26 wird § 27. 

 

32. Der neue § 27 wird wie folgt geändert: 

 

Das Wort „Mitarbeiter“ wird ersetzt durch das Wort „Mitarbeitende“.  
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i) unbefugter Zugriff auf Informationen beispielsweise durch Administrationspersonal 
des Cloud-Diensteanbieters oder Dritte. 

 

(3) Vor der Nutzung des Cloud-Dienstes ist in Abhängigkeit von der Risikoanalyse eine 
Exit-Strategie zu definieren (z. B. Datenlöschung, Datenübertragung).“ 

 

18. Der bisherige § 18 wird § 19. 

 

19. Der bisherige § 19 wird § 20. 

 

20. Der bisherige § 20 wird § 21. 

 

21. Der neue § 21 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b) wird das Wort „Mitarbeiters“ ersetzt durch die Wörter 
„oder der Mitarbeitenden“. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „betreffenden Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter 
„oder der betreffenden Mitarbeitenden“.  

c) In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitenden“. 

d) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Weiterleitung dienstlicher personenbezogener Daten auf private E-Mail-Konten ist 
unzulässig. 2Dies gilt auch für personalisierte E-Mail-Adressen. 3Ausnahmeregelungen 
können von dem Verantwortlichen getroffen werden, soweit das datenschutzrechtliche 
Schutzniveau, insbesondere nach dem KDG oder dieser Durchführungsverordnung, nicht 
unterschritten wird.“ 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 neu angefügt: 

„Der oder die Mitarbeitende hat sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte, insbesondere 
Familienmitglieder, keinen Zugriff auf dienstliche personenbezogene Daten haben.“ 

 

22. Der bisherige § 21 wird § 22. 

 

23. Im neuen § 22 wird Absatz 5 wie folgt neu gefasst: 

 

„1Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn 
aktiv seitens des Auftraggebers eingeleitet wurde, über sichere Verbindungen erfolgt und 
die Fernwartung systemseitig protokolliert wird. 2Im Falle der Einbeziehung externer  
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Dienstleister sind auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen und 
Verantwortlichkeiten sowie technische Schutzmaßnahmen vertraglich zu regeln.“ 

 

24. Der bisherige § 22 wird § 23. 

 

25. Der neue § 23 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im Sinne des § 4 
Absatz 2 Nr. 1 dieser Verordnung“ angefügt.   

 

26. Der bisherige § 23 wird § 24. 

 

27. Der bisherige § 24 wird § 25. 

 

28. Der neue § 25 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 25 

Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

 

1Die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax ist grundsätzlich unzulässig. 2In 
spezifischen Bestimmungen können Ausnahmen, insbesondere 
Übergangsbestimmungen, vorgesehen werden; dabei sind die Vorschriften der §§ 5 ff. und 
die jeweils aktuellen Sicherheitsstandards zu beachten.“  

 

29. Der bisherige § 25 wird § 26. 

 

30. Im neuen § 26 wird in Absatz 1 nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:  

„Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen.“ 

   

31. Der bisherige § 26 wird § 27. 

 

32. Der neue § 27 wird wie folgt geändert: 

 

Das Wort „Mitarbeiter“ wird ersetzt durch das Wort „Mitarbeitende“.  
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33. Der bisherige § 27 wird ersatzlos gestrichen. 

 

34. § 28 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 28 

Inkrafttreten 

 

Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft.“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungsverordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft. 

 

VZ: 110-ALL 34466 

Münster, 04.02.2026 

Münster 04.02.2026

L.S.				                  Dr. Antonius Hamers						    
				                Diözesanadministrator

											              AZ: R 711

Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz  

(KDG-DVO) 
 

in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des  
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 19. November 2018, 

geändert durch Beschluss der Vollversammlung des 
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 

 
 
Aufgrund des § 56 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) vom 8. Dezember 
2017 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2018, Nr. 3, Art. 45), zuletzt geändert durch Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz vom 04. Februar 2026 (Kirchliches 
Amtsblatt Münster 2026, Nr. 3, Art. 44) wird die folgende Durchführungsverordnung zum 
KDG (KDG-DVO) erlassen: 
 

 
Inhaltsübersicht 

 
Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 
 
§ 1 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 

Kapitel 2 
Datengeheimnis 

 
§ 2  Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 
§ 3  Inhalt der Verpflichtungserklärung 
 

Kapitel 3 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

 
Abschnitt 1 

Grundsätze und Maßnahmen 
 
§ 4  Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 
§ 5  Grundsätze der Verarbeitung 
§ 6  Technische und organisatorische Maßnahmen 
§ 7  Überprüfung 
§ 8  Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 
 

Abschnitt 2 
Schutzbedarf und Risikoanalyse 

 
§ 9  Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 
§ 10  Risikoanalyse 
§ 11  Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 
§ 12  Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 
§ 13  Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 
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2. Ausfertigung 

Seite 12 

 

33. Der bisherige § 27 wird ersatzlos gestrichen. 

 

34. § 28 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 28 

Inkrafttreten 

 

Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft.“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungsverordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft. 

 

VZ: 110-ALL 34466 

Münster, 04.02.2026 

Art. 47 Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO)                                                                                              	
	           in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der 			 
                Diözesen Deutschlands vom 19. November 2018, geändert durch Beschluss der 	           	
           Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 

Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz  

(KDG-DVO) 
 

in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des  
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 19. November 2018, 

geändert durch Beschluss der Vollversammlung des 
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 

 
 
Aufgrund des § 56 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) vom 8. Dezember 
2017 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2018, Nr. 3, Art. 45), zuletzt geändert durch Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz vom 04. Februar 2026 (Kirchliches 
Amtsblatt Münster 2026, Nr. 3, Art. 44) wird die folgende Durchführungsverordnung zum 
KDG (KDG-DVO) erlassen: 
 

 
Inhaltsübersicht 

 
Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 
 
§ 1 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 

Kapitel 2 
Datengeheimnis 

 
§ 2  Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 
§ 3  Inhalt der Verpflichtungserklärung 
 

Kapitel 3 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

 
Abschnitt 1 

Grundsätze und Maßnahmen 
 
§ 4  Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 
§ 5  Grundsätze der Verarbeitung 
§ 6  Technische und organisatorische Maßnahmen 
§ 7  Überprüfung 
§ 8  Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 
 

Abschnitt 2 
Schutzbedarf und Risikoanalyse 

 
§ 9  Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 
§ 10  Risikoanalyse 
§ 11  Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 
§ 12  Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 
§ 13  Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 
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§ 14  Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem 
Seelsorgegeheimnis unterliegen 

 
Kapitel 4 

Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 
 
§ 15  Maßnahmen des Verantwortlichen 
§ 16  Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 
§ 17  Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 
 

Kapitel 5 
Besondere Gefahrenlagen 

 
§ 18  Nutzung von Cloud-Diensten  
§ 19  Autorisierte Programme 
§ 20  Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 
§ 21  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 
§ 22  Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 
§ 23  Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe von IT-Systemen zur 

weiteren Nutzung 
§ 24  Passwortlisten der Systemverwaltung 
§ 25  Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 
§ 26  Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 
§ 27  Kopier-/Scangeräte 
 

Kapitel 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 28  Inkrafttreten 
 

 
Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 
 

§ 1 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 
(1) Das vom Verantwortlichen gemäß § 31 Absatz 1 bis Absatz 3 KDG zu führende 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist dem oder der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher oder eine solche benannt wurde, vor Beginn 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und auf entsprechende Anfrage der 
Datenschutzaufsicht auch dieser unverzüglich zur Verfügung zu stellen.  
 

(2) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster für ein Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31 KDG zur Verfügung stellt, bildet dieses 
grundsätzlich den Mindeststandard.  

 
(3) 1Das Verzeichnis ist bei jeder Veränderung eines Verfahrens zu aktualisieren. 2Im 

Übrigen ist es in regelmäßigen Abständen von höchstens zwei Jahren einer Überprüfung 
durch den Verantwortlichen zu unterziehen und bei Bedarf zu aktualisieren. 3Die 
Überprüfung sowie die Aktualisierung sind in geeigneter Weise zu dokumentieren. 
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Kapitel 2 
Datengeheimnis 

 
§ 2 

Belehrung und  
Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 

 
(1) Zu den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen im Sinne des § 

5 KDG gehören die in den Stellen gemäß § 3 Absatz 1 KDG Beschäftigten im Sinne des 
§ 4 Ziffer 24. KDG sowie die dort ehrenamtlich tätigen Personen (Mitarbeitende im Sinne 
dieser Durchführungsverordnung, im Folgenden: Mitarbeitende). 

 
(2) 1Durch geeignete Maßnahmen sind die Mitarbeitenden mit den Vorschriften des KDG 

sowie den anderen für ihre Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften vertraut zu 
machen. 2Dies geschieht im Wesentlichen durch Hinweis auf die für den 
Aufgabenbereich der Person wesentlichen Grundsätze und Erfordernisse und im Übrigen 
durch Bekanntgabe der entsprechenden Regelungstexte in der jeweils gültigen Fassung. 
3Das KDG und diese Durchführungsverordnung sowie die sonstigen 
Datenschutzvorschriften werden zur Einsichtnahme und etwaigen Ausleihe 
bereitgehalten oder elektronisch zur Verfügung gestellt; dies ist den Mitarbeitenden in 
geeigneter Weise mitzuteilen. 
 

(3) Ferner sind die Mitarbeitenden zu belehren über 
 
a) die Verpflichtung zur Beachtung der in Absatz 2 genannten Vorschriften bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 
b) mögliche rechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das KDG und andere für ihre 

Tätigkeit geltende Datenschutzvorschriften, 
c) das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach Beendigung der Tätigkeit bei der 

Datenverarbeitung. 
 

(4) Bei einer wesentlichen Änderung des KDG oder anderer für die Tätigkeit der 
Mitarbeitenden geltender Datenschutzvorschriften sowie bei Aufnahme einer neuen 
Tätigkeit durch den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende hat insoweit eine erneute 
Belehrung zu erfolgen. 
 

(5) 1Die Mitarbeitenden haben in nachweisbar dokumentierter Form eine 
Verpflichtungserklärung gemäß § 3 abzugeben. 2Diese Verpflichtungserklärung wird zu 
der Personalakte bzw. den Unterlagen des oder der jeweiligen Mitarbeitenden genommen. 
3Dieser oder diese erhält eine Ausfertigung der Erklärung. 
 

(6) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemäß § 5 KDG erfolgt durch den 
Verantwortlichen oder einen von ihm Beauftragten. 

 
(7) Die Mitarbeitenden sind regelmäßig zu schulen. 

 
§ 3 

Inhalt der Verpflichtungserklärung 
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§ 14  Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem 
Seelsorgegeheimnis unterliegen 

 
Kapitel 4 

Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 
 
§ 15  Maßnahmen des Verantwortlichen 
§ 16  Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 
§ 17  Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 
 

Kapitel 5 
Besondere Gefahrenlagen 

 
§ 18  Nutzung von Cloud-Diensten  
§ 19  Autorisierte Programme 
§ 20  Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 
§ 21  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 
§ 22  Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 
§ 23  Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe von IT-Systemen zur 

weiteren Nutzung 
§ 24  Passwortlisten der Systemverwaltung 
§ 25  Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 
§ 26  Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 
§ 27  Kopier-/Scangeräte 
 

Kapitel 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 28  Inkrafttreten 
 

 
Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 
 

§ 1 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 
(1) Das vom Verantwortlichen gemäß § 31 Absatz 1 bis Absatz 3 KDG zu führende 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist dem oder der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher oder eine solche benannt wurde, vor Beginn 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und auf entsprechende Anfrage der 
Datenschutzaufsicht auch dieser unverzüglich zur Verfügung zu stellen.  
 

(2) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster für ein Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31 KDG zur Verfügung stellt, bildet dieses 
grundsätzlich den Mindeststandard.  

 
(3) 1Das Verzeichnis ist bei jeder Veränderung eines Verfahrens zu aktualisieren. 2Im 

Übrigen ist es in regelmäßigen Abständen von höchstens zwei Jahren einer Überprüfung 
durch den Verantwortlichen zu unterziehen und bei Bedarf zu aktualisieren. 3Die 
Überprüfung sowie die Aktualisierung sind in geeigneter Weise zu dokumentieren. 
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Kapitel 2 
Datengeheimnis 

 
§ 2 

Belehrung und  
Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 

 
(1) Zu den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen im Sinne des § 

5 KDG gehören die in den Stellen gemäß § 3 Absatz 1 KDG Beschäftigten im Sinne des 
§ 4 Ziffer 24. KDG sowie die dort ehrenamtlich tätigen Personen (Mitarbeitende im Sinne 
dieser Durchführungsverordnung, im Folgenden: Mitarbeitende). 

 
(2) 1Durch geeignete Maßnahmen sind die Mitarbeitenden mit den Vorschriften des KDG 

sowie den anderen für ihre Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften vertraut zu 
machen. 2Dies geschieht im Wesentlichen durch Hinweis auf die für den 
Aufgabenbereich der Person wesentlichen Grundsätze und Erfordernisse und im Übrigen 
durch Bekanntgabe der entsprechenden Regelungstexte in der jeweils gültigen Fassung. 
3Das KDG und diese Durchführungsverordnung sowie die sonstigen 
Datenschutzvorschriften werden zur Einsichtnahme und etwaigen Ausleihe 
bereitgehalten oder elektronisch zur Verfügung gestellt; dies ist den Mitarbeitenden in 
geeigneter Weise mitzuteilen. 
 

(3) Ferner sind die Mitarbeitenden zu belehren über 
 
a) die Verpflichtung zur Beachtung der in Absatz 2 genannten Vorschriften bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 
b) mögliche rechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das KDG und andere für ihre 

Tätigkeit geltende Datenschutzvorschriften, 
c) das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach Beendigung der Tätigkeit bei der 

Datenverarbeitung. 
 

(4) Bei einer wesentlichen Änderung des KDG oder anderer für die Tätigkeit der 
Mitarbeitenden geltender Datenschutzvorschriften sowie bei Aufnahme einer neuen 
Tätigkeit durch den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende hat insoweit eine erneute 
Belehrung zu erfolgen. 
 

(5) 1Die Mitarbeitenden haben in nachweisbar dokumentierter Form eine 
Verpflichtungserklärung gemäß § 3 abzugeben. 2Diese Verpflichtungserklärung wird zu 
der Personalakte bzw. den Unterlagen des oder der jeweiligen Mitarbeitenden genommen. 
3Dieser oder diese erhält eine Ausfertigung der Erklärung. 
 

(6) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemäß § 5 KDG erfolgt durch den 
Verantwortlichen oder einen von ihm Beauftragten. 

 
(7) Die Mitarbeitenden sind regelmäßig zu schulen. 

 
§ 3 

Inhalt der Verpflichtungserklärung 
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(1) Die gemäß § 2 Absatz 5 nachweisbar zu dokumentierende Verpflichtungserklärung des 
oder der Mitarbeitenden gemäß § 5 Satz 2 KDG hat zum Inhalt 
 
a) Angaben zur Identifizierung des oder der Mitarbeitenden (Vorname, Zuname, 

Beschäftigungsdienststelle, Personalnummer sowie, sofern Personalnummer nicht 
vorhanden, Geburtsdatum und Anschrift),  

b) die Bestätigung, dass der oder die Mitarbeitende auf die für die Ausübung seiner 
oder ihrer Tätigkeit spezifisch geltenden Bestimmungen und im Übrigen auf die 
allgemeinen datenschutzrechtlichen Regelungen in den jeweils geltenden 
Fassungen sowie auf die Möglichkeit der Einsichtnahme und Ausleihe dieser Texte 
hingewiesen wurde, 

c) die Verpflichtung des oder der Mitarbeitenden, das KDG und andere für seine 
Tätigkeit geltende Datenschutzvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen 
sorgfältig einzuhalten, 

d) die Bestätigung, dass der oder die Mitarbeitende über rechtliche Folgen eines 
Verstoßes gegen das KDG sowie gegen sonstige für die Ausübung seiner oder ihrer 
Tätigkeit spezifisch geltende Bestimmungen belehrt wurde. 

 
(2) Die Verpflichtungserklärung ist von dem oder der Mitarbeitenden unter Angabe des Ortes 

und des Datums der Unterschriftsleistung zu unterzeichnen oder auf eine andere dem 
Verfahren angemessene Weise zu signieren.  

 
(3) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster einer Verpflichtungserklärung zur 

Verfügung stellt, bildet dieses den Mindeststandard.  
 
 

Kapitel 3 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

 
Abschnitt 1  

Grundsätze und Maßnahmen 
 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

(IT-Systeme, Lesbarkeit) 
 

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind sämtliche technischen 
Einrichtungen, mittels derer personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 
 

(2) IT-Systeme sind insbesondere 
 

a) hardwarebasierte IT-Komponenten (elektronische Geräte wie Server, 
Arbeitsplatzrechner, mobile Endgeräte, eingebettete Systeme (z.B. IoT) oder 
vergleichbare technische Komponenten, die einzeln oder im Verbund betrieben 
werden können), 

b) Softwarelösungen (lokal installierte oder netzwerkgestützte Programme und 
Anwendungen einschließlich betriebssystemnaher Software und 
Anwendungssoftware, die unmittelbar oder mittelbar an der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beteiligt sind), 

c) cloudbasierte Systeme und Dienste (Bereitstellungsformen wie Software as a 
Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS), 
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die über netzwerkbasierte Umgebungen (insbesondere Internet oder Intranet) 
zugänglich sind und zur Datenverarbeitung eingesetzt werden). 

 
(3) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverordnung ist die Möglichkeit zur 

vollständigen oder teilweisen Wiedergabe des Informationsgehalts von 
personenbezogenen Daten zu verstehen. 

 
§ 5  

Grundsätze der Verarbeitung 
 

(1) Der Verantwortliche hat sicher zu stellen, dass bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch innerbetriebliche Organisation und mittels technischer und organisatorischer 
Maßnahmen die Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet wird. 
 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf IT-Systemen darf erst erfolgen, wenn der 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die nach dem KDG und dieser 
Durchführungsverordnung erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zum Schutz dieser Daten getroffen haben. 

 
§ 6 

Technische und organisatorische Maßnahmen 
 

(1) Je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten sind unter 
Berücksichtigung von §§ 26 und 27 KDG angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, 
 
a) zu verhindern, dass unberechtigt Rückschlüsse auf eine bestimmte Person gezogen 

werden können (z.B. durch Pseudonymisierung oder Anonymisierung 
personenbezogener Daten), 

b) einen wirksamen Schutz gegen eine unberechtigte Verarbeitung 
personenbezogener Daten insbesondere während ihres Übertragungsvorgangs 
herzustellen (z. B. durch Verschlüsselung mit geeigneten 
Verschlüsselungsverfahren; das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen 
auszuwählen), 

c) die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste zum Schutz vor unberechtigter Verarbeitung auf Dauer zu gewährleisten 
und dadurch Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten in 
angemessenem Umfang vorzubeugen, 

d) im Fall eines physischen oder technischen Zwischenfalls die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen rasch wiederherzustellen 
(Wiederherstellung). 
 

(2) Im Einzelnen sind für die Verarbeitung personenbezogener Daten in elektronischer Form 
unabhängig vom Ort der Verarbeitungstätigkeit insbesondere folgende Maßnahmen zu 
treffen: 
 
a) Unbefugten ist der Zutritt zu IT-Systemen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1, mit 

denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren 
(Zutrittskontrolle). 



Kirchliches Amtsblatt Münster 2026 Nr. 3 2134 
 

(1) Die gemäß § 2 Absatz 5 nachweisbar zu dokumentierende Verpflichtungserklärung des 
oder der Mitarbeitenden gemäß § 5 Satz 2 KDG hat zum Inhalt 
 
a) Angaben zur Identifizierung des oder der Mitarbeitenden (Vorname, Zuname, 

Beschäftigungsdienststelle, Personalnummer sowie, sofern Personalnummer nicht 
vorhanden, Geburtsdatum und Anschrift),  

b) die Bestätigung, dass der oder die Mitarbeitende auf die für die Ausübung seiner 
oder ihrer Tätigkeit spezifisch geltenden Bestimmungen und im Übrigen auf die 
allgemeinen datenschutzrechtlichen Regelungen in den jeweils geltenden 
Fassungen sowie auf die Möglichkeit der Einsichtnahme und Ausleihe dieser Texte 
hingewiesen wurde, 

c) die Verpflichtung des oder der Mitarbeitenden, das KDG und andere für seine 
Tätigkeit geltende Datenschutzvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen 
sorgfältig einzuhalten, 

d) die Bestätigung, dass der oder die Mitarbeitende über rechtliche Folgen eines 
Verstoßes gegen das KDG sowie gegen sonstige für die Ausübung seiner oder ihrer 
Tätigkeit spezifisch geltende Bestimmungen belehrt wurde. 

 
(2) Die Verpflichtungserklärung ist von dem oder der Mitarbeitenden unter Angabe des Ortes 

und des Datums der Unterschriftsleistung zu unterzeichnen oder auf eine andere dem 
Verfahren angemessene Weise zu signieren.  

 
(3) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster einer Verpflichtungserklärung zur 

Verfügung stellt, bildet dieses den Mindeststandard.  
 
 

Kapitel 3 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

 
Abschnitt 1  

Grundsätze und Maßnahmen 
 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

(IT-Systeme, Lesbarkeit) 
 

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind sämtliche technischen 
Einrichtungen, mittels derer personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 
 

(2) IT-Systeme sind insbesondere 
 

a) hardwarebasierte IT-Komponenten (elektronische Geräte wie Server, 
Arbeitsplatzrechner, mobile Endgeräte, eingebettete Systeme (z.B. IoT) oder 
vergleichbare technische Komponenten, die einzeln oder im Verbund betrieben 
werden können), 

b) Softwarelösungen (lokal installierte oder netzwerkgestützte Programme und 
Anwendungen einschließlich betriebssystemnaher Software und 
Anwendungssoftware, die unmittelbar oder mittelbar an der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beteiligt sind), 

c) cloudbasierte Systeme und Dienste (Bereitstellungsformen wie Software as a 
Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS), 
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die über netzwerkbasierte Umgebungen (insbesondere Internet oder Intranet) 
zugänglich sind und zur Datenverarbeitung eingesetzt werden). 

 
(3) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverordnung ist die Möglichkeit zur 

vollständigen oder teilweisen Wiedergabe des Informationsgehalts von 
personenbezogenen Daten zu verstehen. 

 
§ 5  

Grundsätze der Verarbeitung 
 

(1) Der Verantwortliche hat sicher zu stellen, dass bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch innerbetriebliche Organisation und mittels technischer und organisatorischer 
Maßnahmen die Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet wird. 
 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf IT-Systemen darf erst erfolgen, wenn der 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die nach dem KDG und dieser 
Durchführungsverordnung erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zum Schutz dieser Daten getroffen haben. 

 
§ 6 

Technische und organisatorische Maßnahmen 
 

(1) Je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten sind unter 
Berücksichtigung von §§ 26 und 27 KDG angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, 
 
a) zu verhindern, dass unberechtigt Rückschlüsse auf eine bestimmte Person gezogen 

werden können (z.B. durch Pseudonymisierung oder Anonymisierung 
personenbezogener Daten), 

b) einen wirksamen Schutz gegen eine unberechtigte Verarbeitung 
personenbezogener Daten insbesondere während ihres Übertragungsvorgangs 
herzustellen (z. B. durch Verschlüsselung mit geeigneten 
Verschlüsselungsverfahren; das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen 
auszuwählen), 

c) die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste zum Schutz vor unberechtigter Verarbeitung auf Dauer zu gewährleisten 
und dadurch Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten in 
angemessenem Umfang vorzubeugen, 

d) im Fall eines physischen oder technischen Zwischenfalls die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen rasch wiederherzustellen 
(Wiederherstellung). 
 

(2) Im Einzelnen sind für die Verarbeitung personenbezogener Daten in elektronischer Form 
unabhängig vom Ort der Verarbeitungstätigkeit insbesondere folgende Maßnahmen zu 
treffen: 
 
a) Unbefugten ist der Zutritt zu IT-Systemen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1, mit 

denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren 
(Zutrittskontrolle). 



Kirchliches Amtsblatt Münster 2026 Nr. 3214 6 
 

b) 1Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme und Benutzerzugänge von Unbefugten 
genutzt werden können (Zugangskontrolle). 2Zum Schutz personenbezogener 
Daten und zur Vermeidung von Identitätsdiebstahl sind geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu ergreifen. 
3Dies gilt insbesondere für Datenverarbeitungen außerhalb eines geschlossenen und 
gesicherten Netzwerks. 

c) Die zur Benutzung eines IT- Systems Berechtigten dürfen ausschließlich auf die 
ihrer Zuständigkeit unterliegenden personenbezogenen Daten zugreifen können; 
personenbezogene Daten dürfen nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 
entfernt werden (Zugriffskontrolle). 

d) Personenbezogene Daten sind auch während ihrer elektronischen Übertragung oder 
während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträgern gegen 
unbefugtes Auslesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

e) 1Es muss überprüft und festgestellt werden können, an welche Stellen eine 
Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung 
erfolgt (Weitergabekontrolle). 2Werden personenbezogene Daten außerhalb der 
vorgesehenen Datenübertragung weitergegeben, ist dies zu protokollieren. 

f) 1Es ist grundsätzlich sicher zu stellen, dass nachträglich überprüft und festgestellt 
werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in IT-Systemen verarbeitet 
worden sind (Eingabekontrolle). 2Die Eingabekontrolle umfasst unbeschadet der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen mindestens einen Zeitraum von sechs Monaten. 

g) Personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, dürfen nur 
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden 
(Auftragskontrolle). 

h) Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung 
oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle). 

i) Es ist zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene 
personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden (Trennungsgebot). 

j) Im Netzwerk- und im Einzelplatzbetrieb ist eine abgestufte Rechteverwaltung 
erforderlich. Anwender- und Administrationsrechte sind zu trennen.  

k) Bei der Auswahl von IT-Systemen, insbesondere von Softwarelösungen, ist dem 
Grundsatz der Datenminimierung angemessen Rechnung zu tragen. 

 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Verarbeitung personenbezogener Daten in nicht 

automatisierter Form.  
 

§ 7 
Überprüfung 

 
(1) 1Zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung sind die getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen durch den Verantwortlichen regelmäßig, mindestens 
jedoch im Abstand von jeweils zwei Jahren, auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. 2Zu 
diesem Zweck ist ein für die jeweilige kirchliche Stelle geeignetes und angemessenes 
Verfahren zu entwickeln, welches eine verlässliche Bewertung des Ist-Zustandes und eine 
zweckmäßige Anpassung an den aktuellen Stand der Technik erlaubt.  
 

(2) 1Insbesondere die Vorlage eines anerkannten Zertifikats gemäß § 26 Absatz 4 KDG durch 
den Verantwortlichen, welches sich an Veröffentlichungen des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) orientiert, ist als Nachweis zulässig. 
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2Abweichend von Satz 1 kann auch eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, 
die einen vergleichbaren Schutzstandard gewährleisten (insbesondere ISO/IEC 27001). 
 

(3) Die Überprüfung nach Absatz 1 ist zu dokumentieren. 
 

(4) Für den Fall der Auftragsverarbeitung gilt § 15 Absatz 5. 
 

§ 8 
Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 

(1) Werden personenbezogene Daten aus den Melderegistern der kommunalen 
Meldebehörden in kirchlichen Rechenzentren verarbeitet, so orientieren sich die von 
diesen zu treffenden Schutzmaßnahmen an den jeweils geltenden BSI-IT-
Grundschutzkatalogen oder vergleichbaren Veröffentlichungen des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Abweichend von Satz 1 kann auch eine 
Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die einen vergleichbaren Schutzstandard 
gewährleisten (insbesondere ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz). 
 

(2) Rechenzentren im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind die für den Betrieb von 
größeren, zentral in mehreren Dienststellen eingesetzten Informations- und 
Kommunikationssystemen erforderlichen Einrichtungen. 

 
Abschnitt 2 

Schutzbedarf und Risikoanalyse 
 

§ 9 
Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

 
(1) Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten und des 

Ausmaßes der möglichen Gefährdung personenbezogener Daten hat eine Einordnung in 
eine der in §§ 11 bis 13 genannten drei Datenschutzklassen zu erfolgen.  

 
(2) Bei der Einordnung personenbezogener Daten in eine Datenschutzklasse sind auch der 

Zusammenhang mit anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und das 
anzunehmende Interesse an einer missbräuchlichen Verwendung der Daten zu 
berücksichtigen. 

 
(3) 1Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; sie soll in der Regel bei Erstellung 

des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten vorgenommen werden. 2Der oder die 
betriebliche Datenschutzbeauftragte soll angehört werden. 

 
(4) 1In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortliche eine abweichende Einordnung 

vornehmen. 2Die Gründe sind zu dokumentieren. 3Erfolgt eine Einordnung in eine 
niedrigere Datenschutzklasse, ist zuvor der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
anzuhören. 

 
(5) Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Datenschutzklasse III, sofern nicht die 

Voraussetzungen des § 14 vorliegen. 
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2Abweichend von Satz 1 kann auch eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, 
die einen vergleichbaren Schutzstandard gewährleisten (insbesondere ISO/IEC 27001). 
 

(3) Die Überprüfung nach Absatz 1 ist zu dokumentieren. 
 

(4) Für den Fall der Auftragsverarbeitung gilt § 15 Absatz 5. 
 

§ 8 
Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 

(1) Werden personenbezogene Daten aus den Melderegistern der kommunalen 
Meldebehörden in kirchlichen Rechenzentren verarbeitet, so orientieren sich die von 
diesen zu treffenden Schutzmaßnahmen an den jeweils geltenden BSI-IT-
Grundschutzkatalogen oder vergleichbaren Veröffentlichungen des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Abweichend von Satz 1 kann auch eine 
Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die einen vergleichbaren Schutzstandard 
gewährleisten (insbesondere ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz). 
 

(2) Rechenzentren im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind die für den Betrieb von 
größeren, zentral in mehreren Dienststellen eingesetzten Informations- und 
Kommunikationssystemen erforderlichen Einrichtungen. 

 
Abschnitt 2 

Schutzbedarf und Risikoanalyse 
 

§ 9 
Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

 
(1) Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten und des 

Ausmaßes der möglichen Gefährdung personenbezogener Daten hat eine Einordnung in 
eine der in §§ 11 bis 13 genannten drei Datenschutzklassen zu erfolgen.  

 
(2) Bei der Einordnung personenbezogener Daten in eine Datenschutzklasse sind auch der 

Zusammenhang mit anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und das 
anzunehmende Interesse an einer missbräuchlichen Verwendung der Daten zu 
berücksichtigen. 

 
(3) 1Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; sie soll in der Regel bei Erstellung 

des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten vorgenommen werden. 2Der oder die 
betriebliche Datenschutzbeauftragte soll angehört werden. 

 
(4) 1In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortliche eine abweichende Einordnung 

vornehmen. 2Die Gründe sind zu dokumentieren. 3Erfolgt eine Einordnung in eine 
niedrigere Datenschutzklasse, ist zuvor der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
anzuhören. 

 
(5) Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Datenschutzklasse III, sofern nicht die 

Voraussetzungen des § 14 vorliegen. 
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(6) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Datenschutzklassen erfordert die 
Einhaltung des dieser Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus und die 
Einhaltung der dort beschriebenen Mindestmaßnahmen. 

 
(7) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, ist der Verantwortliche 

verpflichtet, sich in geeigneter Weise, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder 
Vorlage von Nachweisen, von dem Bestehen des der jeweiligen Datenschutzklasse 
entsprechenden Schutzniveaus zu überzeugen. 

 
§ 10 

Risikoanalyse 
 

(1) Die den individuellen Gegebenheiten entspringenden Risiken sind vom Verantwortlichen 
anhand einer Risikoanalyse festzustellen.  
 

(2) 1Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, sind 
objektive Kriterien zu entwickeln und anzuwenden. 2Hierzu zählen insbesondere die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere eines Schadens für die betroffene Person. 
3Zu berücksichtigen sind auch Risiken, die durch – auch unbeabsichtigte oder 
unrechtmäßige – Vernichtung, durch Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung von 
oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen. 

 
(3) Die identifizierten Risiken sind durch entsprechende Maßnahmen im Einklang mit § 6 zu 

behandeln. 
 

§ 11 
Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

 
(1) Der Datenschutzklasse I unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche 

Verarbeitung keine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung des Betroffenen 
erwarten lässt. Hierzu gehören insbesondere Namens- und Adressangaben ohne 
Sperrvermerke sowie Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnungen. 
 

(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse I einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau I 
zu definieren. Dieses setzt voraus, dass mindestens folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 

 
a) Das IT-System, auf dem die schützenswerten personenbezogenen Daten abgelegt 

sind, ist nicht frei zugänglich; es befindet sich z.B. in einem abschließbaren 
Gebäude oder unter ständiger Aufsicht. 

b) 1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  
benutzerdefinierten Passwortes oder unter Verwendung eines anderen, dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden 
Authentifizierungsverfahrens zulässig. 2In sicherheitskritischen Bereichen oder bei 
Zugriffen außerhalb gesicherter Netze ist insbesondere der Einsatz von Mehr-
Faktor-Authentifizierungsverfahren (z. B. Kombination aus Passwort und 
Einmalcode, Hardware-Token oder biometrischen Verfahren) vorzusehen. 

c) Sicherungskopien von Daten sind nach aktuellem Stand der Technik mit geeigneten 
Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
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d) Vor der Weitergabe eines IT-Systems, insbesondere eines Datenträgers für einen 
anderen Einsatzzweck sind die auf ihm befindlichen Daten so zu löschen, dass ihre 
Lesbarkeit und ihre Wiederherstellung ausgeschlossen sind.  

e) Nicht öffentlich verfügbare Daten werden nur dann weitergegeben, wenn sie durch 
geeignete Schutzmaßnahmen geschützt sind. Die Art und Weise des Schutzes ist 
vor Ort zu definieren. 
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(6) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Datenschutzklassen erfordert die 
Einhaltung des dieser Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus und die 
Einhaltung der dort beschriebenen Mindestmaßnahmen. 

 
(7) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, ist der Verantwortliche 

verpflichtet, sich in geeigneter Weise, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder 
Vorlage von Nachweisen, von dem Bestehen des der jeweiligen Datenschutzklasse 
entsprechenden Schutzniveaus zu überzeugen. 

 
§ 10 

Risikoanalyse 
 

(1) Die den individuellen Gegebenheiten entspringenden Risiken sind vom Verantwortlichen 
anhand einer Risikoanalyse festzustellen.  
 

(2) 1Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, sind 
objektive Kriterien zu entwickeln und anzuwenden. 2Hierzu zählen insbesondere die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere eines Schadens für die betroffene Person. 
3Zu berücksichtigen sind auch Risiken, die durch – auch unbeabsichtigte oder 
unrechtmäßige – Vernichtung, durch Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung von 
oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen. 

 
(3) Die identifizierten Risiken sind durch entsprechende Maßnahmen im Einklang mit § 6 zu 

behandeln. 
 

§ 11 
Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

 
(1) Der Datenschutzklasse I unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche 

Verarbeitung keine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung des Betroffenen 
erwarten lässt. Hierzu gehören insbesondere Namens- und Adressangaben ohne 
Sperrvermerke sowie Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnungen. 
 

(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse I einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau I 
zu definieren. Dieses setzt voraus, dass mindestens folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 

 
a) Das IT-System, auf dem die schützenswerten personenbezogenen Daten abgelegt 

sind, ist nicht frei zugänglich; es befindet sich z.B. in einem abschließbaren 
Gebäude oder unter ständiger Aufsicht. 

b) 1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  
benutzerdefinierten Passwortes oder unter Verwendung eines anderen, dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden 
Authentifizierungsverfahrens zulässig. 2In sicherheitskritischen Bereichen oder bei 
Zugriffen außerhalb gesicherter Netze ist insbesondere der Einsatz von Mehr-
Faktor-Authentifizierungsverfahren (z. B. Kombination aus Passwort und 
Einmalcode, Hardware-Token oder biometrischen Verfahren) vorzusehen. 

c) Sicherungskopien von Daten sind nach aktuellem Stand der Technik mit geeigneten 
Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
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d) Vor der Weitergabe eines IT-Systems, insbesondere eines Datenträgers für einen 
anderen Einsatzzweck sind die auf ihm befindlichen Daten so zu löschen, dass ihre 
Lesbarkeit und ihre Wiederherstellung ausgeschlossen sind.  

e) Nicht öffentlich verfügbare Daten werden nur dann weitergegeben, wenn sie durch 
geeignete Schutzmaßnahmen geschützt sind. Die Art und Weise des Schutzes ist 
vor Ort zu definieren. 
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§ 12 
Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

 
(1) Der Datenschutzklasse II unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche 

Verarbeitung den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigen kann. Hierzu gehören z.B. Daten über 
Mietverhältnisse, Geschäftsbeziehungen sowie Geburts- und Jubiläumsdaten. 
 

(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse II einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau 
II zu definieren. Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau I mindestens folgende 
Voraussetzungen gegeben sind: 
 
a) 1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  

benutzerdefinierten Passwortes zulässig, das ausreichend komplex gewählt werden 
muss und dessen Erneuerung nach dem jeweiligen Sicherheitsbedarf erfolgt. 
2Alternativ ist die Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der Technik und 
dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden Authentifizierungsverfahrens 
zulässig.  

b) 1Das Starten des IT-Systems darf nur mit dem dafür bereit gestellten  
Betriebssystem erfolgen. 2Zu diesem Zweck sind geeignete technische Maßnahmen 
wie beispielsweise ein Boot-Schutz umzusetzen. 

c) Sicherungskopien und Ausdrucke der Datenbestände sind vor Fremdzugriff und vor 
der gleichzeitigen Vernichtung mit den Originaldaten zu schützen. 

d) 1Die Daten der Schutzklasse II sind auf zentralen Systemen in besonders gegen 
unbefugten Zutritt gesicherten Räumen zu speichern, sofern keine begründeten 
Ausnahmefälle gegeben sind. 2Diese sind schriftlich dem oder der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten zu melden. 3Die jeweils beteiligten IT-Systeme sind dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend 
angemessen zu schützen. 4Eine Speicherung auf anderen IT-Systemen darf nur 
erfolgen, wenn diese mit einem geeigneten Zugriffsschutz ausgestattet sind. 

e) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb eines geschlossenen und 
gesicherten Netzwerks (auch über automatisierte Schnittstellen) hat grundsätzlich 
verschlüsselt zu erfolgen. 2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen 
auszuwählen.  
 

§ 13 
Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

 
(1) 1Der Datenschutzklasse III unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche 

Verarbeitung die gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. 2Hierzu gehören insbesondere die 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 4 Ziffer 2. KDG sowie Daten 
über strafbare Handlungen, arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse, 
Disziplinarentscheidungen und Namens- und Adressangaben mit Sperrvermerken. 
 

(2) 1Zum Schutz der in die Datenschutzklasse III einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau 
III zu definieren. 2Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau II mindestens 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
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a) 1Ist es aus dienstlichen Gründen zwingend erforderlich, dass Daten der 
Datenschutzklasse III auf mobilen Geräten im Sinne des § 4 Absatz 2 oder 
Datenträgern gespeichert werden, sind diese Daten nur verschlüsselt abzuspeichern. 
2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem 
jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen. 

b) 1Eine langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten ist sicher zu stellen. 2So 
müssen z.B. bei verschlüsselten Daten die Sicherheit des Schlüssels und die 
erforderliche Entschlüsselung auch in dem nach § 16 Absatz 1 zu erstellenden 
Datensicherungskonzept berücksichtigt werden.  

 
§ 14 

Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder  
dem Seelsorgegeheimnis unterliegen 

 
(1) 1Personenbezogene Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis 

unterliegen, sind in besonders hohem Maße schutzbedürftig. 2Ihre Ausspähung oder 
Verlautbarung würde dem Vertrauen in die Verschwiegenheit katholischer Dienststellen 
und Einrichtungen schweren Schaden zufügen.  

 
(2) Das Beichtgeheimnis nach cc. 983 ff. CIC ist zu wahren; personenbezogene Daten, die 

dem Beichtgeheimnis unterliegen, dürfen nicht verarbeitet werden.  
 
(3) Personenbezogene Daten, die, ohne Gegenstand eines Beichtgeheimnisses nach cc. 983 

ff. CIC zu sein, dem Seelsorgegeheimnis unterliegen, dürfen nur verarbeitet werden, 
wenn dem besonderen Schutzniveau angepasste, erforderlichenfalls über das 
Schutzniveau der Datenschutzklasse III hinausgehende technische und organisatorische 
Maßnahmen ergriffen werden. 

 
(4) 1Eine Maßnahme im Sinne des Absatz 3 kann, wenn die Verarbeitung auf IT-Systemen 

erfolgt, insbesondere die Unterhaltung eines eigenen Servers bzw. einer eigenen 
Datenablage in einem Netzwerk ohne externe Datenverbindung sein. 2Auch die 
verschlüsselte Abspeicherung der personenbezogenen Daten auf einem externen 
Datenträger, der außerhalb der Dienstzeiten in einem abgeschlossenen Tresor gelagert 
wird, kann eine geeignete technische und organisatorische Maßnahme darstellen.  

 
(5) Erfolgt die Seelsorge außerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sind geeignete, 

erforderlichenfalls über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III hinausgehende, 
technische und organisatorische Maßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik zu 
treffen.  

 
(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten auch für personenbezogene Daten, die in vergleichbarer Weise 

schutzbedürftig sind. 
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§ 12 
Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

 
(1) Der Datenschutzklasse II unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche 

Verarbeitung den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigen kann. Hierzu gehören z.B. Daten über 
Mietverhältnisse, Geschäftsbeziehungen sowie Geburts- und Jubiläumsdaten. 
 

(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse II einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau 
II zu definieren. Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau I mindestens folgende 
Voraussetzungen gegeben sind: 
 
a) 1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  

benutzerdefinierten Passwortes zulässig, das ausreichend komplex gewählt werden 
muss und dessen Erneuerung nach dem jeweiligen Sicherheitsbedarf erfolgt. 
2Alternativ ist die Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der Technik und 
dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden Authentifizierungsverfahrens 
zulässig.  

b) 1Das Starten des IT-Systems darf nur mit dem dafür bereit gestellten  
Betriebssystem erfolgen. 2Zu diesem Zweck sind geeignete technische Maßnahmen 
wie beispielsweise ein Boot-Schutz umzusetzen. 

c) Sicherungskopien und Ausdrucke der Datenbestände sind vor Fremdzugriff und vor 
der gleichzeitigen Vernichtung mit den Originaldaten zu schützen. 

d) 1Die Daten der Schutzklasse II sind auf zentralen Systemen in besonders gegen 
unbefugten Zutritt gesicherten Räumen zu speichern, sofern keine begründeten 
Ausnahmefälle gegeben sind. 2Diese sind schriftlich dem oder der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten zu melden. 3Die jeweils beteiligten IT-Systeme sind dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend 
angemessen zu schützen. 4Eine Speicherung auf anderen IT-Systemen darf nur 
erfolgen, wenn diese mit einem geeigneten Zugriffsschutz ausgestattet sind. 

e) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb eines geschlossenen und 
gesicherten Netzwerks (auch über automatisierte Schnittstellen) hat grundsätzlich 
verschlüsselt zu erfolgen. 2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen 
auszuwählen.  
 

§ 13 
Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

 
(1) 1Der Datenschutzklasse III unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche 

Verarbeitung die gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. 2Hierzu gehören insbesondere die 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 4 Ziffer 2. KDG sowie Daten 
über strafbare Handlungen, arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse, 
Disziplinarentscheidungen und Namens- und Adressangaben mit Sperrvermerken. 
 

(2) 1Zum Schutz der in die Datenschutzklasse III einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau 
III zu definieren. 2Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau II mindestens 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
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a) 1Ist es aus dienstlichen Gründen zwingend erforderlich, dass Daten der 
Datenschutzklasse III auf mobilen Geräten im Sinne des § 4 Absatz 2 oder 
Datenträgern gespeichert werden, sind diese Daten nur verschlüsselt abzuspeichern. 
2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem 
jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen. 

b) 1Eine langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten ist sicher zu stellen. 2So 
müssen z.B. bei verschlüsselten Daten die Sicherheit des Schlüssels und die 
erforderliche Entschlüsselung auch in dem nach § 16 Absatz 1 zu erstellenden 
Datensicherungskonzept berücksichtigt werden.  

 
§ 14 

Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder  
dem Seelsorgegeheimnis unterliegen 

 
(1) 1Personenbezogene Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis 

unterliegen, sind in besonders hohem Maße schutzbedürftig. 2Ihre Ausspähung oder 
Verlautbarung würde dem Vertrauen in die Verschwiegenheit katholischer Dienststellen 
und Einrichtungen schweren Schaden zufügen.  

 
(2) Das Beichtgeheimnis nach cc. 983 ff. CIC ist zu wahren; personenbezogene Daten, die 

dem Beichtgeheimnis unterliegen, dürfen nicht verarbeitet werden.  
 
(3) Personenbezogene Daten, die, ohne Gegenstand eines Beichtgeheimnisses nach cc. 983 

ff. CIC zu sein, dem Seelsorgegeheimnis unterliegen, dürfen nur verarbeitet werden, 
wenn dem besonderen Schutzniveau angepasste, erforderlichenfalls über das 
Schutzniveau der Datenschutzklasse III hinausgehende technische und organisatorische 
Maßnahmen ergriffen werden. 

 
(4) 1Eine Maßnahme im Sinne des Absatz 3 kann, wenn die Verarbeitung auf IT-Systemen 

erfolgt, insbesondere die Unterhaltung eines eigenen Servers bzw. einer eigenen 
Datenablage in einem Netzwerk ohne externe Datenverbindung sein. 2Auch die 
verschlüsselte Abspeicherung der personenbezogenen Daten auf einem externen 
Datenträger, der außerhalb der Dienstzeiten in einem abgeschlossenen Tresor gelagert 
wird, kann eine geeignete technische und organisatorische Maßnahme darstellen.  

 
(5) Erfolgt die Seelsorge außerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sind geeignete, 

erforderlichenfalls über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III hinausgehende, 
technische und organisatorische Maßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik zu 
treffen.  

 
(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten auch für personenbezogene Daten, die in vergleichbarer Weise 

schutzbedürftig sind. 
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Kapitel 4 
Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 

 
§ 15 

Maßnahmen des Verantwortlichen 
 

(1) Verantwortlicher ist gemäß § 4 Nr. 9. KDG die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
 

(2) Ihm obliegt die Risikoanalyse zur Feststellung des Schutzbedarfs (§ 9 Absatz 1) sowie 
die zutreffende Einordnung der jeweiligen Daten in die Datenschutzklassen (§ 9 Absatz 
6). 

 
(3) Der Verantwortliche klärt die Mitarbeitenden über Gefahren und Risiken auf, die 

insbesondere aus der Nutzung eines IT-Systems erwachsen können. 
 

(4) Der Verantwortliche stellt sicher, dass ein Konzept zur datenschutzrechtlichen 
Ausgestaltung der IT-Systeme erstellt und umgesetzt wird. 

 
(5) 1Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen Auftragsverarbeiter, so 

ist der Verantwortliche verpflichtet, die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
des Auftragsverarbeiters regelmäßig, mindestens jedoch im Abstand von jeweils zwei 
Jahren auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und dies zu dokumentieren. 2Bei Vorlage 
eines anerkannten Zertifikats durch den Auftragsverarbeiter gemäß § 29 Absatz 6 KDG 
kann auf eine Prüfung verzichtet werden. 

 
(6) 1Der Verantwortliche kann, unbeschadet seiner Verantwortlichkeit, seine Aufgaben und 

Befugnisse nach dieser Durchführungsverordnung durch schriftliche Anordnung auf 
geeignete Mitarbeitende übertragen. 2Eine Übertragung auf den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist 
ausgeschlossen. 

 
§ 16 

Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 
 

(1) 1Der Verantwortliche hat ein Datensicherungskonzept zu erstellen und entsprechend 
umzusetzen. 2Dabei ist die langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten in der 
Datensicherung anzustreben.  
 

(2) 1Zum Schutz personenbezogener Daten vor Verlust sind regelmäßige Datensicherungen 
erforderlich. 2Dabei sind u.a. folgende Aspekte mit zu berücksichtigen: 

 
a) Soweit eine dauerhafte Lesbarkeit der Daten im Sinne des § 4 Absatz 3 nicht auf 

andere Weise sichergestellt werden kann, sind Sicherungskopien der verwendeten 
Programme in allen verwendeten Versionen anzulegen und von den 
Originaldatenträgern der Programme und den übrigen Datenträgern getrennt 
aufzubewahren. 

b) Die Datensicherung soll in Umfang und Zeitabstand anhand der entstehenden 
Auswirkungen eines Verlustes der Daten festgelegt werden. 
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(3) Unabhängig von der Einteilung in Datenschutzklassen sind geeignete technische 
Abwehrmaßnahmen gegen Angriffe und den Befall von Schadsoftware z.B. durch den 
Einsatz aktueller Sicherheitstechnik wie Virenscanner, Firewall-Technologien und eines 
regelmäßigen Patch-Managements (geplante Systemaktualisierungen) vorzunehmen. 

 
§ 17 

Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 
 

1Unbeschadet der Aufgaben des Verantwortlichen im Sinne des § 4 Ziffer 9. KDG trägt jeder 
und jede Mitarbeitende die Verantwortung für die datenschutzkonforme Ausübung seiner 
Tätigkeit. 2Es ist ihm oder ihr untersagt, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem in 
der jeweils rechtmäßigen Aufgabenerfüllung liegenden Zweck zu verarbeiten. 
 
 

Kapitel 5 
Besondere Gefahrenlagen 

 
§ 18 

Nutzung von Cloud-Diensten 
 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Cloud-Dienst gilt ergänzend zu den 
Vorschriften der §§ 5 ff.: 
 
(1) Es sind primär bereits geprüfte und freigegebene Cloud-Dienste zu nutzen. 

 
(2) 1Vor der Nutzung anderer Cloud-Dienste ist anhand nachfolgender Aspekte zu prüfen, ob 

die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 2Folgende Aspekte können 
ein erhöhtes Risiko darstellen: 

 
a) ungeplante vorzeitige Vertragsbeendigung durch den Diensteanbieter, 
b) unzureichend gesicherte administrative Zugänge, 
c) mangelnde Portabilität von personenbezogenen Daten und IT-Systemen, 
d) generelle Abhängigkeit vom Cloud-Diensteanbieter mangels Wechselmöglichkeit, 
e) Gefährdung der Integrität von Informationen aufgrund herstellerspezifischer 

Datenformate, 
f) gemeinsame Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch mehrere Kunden, 
g) Unkenntnis über den Speicherort der Informationen, 
h) hohe Mobilität der Informationen sowie 
i) unbefugter Zugriff auf Informationen beispielsweise durch Administrationspersonal 

des Cloud-Diensteanbieters oder Dritte. 
 

(3) Vor der Nutzung des Cloud-Dienstes ist in Abhängigkeit von der Risikoanalyse eine Exit-
Strategie zu definieren (z. B. Datenlöschung, Datenübertragung). 

 
§ 19 

Autorisierte Programme 
 

Auf dienstlichen IT-Systemen dürfen ausschließlich vom Verantwortlichen autorisierte 
Programme und Kommunikationstechnologien verwendet werden. 
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Kapitel 4 
Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 

 
§ 15 

Maßnahmen des Verantwortlichen 
 

(1) Verantwortlicher ist gemäß § 4 Nr. 9. KDG die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
 

(2) Ihm obliegt die Risikoanalyse zur Feststellung des Schutzbedarfs (§ 9 Absatz 1) sowie 
die zutreffende Einordnung der jeweiligen Daten in die Datenschutzklassen (§ 9 Absatz 
6). 

 
(3) Der Verantwortliche klärt die Mitarbeitenden über Gefahren und Risiken auf, die 

insbesondere aus der Nutzung eines IT-Systems erwachsen können. 
 

(4) Der Verantwortliche stellt sicher, dass ein Konzept zur datenschutzrechtlichen 
Ausgestaltung der IT-Systeme erstellt und umgesetzt wird. 

 
(5) 1Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen Auftragsverarbeiter, so 

ist der Verantwortliche verpflichtet, die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
des Auftragsverarbeiters regelmäßig, mindestens jedoch im Abstand von jeweils zwei 
Jahren auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und dies zu dokumentieren. 2Bei Vorlage 
eines anerkannten Zertifikats durch den Auftragsverarbeiter gemäß § 29 Absatz 6 KDG 
kann auf eine Prüfung verzichtet werden. 

 
(6) 1Der Verantwortliche kann, unbeschadet seiner Verantwortlichkeit, seine Aufgaben und 

Befugnisse nach dieser Durchführungsverordnung durch schriftliche Anordnung auf 
geeignete Mitarbeitende übertragen. 2Eine Übertragung auf den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist 
ausgeschlossen. 

 
§ 16 

Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 
 

(1) 1Der Verantwortliche hat ein Datensicherungskonzept zu erstellen und entsprechend 
umzusetzen. 2Dabei ist die langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten in der 
Datensicherung anzustreben.  
 

(2) 1Zum Schutz personenbezogener Daten vor Verlust sind regelmäßige Datensicherungen 
erforderlich. 2Dabei sind u.a. folgende Aspekte mit zu berücksichtigen: 

 
a) Soweit eine dauerhafte Lesbarkeit der Daten im Sinne des § 4 Absatz 3 nicht auf 

andere Weise sichergestellt werden kann, sind Sicherungskopien der verwendeten 
Programme in allen verwendeten Versionen anzulegen und von den 
Originaldatenträgern der Programme und den übrigen Datenträgern getrennt 
aufzubewahren. 

b) Die Datensicherung soll in Umfang und Zeitabstand anhand der entstehenden 
Auswirkungen eines Verlustes der Daten festgelegt werden. 
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(3) Unabhängig von der Einteilung in Datenschutzklassen sind geeignete technische 
Abwehrmaßnahmen gegen Angriffe und den Befall von Schadsoftware z.B. durch den 
Einsatz aktueller Sicherheitstechnik wie Virenscanner, Firewall-Technologien und eines 
regelmäßigen Patch-Managements (geplante Systemaktualisierungen) vorzunehmen. 

 
§ 17 

Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 
 

1Unbeschadet der Aufgaben des Verantwortlichen im Sinne des § 4 Ziffer 9. KDG trägt jeder 
und jede Mitarbeitende die Verantwortung für die datenschutzkonforme Ausübung seiner 
Tätigkeit. 2Es ist ihm oder ihr untersagt, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem in 
der jeweils rechtmäßigen Aufgabenerfüllung liegenden Zweck zu verarbeiten. 
 
 

Kapitel 5 
Besondere Gefahrenlagen 

 
§ 18 

Nutzung von Cloud-Diensten 
 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Cloud-Dienst gilt ergänzend zu den 
Vorschriften der §§ 5 ff.: 
 
(1) Es sind primär bereits geprüfte und freigegebene Cloud-Dienste zu nutzen. 

 
(2) 1Vor der Nutzung anderer Cloud-Dienste ist anhand nachfolgender Aspekte zu prüfen, ob 

die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 2Folgende Aspekte können 
ein erhöhtes Risiko darstellen: 

 
a) ungeplante vorzeitige Vertragsbeendigung durch den Diensteanbieter, 
b) unzureichend gesicherte administrative Zugänge, 
c) mangelnde Portabilität von personenbezogenen Daten und IT-Systemen, 
d) generelle Abhängigkeit vom Cloud-Diensteanbieter mangels Wechselmöglichkeit, 
e) Gefährdung der Integrität von Informationen aufgrund herstellerspezifischer 

Datenformate, 
f) gemeinsame Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch mehrere Kunden, 
g) Unkenntnis über den Speicherort der Informationen, 
h) hohe Mobilität der Informationen sowie 
i) unbefugter Zugriff auf Informationen beispielsweise durch Administrationspersonal 

des Cloud-Diensteanbieters oder Dritte. 
 

(3) Vor der Nutzung des Cloud-Dienstes ist in Abhängigkeit von der Risikoanalyse eine Exit-
Strategie zu definieren (z. B. Datenlöschung, Datenübertragung). 

 
§ 19 

Autorisierte Programme 
 

Auf dienstlichen IT-Systemen dürfen ausschließlich vom Verantwortlichen autorisierte 
Programme und Kommunikationstechnologien verwendet werden. 
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§ 20 
Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 

 
1Die Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken ist grundsätzlich unzulässig. 
2Ausnahmen regelt der Verantwortliche unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen 
Regelungen. 

 
§ 21 

Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 
 

(1) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten IT-Systemen zu dienstlichen 
Zwecken ist grundsätzlich unzulässig. 2Sie kann als Ausnahme von dem 
Verantwortlichen unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen 
zugelassen werden.  
 

(2) 1Die Zulassung erfolgt schriftlich und beinhaltet mindestens 
 

a) die Angabe der Gründe, aus denen die Nutzung des privaten IT-Systems 
erforderlich ist, 

b) eine Regelung über den Einsatz einer zentralisierten Verwaltung von Mobilgeräten 
(z.B. Mobile Device Management) auf dem privaten IT-System des oder der 
Mitarbeitenden, 

c) das Recht des Verantwortlichen zur Löschung durch Fernzugriff aus wichtigem und 
unabweisbarem Grund; ein wichtiger und unabweisbarer Grund liegt insbesondere 
vor, wenn der Schutz personenbezogener Daten Dritter nicht auf andere Weise 
sichergestellt werden kann, 

d) eine jederzeitige Überprüfungsmöglichkeit des Verantwortlichen, 
e) die Dauer der Nutzung des privaten IT-Systems für dienstliche Zwecke, 
f) das Recht des Verantwortlichen festzulegen, welche Programme verwendet oder 

nicht verwendet werden dürfen sowie 
g) die Verpflichtung zum Nachweis einer Löschung der zu dienstlichen Zwecken 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, wenn die Freigabe der Nutzung des 
privaten IT-Systems endet, das IT-System weitergegeben oder verschrottet wird. 

 
2Ergänzend ist dem oder der betreffenden Mitarbeitenden eine spezifische 
Handlungsanweisung auszuhändigen, die Regelungen zur Nutzung des privaten IT-
Systems enthält.  
 

(3) Der Zugang von privaten IT-Systemen über sogenannte webbasierte Lösungen kann mit 
den Mitarbeitenden vereinbart werden, soweit alle datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen für eine sichere Nutzung gegeben sind. 

 
(4) 1Die Weiterleitung dienstlicher personenbezogener Daten auf private E-Mail-Konten ist 

unzulässig. 2Dies gilt auch für personalisierte E-Mail-Adressen. 3Ausnahmeregelungen 
können von dem Verantwortlichen getroffen werden, soweit das datenschutzrechtliche 
Schutzniveau, insbesondere nach dem KDG oder dieser Durchführungsverordnung, nicht 
unterschritten wird. 

 
(5) Der oder die Mitarbeitende hat sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte, insbesondere 

Familienmitglieder, keinen Zugriff auf dienstliche personenbezogene Daten haben. 
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§ 22 
Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

 
(1) 1Der Zugriff aus und von anderen IT-Systemen durch Externe (z.B. externe Dienstleister, 

externe Dienststellen) schafft besondere Gefahren hinsichtlich der Ausspähung von 
Daten. 2Derartige Zugriffe dürfen nur aufgrund vertraglicher Vereinbarung erfolgen. 
3Insbesondere mit Auftragsverarbeitern, die nicht den Regelungen des KDG unterfallen, 
ist grundsätzlich neben der Anwendung der EU-Datenschutzgrundverordnung die 
Anwendung des KDG zu vereinbaren. 

 
(2) Bei Zugriffen durch Externe ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten und nicht nur 

vertraglich, sondern nach Möglichkeit auch technisch sicherzustellen, dass keine Kopien 
der personenbezogenen Datenbestände gefertigt werden können.  

 
(3) 1Muss dem Externen bei Vornahme der Arbeiten ein Systemzugang eröffnet werden, ist 

dieser Zugang entweder zu befristen oder unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten zu 
deaktivieren. 2Im Zuge dieser Arbeiten vergebene Passwörter sind nach Beendigung der 
Arbeiten unverzüglich zu ändern. 

 
(4) Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von externen IT-Dienstleistern sind geeignete 

vergleichbare Regelungen zu treffen. 
 

(5) 1Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn 
aktiv seitens des Auftraggebers eingeleitet wurde, über sichere Verbindungen erfolgt und 
die Fernwartung systemseitig protokolliert wird. 2Im Falle der Einbeziehung externer 
Dienstleister sind auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen und 
Verantwortlichkeiten sowie technische Schutzmaßnahmen vertraglich zu regeln. 

 
(6) Die Verbringung von IT-Systemen mit Daten der Datenschutzklasse III zur Durchführung 

von Wartungsarbeiten in den Räumen eines Externen darf nur erfolgen, wenn die 
Durchführung der Wartungsarbeiten in eigenen Räumen nicht möglich ist und sie unter 
den Bedingungen einer Auftragsverarbeitung erfolgt. 

 
§ 23 

Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, 
Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung 

 
(1) 1Bei der Verschrottung bzw. der Vernichtung von IT-Systemen im Sinne des § 4 Abs. 2 

Nr. 1 dieser Verordnung, insbesondere Datenträgern, Faxgeräten und Druckern, sind den 
jeweiligen DIN-Normen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die die Lesbarkeit oder 
Wiederherstellbarkeit der Daten zuverlässig ausschließen. 2Dies gilt auch für den Fall der 
Abgabe von IT-Systemen, insbesondere Datenträgern, zur weiteren Nutzung. 
 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Verschrottung, Vernichtung oder Abgabe von privaten IT-
Systemen, die gemäß § 20 zu dienstlichen Zwecken genutzt werden. 

 
§ 24 

Passwortlisten der Systemverwaltung 
 

Alle nicht zurücksetzbaren Passwörter (z.B. BIOS- und Administrationspasswörter) sind 
besonders gesichert aufzubewahren. 
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§ 20 
Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 

 
1Die Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken ist grundsätzlich unzulässig. 
2Ausnahmen regelt der Verantwortliche unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen 
Regelungen. 

 
§ 21 

Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 
 

(1) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten IT-Systemen zu dienstlichen 
Zwecken ist grundsätzlich unzulässig. 2Sie kann als Ausnahme von dem 
Verantwortlichen unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen 
zugelassen werden.  
 

(2) 1Die Zulassung erfolgt schriftlich und beinhaltet mindestens 
 

a) die Angabe der Gründe, aus denen die Nutzung des privaten IT-Systems 
erforderlich ist, 

b) eine Regelung über den Einsatz einer zentralisierten Verwaltung von Mobilgeräten 
(z.B. Mobile Device Management) auf dem privaten IT-System des oder der 
Mitarbeitenden, 

c) das Recht des Verantwortlichen zur Löschung durch Fernzugriff aus wichtigem und 
unabweisbarem Grund; ein wichtiger und unabweisbarer Grund liegt insbesondere 
vor, wenn der Schutz personenbezogener Daten Dritter nicht auf andere Weise 
sichergestellt werden kann, 

d) eine jederzeitige Überprüfungsmöglichkeit des Verantwortlichen, 
e) die Dauer der Nutzung des privaten IT-Systems für dienstliche Zwecke, 
f) das Recht des Verantwortlichen festzulegen, welche Programme verwendet oder 

nicht verwendet werden dürfen sowie 
g) die Verpflichtung zum Nachweis einer Löschung der zu dienstlichen Zwecken 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, wenn die Freigabe der Nutzung des 
privaten IT-Systems endet, das IT-System weitergegeben oder verschrottet wird. 

 
2Ergänzend ist dem oder der betreffenden Mitarbeitenden eine spezifische 
Handlungsanweisung auszuhändigen, die Regelungen zur Nutzung des privaten IT-
Systems enthält.  
 

(3) Der Zugang von privaten IT-Systemen über sogenannte webbasierte Lösungen kann mit 
den Mitarbeitenden vereinbart werden, soweit alle datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen für eine sichere Nutzung gegeben sind. 

 
(4) 1Die Weiterleitung dienstlicher personenbezogener Daten auf private E-Mail-Konten ist 

unzulässig. 2Dies gilt auch für personalisierte E-Mail-Adressen. 3Ausnahmeregelungen 
können von dem Verantwortlichen getroffen werden, soweit das datenschutzrechtliche 
Schutzniveau, insbesondere nach dem KDG oder dieser Durchführungsverordnung, nicht 
unterschritten wird. 

 
(5) Der oder die Mitarbeitende hat sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte, insbesondere 

Familienmitglieder, keinen Zugriff auf dienstliche personenbezogene Daten haben. 
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§ 22 
Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

 
(1) 1Der Zugriff aus und von anderen IT-Systemen durch Externe (z.B. externe Dienstleister, 

externe Dienststellen) schafft besondere Gefahren hinsichtlich der Ausspähung von 
Daten. 2Derartige Zugriffe dürfen nur aufgrund vertraglicher Vereinbarung erfolgen. 
3Insbesondere mit Auftragsverarbeitern, die nicht den Regelungen des KDG unterfallen, 
ist grundsätzlich neben der Anwendung der EU-Datenschutzgrundverordnung die 
Anwendung des KDG zu vereinbaren. 

 
(2) Bei Zugriffen durch Externe ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten und nicht nur 

vertraglich, sondern nach Möglichkeit auch technisch sicherzustellen, dass keine Kopien 
der personenbezogenen Datenbestände gefertigt werden können.  

 
(3) 1Muss dem Externen bei Vornahme der Arbeiten ein Systemzugang eröffnet werden, ist 

dieser Zugang entweder zu befristen oder unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten zu 
deaktivieren. 2Im Zuge dieser Arbeiten vergebene Passwörter sind nach Beendigung der 
Arbeiten unverzüglich zu ändern. 

 
(4) Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von externen IT-Dienstleistern sind geeignete 

vergleichbare Regelungen zu treffen. 
 

(5) 1Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn 
aktiv seitens des Auftraggebers eingeleitet wurde, über sichere Verbindungen erfolgt und 
die Fernwartung systemseitig protokolliert wird. 2Im Falle der Einbeziehung externer 
Dienstleister sind auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen und 
Verantwortlichkeiten sowie technische Schutzmaßnahmen vertraglich zu regeln. 

 
(6) Die Verbringung von IT-Systemen mit Daten der Datenschutzklasse III zur Durchführung 

von Wartungsarbeiten in den Räumen eines Externen darf nur erfolgen, wenn die 
Durchführung der Wartungsarbeiten in eigenen Räumen nicht möglich ist und sie unter 
den Bedingungen einer Auftragsverarbeitung erfolgt. 

 
§ 23 

Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, 
Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung 

 
(1) 1Bei der Verschrottung bzw. der Vernichtung von IT-Systemen im Sinne des § 4 Abs. 2 

Nr. 1 dieser Verordnung, insbesondere Datenträgern, Faxgeräten und Druckern, sind den 
jeweiligen DIN-Normen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die die Lesbarkeit oder 
Wiederherstellbarkeit der Daten zuverlässig ausschließen. 2Dies gilt auch für den Fall der 
Abgabe von IT-Systemen, insbesondere Datenträgern, zur weiteren Nutzung. 
 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Verschrottung, Vernichtung oder Abgabe von privaten IT-
Systemen, die gemäß § 20 zu dienstlichen Zwecken genutzt werden. 

 
§ 24 

Passwortlisten der Systemverwaltung 
 

Alle nicht zurücksetzbaren Passwörter (z.B. BIOS- und Administrationspasswörter) sind 
besonders gesichert aufzubewahren. 
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§ 25 
Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

 
1Die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax ist grundsätzlich unzulässig. 2In 
spezifischen Bestimmungen können Ausnahmen, insbesondere Übergangsbestimmungen, 
vorgesehen werden; dabei sind die Vorschriften der §§ 5 ff. und die jeweils aktuellen 
Sicherheitsstandards zu beachten.  
 

§ 26 
Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 

 
(1) 1E-Mails, die personenbezogene Daten der Datenschutzklasse II oder III enthalten, dürfen 

ausschließlich im Rahmen eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks oder in 
verschlüsselter Form mit geeignetem Verschlüsselungsverfahren übermittelt werden. 
2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen. 

  
(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten per E-Mail an Postfächer, auf die mehr als 

eine Person Zugriff haben (sog. Funktionspostfächer), ist in Fällen personenbezogener 
Daten der Datenschutzklassen II und III grundsätzlich nur zulässig, wenn durch vorherige 
Abstimmung mit dem Empfänger sichergestellt ist, dass ausschließlich autorisierte 
Personen Zugriff auf dieses Postfach haben. 

 
(3) Für die Übermittlung von Video- und Sprachdaten insbesondere im Zusammenhang mit 

Video- und Telefonkonferenzen gilt Absatz 1 unter Berücksichtigung des aktuellen 
Standes der Technik entsprechend.  

 
§ 27 

Kopier- / Scangeräte 
 

Bei Kopier-/Scangeräten mit eigener Speichereinheit ist sicherzustellen, dass ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten durch unberechtigte Mitarbeitende oder sonstige Dritte nicht möglich 
ist. 
 
 

Kapitel 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 28 

Inkrafttreten 
 
Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft. 
 
 											                     AZ: R 711



Kirchliches Amtsblatt Münster 2026 Nr. 3 22516 
 

§ 25 
Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

 
1Die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax ist grundsätzlich unzulässig. 2In 
spezifischen Bestimmungen können Ausnahmen, insbesondere Übergangsbestimmungen, 
vorgesehen werden; dabei sind die Vorschriften der §§ 5 ff. und die jeweils aktuellen 
Sicherheitsstandards zu beachten.  
 

§ 26 
Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 

 
(1) 1E-Mails, die personenbezogene Daten der Datenschutzklasse II oder III enthalten, dürfen 

ausschließlich im Rahmen eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks oder in 
verschlüsselter Form mit geeignetem Verschlüsselungsverfahren übermittelt werden. 
2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen. 

  
(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten per E-Mail an Postfächer, auf die mehr als 

eine Person Zugriff haben (sog. Funktionspostfächer), ist in Fällen personenbezogener 
Daten der Datenschutzklassen II und III grundsätzlich nur zulässig, wenn durch vorherige 
Abstimmung mit dem Empfänger sichergestellt ist, dass ausschließlich autorisierte 
Personen Zugriff auf dieses Postfach haben. 

 
(3) Für die Übermittlung von Video- und Sprachdaten insbesondere im Zusammenhang mit 

Video- und Telefonkonferenzen gilt Absatz 1 unter Berücksichtigung des aktuellen 
Standes der Technik entsprechend.  

 
§ 27 

Kopier- / Scangeräte 
 

Bei Kopier-/Scangeräten mit eigener Speichereinheit ist sicherzustellen, dass ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten durch unberechtigte Mitarbeitende oder sonstige Dritte nicht möglich 
ist. 
 
 

Kapitel 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 28 

Inkrafttreten 
 
Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft. 
 
 

Art. 48      Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des 		
	    Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 4. Dezember 2025 - Tarifrunde 2025 		
	                  - Teil 2 von 3 und Korrekturbeschluss zu den AVR ab 2027 - 

I.)	 Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
e. V. hat am 4. Dezember 2025 den nachstehenden Beschluss gefasst:

I.	 Änderungen ab dem 1. Januar 2025

1.	 Änderungen in Anhang D der Anlagen 31 und 32 zu den AVR – Hebammen 

Teil I. a) „Entgeltgruppen zu Anhang B“ im Anhang D der Anlagen 31 und 32 zu den AVR 
werden jeweils wie folgt geändert:

Nach der Entgeltgruppe P 9 wird jeweils die folgende Entgeltgruppe P 11 samt Anmer-
kungen neu eingefügt:

„Entgeltgruppe P 11 

1.	 Ab 1. Januar 2025: Hebammen mit abgeschlossener Hochschulbildung und ent-
sprechender Tätigkeit. 

2.	 Ab 1. Juli 2025: Hebammen und Entbindungspfleger der Entgeltgruppe P 8 Fallgrup-
pe 3, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten der Fallgruppe 1 ausüben.

Anmerkung zu Fallgruppe 1:

1Hebammen, denen am 1. Januar 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen sind, die 
eines der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1 in der seit dem 1. 
Januar 2025 geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so gestellt, als ob sie seit der 
Übertragung der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Januar 2025, in die entsprechende 
Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wären. 2Satz 1 findet so lange Anwendung, wie 
die Voraussetzungen eines dieser Tätigkeitsmerkmale weiterhin vorliegen, längstens 
jedoch, bis diese Hebammen oder Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fall-
gruppe 1 eingruppiert sind.

Anmerkung zu Fallgruppe 2:

1Hebammen, denen am 1. Juli 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen sind, die eines 
der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 in der seit dem 1. Juli 2025 
geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so gestellt, als ob sie seit der Übertragung 
der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Juli 2025, in die entsprechende Entgeltgruppe ein-
gruppiert gewesen wären. 2Satz 1 findet so lange Anwendung, wie die Voraussetzun-
gen eines dieser Tätigkeitsmerkmale weiterhin vorliegen, längstens jedoch, bis diese 
Hebammen oder Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 eingrup-
piert sind.“

2.	 Inkrafttreten 

Die Änderungen nach Ziffer I treten zum 1. Januar 2025 in Kraft.

II.	 Änderungen ab dem 1. Januar 2027

1.	 Änderungen im Anhang Entgeltordnung (EGO) der AVR (2027) – Hebammen

Teil B Abschnitt XI. Ziffer 1 des Anhangs Entgeltordnung der AVR (2027) wird wie folgt 
geändert: 

Nach der Entgeltgruppe P 9 wird folgende Entgeltgruppe P 11 samt Anmerkungen neu 
eingefügt:
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„Entgeltgruppe P 11 

1.	 Hebammen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit. 

2.	 Hebammen und Entbindungspfleger der Entgeltgruppe P 8 Fallgruppe 3, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
der Fallgruppe 1 ausüben.

Anmerkung zu Fallgruppe 1:

1Hebammen, denen am 1. Januar 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen sind, die 
eines der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1 in der seit dem 1. 
Januar 2025 geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so gestellt, als ob sie seit der 
Übertragung der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Januar 2025, in die entsprechende 
Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wären. 2Satz 1 findet so lange Anwendung, wie 
die Voraussetzungen eines dieser Tätigkeitsmerkmale weiterhin vorliegen, längstens 
jedoch, bis diese Hebammen oder Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fall-
gruppe 1 eingruppiert sind.

Anmerkung zu Fallgruppe 2:

1Hebammen, denen am 1. Juli 2025 oder danach Tätigkeiten übertragen sind, die eines 
der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 in der seit dem 1. Juli 
2025 geltenden Fassung erfüllen, werden rechtlich so gestellt, als ob sie seit der Über-
tragung der Tätigkeit, frühestens seit dem 1. Juli 2025, in die entsprechende Entgelt-
gruppe eingruppiert gewesen wären. 2Satz 1 findet so lange Anwendung, wie die Vor-
aussetzungen eines dieser Tätigkeitsmerkmale weiterhin vorliegen, längstens jedoch, 
bis diese Hebammen oder Entbindungspfleger in der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 2 
eingruppiert sind.“

2.	 Inkrafttreten

Die Änderungen nach Ziffer II treten zum 1. Januar 2027 in Kraft.

III.	 Korrekturbeschluss zu den AVR ab 2027

1.	 Änderung in § 3 Teil I. Anhang Überleitung – Auskunftsverlangen			 
In § 3 Absatz 4 Teil I. Anhang Überleitung AVR (2027) wird um einen Satz 4 ergänzt:

„4Der Mitarbeiter kann das Verlangen frühestens ab dem 1. Juni 2026 geltend machen.“

2.	 Änderung in § 6 Teil I. Anhang Überleitung – Antrag auf Höhergruppierung

Absatz 2 des § 6 Teil I. Anhang Überleitung AVR (2027) wird um die Sätze 3 und 4 er-
gänzt: 

„3Wird der Höhergruppierungsantrag innerhalb eines Jahres ab dem Tag der Überlei-
tung des Mitarbeiters (§ 3) gestellt, richten sich die Stufenzuordnung und -laufzeit in 
der höheren Entgeltgruppe nach § 5. 4Die Stufenzuordnung und -laufzeit nach Satz 3 
findet keine Anwendung, wenn die korrigierende Höhergruppierung bereits vor dem 
Antrag auf Überleitung hätte erfolgen müssen.“

3.	 Inkrafttreten

Die Änderungen nach Ziffer III treten zum 4. Dezember 2025 in Kraft.
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II.)	 Inkraftsetzung

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das Bistum Münster in Kraft.

Münster, den 10.02.2026

L.S.				                  Dr. Antonius Hamers						    
				                Diözesanadministrator

											                     AZ: R 400

Art. 49 	      Änderung der ersetzenden Entscheidung des Vermittlungsausschusses 		
	               der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vom 22.01.2024 			 
	                                       - „Gesamtregelung zur Befristung“ 

I.	 Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission (ZAK) hat in ihrer Sitzung am 13.11.2025 gemäß      
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) ZAK-Ordnung beschlossen: 

Die Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der ZAK vom 22.01.2024 „Gesam-
tregelung zur Befristung“ (Kirchliches Amtsblatt Münster 2024, Art. 90) wird wie folgt geän-
dert: 

1.	 Nr. 1 wird um folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Dienstverhältnisses mit dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze ohne Kündigung vorsieht (§ 41 Abs. 2 SGB VI), gilt nicht als Befristung 
im Sinne des Satzes 1.“

2.	 Nr. 2 Satz 2 wird wie folgt ergänzt:

2.1	Nach den Worten „von 21 Monaten“ werden die Worte „und den unter d) genannten 
Fällen bis zur Dauer von 24 Monaten“ eingefügt.

2.2	Der Punkt am Ende des Buchstaben c) wird durch ein Semikolon ersetzt und der fol-
gende Text angefügt:

,,d)	sich der/die Beschäftigte mit fortdauerndem Förderungsbedarf, zu Beschäftigungs-
beginn in einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme (z.B. nach SGB 
II, SGB III) befindet und im Rahmen von Maßnahmen der Beschäftigung und/oder 
Qualifizierung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes und/oder Erhaltung der Beschäf-
tigungsfähigkeit eine fachliche und/oder sozialpädagogische Anleitung erhält oder 
für die Eingliederungsleistungen gewährt werden.“

II.	 Die vorstehenden Änderungen treten am 1. März 2026 in Kraft.

Münster, den 16.02.2026

L.S.				                  Dr. Antonius Hamers						    
				                Diözesanadministrator

											                     AZ: R 400
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Art. 50 	      Nachrichtliche Bekanntmachung der „Gesamtregelung zur Befristung“ der 		
			          Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

Die „Gesamtregelung zur Befristung“ der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
22.01.2024 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2024, Art. 90) lautet in der ab 1. März 2026 gültigen 
Fassung des Änderungsbeschlusses vom 13.11.2025 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2026, Art. 
49) wie folgt:

 „Gesamtregelung zur Befristung

1.	  1Die Befristung von Dienstverträgen zwischen derselben/demselben Beschäftigten und dem-
selben Dienstgeber ist höchstens bis zur Dauer von insgesamt 6 Jahren oder innerhalb dieses 
Zeitraums bis zur Höchstzahl von 12 Verlängerungen zulässig. 2Frühere Befristungszeiträume 
werden auf die Befristungshöchstdauer nach Satz 1 angerechnet, es sei denn, diese liegen 
bei Begründung des Dienstverhältnisses länger als 12 Jahre zurück. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für die Vereinbarung auflösend bedingter Dienstverträge. 4Die Sätze 1 bis 3 
gelten nicht, wenn die Befristung oder auflösende Bedingung sich aus der unmittelbaren An-
wendung von arbeitsrechtlichen Regelungen der einzelnen Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
ergibt. 5Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Dienstverhältnisses mit dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze ohne Kündigung vorsieht (§ 41 Abs. 2 SGB VI), gilt nicht als Befristung im 
Sinne des Satzes 1.

2.	  1Die Vereinbarung eines befristeten Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grun-
des ist grundsätzlich unzulässig. 2Abweichend von Satz 1 ist die kalendermäßige Befristung 
eines Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes i.S.d. § 14 Abs. 1 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) für den unter Buchstabe a) genannten Fall bis zur Dauer von 12 Mo-
naten, für die unter den Buchstaben b) und c) genannten Fälle bis zur Dauer von 21 Monaten 
und den unter d) genannten Fällen bis zur Dauer von 24 Monaten zulässig, wenn

a)	 der/die Beschäftigte erstmals in einem Dienstverhältnis bei dem Dienstgeber erprobt 
wird;

b)	 eine Einrichtung1 eine neue Aufgabe übernimmt oder ein neues Projekt durchführt, de-
ren dauerhafte Fortführung oder dessen dauerhafter Fortbestand im Zeitpunkt der Be-
gründung des Dienstverhältnisses ungewiss ist, und die befristete Einstellung der Deckung 
eines dadurch neu entstehenden Beschäftigungsbedarfs dient;

c)	 der/die Beschäftigte aus Drittmitteln vergütet wird, die nur für begrenzte Zeit zur Ver-
fügung stehen oder deren dauerhafte Verfügbarkeit im Zeitpunkt der Begründung des 
Dienstverhältnisses ungewiss ist;

d)	 sich der/die Beschäftigte mit fortdauerndem Förderungsbedarf zu Beschäftigungsbeginn 
in einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme (z.B. nach SGB II, SGB III) be-
findet und im Rahmen von Maßnahmen der Beschäftigung und/oder Qualifizierung zur 
Erlangung eines Arbeitsplatzes und/oder Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit eine fach-
liche und/oder sozialpädagogische Anleitung erhält oder für die Eingliederungsleistungen 
gewährt werden.

3Bis zur Gesamtdauer nach Satz 2 ist in diesen Fällen auch die höchstens zweimalige Ver-
längerung eines kalendermäßig befristeten Dienstvertrages zulässig. 4Eine Befristung nach 
Satz 2 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Dienstgeber bereits zuvor ein befristetes oder 
unbefristetes Dienstverhältnis bestanden hat.

1 Der Einrichtungsbegriff wird im Sinne der MAVO verwendet.
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3.	 Abweichend von Nr. 1 und 2 dürfen Dienstverhältnisse nach gesetzlich geregelten Sondertat-
beständen i.S.d. § 23 TzBfG, insbesondere nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge 
mit Ärzten in der Weiterbildung (ÄArbVG) und dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge 
in der Wissenschaft (WissZeitVG), auch über die genannten Höchstgrenzen hinaus befristet 
werden.

4.	 In Dienstvereinbarungen kann geregelt werden, bei welchen Tatbeständen bzw. Fallgestaltun-
gen abweichend von Nr. 1 eine über 6 Jahre hinausgehende Befristung von Dienstverhältnis-
sen sowie abweichend von Nr. 2 Buchstaben b) und c) eine über 21 Monate hinausgehende 
Befristung möglich ist. 

5.	 Beschäftigte in einem befristeten Dienstverhältnis werden bei der Besetzung von Arbeitsplät-
zen bevorzugt berücksichtigt, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen gege-
ben sind.

6.	 Wurden Dienstverträge unter Missachtung der Nr. 1 - 5 oder dort in Bezug genommener Re-
gelungen vereinbart, gelten die Dienstverhältnisse als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

7.	  1Die Regelung tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. 2Sie gilt für alle Dienstverträge, die ab 1. Juni 
2024 befristet abgeschlossen werden. 3Sie ersetzt die ersetzende Entscheidung des Vermitt-
lungsausschusses der Zentral-KODA vom 28. Oktober 2019 „Sachgrundlose Befristung von 
Arbeitsverträgen“.

8.	  1Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen können bis 6 Monate nach Inkraftsetzung dieser Rege-
lung entscheiden, ob sie anstelle der Regelung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
die bislang in eigener Zuständigkeit beschlossenen Regelungen beibehalten oder unverändert 
wieder in Kraft setzen. 2Betreffen diese nur einen Teil der hier geregelten Rechtsfragen, gelten 
ergänzend die hier getroffenen Regelungen.“ 

	  										                    AZ: R 400

	      	    
Art. 51 	       Beschluss der 25. Delegiertenversammlung zur Änderung der Ordnung der 		
		     Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes  

I.)	 Die 25. Delegiertenversammlung des Deutschen Caritasverbandes hat den nachstehenden 
Beschluss gefasst:

I.	 Änderungen in der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

1.	 § 1 Abs. 3 AK-O

In § 1 Abs. 3 Satz 1 der AK-O wird „§ 9 Abs. 3“ durch „§ 8 Abs. 6“ ersetzt.

2.	 § 3 Abs. 1 AK-O

§ 3 Abs. 1 der AK-O wird wie folgt neu gefasst:

„(1) 1Der Vorstand des Deutschen Caritasverbandes betraut ein Mitglied des Kuratori-
ums (vgl. § 16 Abs. 10 seiner Satzung) mit der Wahrnehmung der Aufgabe des Vorsitzes 
der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission. 2Das Mitglied des Kurato-
riums führt in der Bundeskommission den Vorsitz und repräsentiert die Arbeits-rechtli-
che Kommission nach außen. 3Der / Die Vorsitzende wirkt auf eine sachgerechte Bera-
tung und Beschlussfassung hin. 4Er / Sie hat das Recht zur Teilnahme an allen Sitzungen 
der Arbeitsrechtlichen Kommission. 5Das gilt auch für die gemeinsamen Sitzungen der 
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Leitungsausschüsse (§ 7 Abs. 6). 6Ist das Mitglied des Kuratoriums an der Ausübung des 
Amtes verhindert und wird im Benehmen mit den Leitungsausschüssen der Mitarbei-
terseite und der Dienstgeberseite kein anderes Kuratoriumsmitglied mit der Aufgabe 
betraut, übernimmt das für Personal zuständige Vorstandsmitglied den Vorsitz in der 
Bundeskommission für den Zeitraum der Verhinderung.“

3.	 § 3 Abs. 4 AK-O										        

In § 3 Abs. 4 werden in den Sätzen 2 und 4 jeweils die Wörter „der/die Präsident(in)“ 
durch die Wörter „der Vorstand“ ersetzt. 

4.	 § 23 Abs. 4 AK-O

In § 23 Abs. 4 Satz 2 der AK-O werden die Wörter „Finanz- und“ gestrichen. 

5.	 § 24 AK-O

§ 24 der AK-O erhält einen neuen Absatz 1, der wie folgt neu gefasst wird:

„(1) 1Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt die 
Änderung in § 3 Abs. 1 der AK-Ordnung am 16. Oktober 2025 in Kraft.“

§ 24 der AK-O erhält einen neuen Absatz 2: 

„(2) 1Diese Ordnung sowie ihre mitgeltenden Ordnungen und Regelungen können 
nur nach der Verfahrensregelung zu Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission nach § 10 Abs. 2 Ziffer 13 der Satzung des Deutschen Caritasverbandes 
geändert werden. 2Die Verfahrensregelung ist Bestandteil dieser Ordnung; Satz 1 gilt 
entsprechend.“

II.	 Verfahrensregelung zu Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission nach 
§ 10 Abs. 2 Ziffer 13 der Satzung des Deutschen Caritasverbandes

„Verfahrensregelung zu Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
nach     § 10 Abs. 2 Ziffer 13 der Satzung des Deutschen Caritasverbandes

Grundsätze 

1.	  1Nach § 10 Abs. 2 Ziffer 13 der Satzung des Deutschen Caritasverbandes werden die 
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission und deren Änderungen durch die De-
legiertenversammlung beschlossen. 2Nach Artikel 9 Abs. 1 der Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes kommen Rechtsnormen über den Inhalt der Arbeitsverhältnisse 
in den Einrichtungen und Diensten des Deutschen Caritasverbandes zustande durch 
Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission, die mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Dienstgeber und der Mitarbeiter paritätisch besetzt sind. 

2.	 Um das Verhandlungsgleichgewicht bei der Tarifgestaltung zu sichern, sollen bei Än-
derungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission die Mitglieder der beiden 
Seiten der Arbeitsrechtlichen Kommission beteiligt werden. 

3.	 Beteiligte an diesem Verfahren über Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission sind damit die stimmberechtigten Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung, die Mitglieder beider Seiten der Arbeitsrechtlichen Kommission, der Vorstand 
des Deutschen Caritasverbandes sowie die/der Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen 
Kommission.

Anträge 

4.	  1Alle Verfahrensbeteiligten nach Ziffer 3 können Anträge auf Änderungen der Ordnung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission stellen. 2Diese Anträge sollen die Themen oder 
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Bestimmungen nennen, die geändert werden sollen und eine Begründung enthalten. 
3Sie können einen Formulierungsvorschlag beinhalten. 4Anträge sind an die Kommis-
sionsgeschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Deutschen Caritasverband 
zu richten.

Errichten einer Arbeitsgruppe 

5.	  1Zur sachgerechten Bearbeitung der Anträge auf Änderungen der Ordnung der Ar-
beitsrechtlichen Kommission wird eine Arbeitsgruppe errichtet, die bei Bedarf zusam-
menkommt. 2Der Bedarf entsteht, wenn Verfahrensbeteiligte Anträge gestellt haben. 
3Die Arbeitsgruppe soll die Anträge in einer angemessenen Zeit, im Regelfall innerhalb 
von sechs Monaten, beraten und entscheiden, ob sie für diese Anträge eine Beschluss-
fassung durch die Delegiertenversammlung empfiehlt.

6.	  1Der Arbeitsgruppe gehören stimmberechtigte Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung sowie Mitglieder der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission und 
Mitglieder der Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission an. 2Jede dieser 
drei Gruppen entsendet sechs Personen stimmberechtigt in die Arbeitsgruppe. 3Die 
Mitarbeiterseite und die Dienstgeberseite haben das Recht, jeweils ein Mandat an die 
Geschäftsführung ihrer jeweiligen Geschäftsstelle zu vergeben. 4Beratend nimmt an 
den Sitzungen der Arbeitsgruppe der / die Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission und das für Personal zuständige Vorstandsmitglied des Deutschen Caritasver-
bandes teil. 5Die Mitarbeiter- und die Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission können jeweils eine eigene Beratung nach § 10 AK-Ordnung hinzuziehen. 6Die 
Geschäftsführung der Arbeitsgruppe hat die Kommissionsgeschäftsstelle der Arbeits-
rechtlichen Kommission im Deutschen Caritasverband.

7.	  1Die Vertreterinnen und Vertreter der Delegiertenversammlung in der Arbeitsgruppe 
sollen die unterschiedlichen Regionen, Verbände und Hilfebereiche angemessen re-
präsentieren. 2Die von der Delegiertenversammlung bestimmten Vertreterinnen und 
Vertreter können nicht zugleich Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sein. 

8.	  1Die Vertreterinnen und Vertreter der drei Gruppen der Arbeitsgruppe werden für ei-
nen Zeitraum von vier Jahren (Amtsperiode) bestimmt. 2Die Amtsperiode beginnt am 
01. November 2018. 3Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe endet, sobald die Mit-
gliedschaft in der Delegiertenversammlung oder in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
endet. 4Für die Geschäftsführung der jeweiligen Geschäftsstelle im Sinne von Ziffer 6 
Satz 3 endet die Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe, wenn das Mandat entzogen wird 
oder die Tätigkeit als Geschäftsführung in der Geschäftsstelle endet. 

Arbeitsweise der Arbeitsgruppe 

9.	  1Das vom Vorstand des Deutschen Caritasverbandes für den Vorsitz in der Arbeits-
rechtlichen Kommission beauftragte Mitglied des Kuratoriums führt in der Arbeits-
gruppe den Vorsitz ohne Stimmrecht. 2Ist das Mitglied des Kuratoriums an der Aus-
übung des Vorsitzes verhindert und wird im Benehmen mit den jeweiligen Gruppen 
(Ziffer 6 Satz 1) kein anderes Kuratoriumsmitglied mit der Aufgabe betraut, übernimmt 
das für Personal zuständige Vorstandsmitglied den Vorsitz in der Arbeitsgruppe für den 
Zeitraum der Verhinderung.

10.	 1Der/Die Vorsitzende wirkt auf eine sachgerechte Beratung und Beschlussfassung hin. 
2Sie/Er lädt zu den Sitzungen der Arbeitsgruppe ein, legt die Tagesordnung fest und 
leitet die Sitzungen. 

11.	 1Die Arbeitsgruppe berät über Anträge auf Änderungen der Ordnung der Arbeitsrecht-
lichen Kommission mit dem Ziel, einen möglichst hohen Konsens unter allen Beteilig-
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ten herzustellen. 2Die Arbeitsgruppe kann deshalb Anträge modifizieren oder eigene 
Regelungen erarbeiten. 

12.	 1Die Arbeitsgruppe kann Antragsteller zu einem Gespräch einladen, um den Aus-
tausch der Argumente und Überlegungen zu erleichtern. 2Sie kann Sachverständige 
hinzuziehen.

13.	 1Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe an die Delegiertenversammlung bedürfen 
der Zustimmung der Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter der Delegiertenver-
sammlung, der Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtli-
chen Kommission und der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberseite der Ar-
beitsrechtlichen Kommission. 2Eine Beschlussempfehlung liegt vor, wenn mindestens 
zwölf Zustimmungen vorliegen, wobei aus den Gruppen der Delegiertenversammlung, 
der Mitarbeiterseite sowie der Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission 
jeweils mindestens vier Mitglieder zustimmen müssen.3Sind Vertreterinnen und Ver-
treter der Gruppen verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die Übertragung 
des Stimmrechtes auf eine andere Vertreterin oder einen anderen Vertreter dieser 
Gruppe zulässig. 4Eine Vertreterin oder und Vertreter kann zusätzlich nicht mehr als 
ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 5Die Übertragung des Stimmrechtes ist dem/
der Vorsitzenden in Textform nachzuweisen.

14.	Kommen keine Beschlussempfehlungen zustande, sind die Anträge abgelehnt. 

15.	 1Die Arbeitsgruppe macht ihre Entscheidungen transparent. 2Empfehlungen zur Be-
schlussfassung von Anträgen auf Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission durch die Delegiertenversammlung werden den Mitgliedern der Delegier-
tenversammlung mit Erläuterungen zugeleitet. 3Antragssteller von Anträgen, zu denen 
keine Beschlussempfehlungen erfolgt sind, erhalten eine begründete Stellungnahme 
der Arbeitsgruppe. 4Alle Verfahrensbeteiligten werden über Anträge auf Änderungen 
der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission die dazu ergangenen Entscheidun-
gen der Arbeitsgruppe informiert. 

Beschlüsse der Delegiertenversammlung 

16.	Die Delegiertenversammlung stimmt bei Änderungen der Ordnung der Arbeitsrecht-
lichen Kommission nur über die von der Arbeitsgruppe abgegebenen Beschlussemp-
fehlungen ab. 

17.	 1Die Delegiertenversammlung kann den Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe 
nur unverändert zustimmen. 2Sie beschließt keine von den Beschlussempfehlungen 
der Arbeitsgruppe abweichenden Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission.

18.	 1Wird den Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe in der Delegiertenversammlung 
zugestimmt, ändert dies die Ordnung. 2Werden die Beschlussempfehlungen in der De-
legiertenversammlung abgelehnt, bleibt es bei der bisherigen Ordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission.

19.	Die Arbeitsgruppe kann die von der Delegiertenversammlung abgelehnten Beschlus-
sempfehlungen erneut beraten mit dem Ziel, durch eine modifizierte Beschlussemp-
fehlung eine Zustimmung in der Delegiertenversammlung zu erreichen.

Schluss 

20.	 1Diese Verfahrensregelung, zuletzt geändert am 16. Oktober 2025, wurde von der De-
legiertenversammlung am 18. Oktober 2018 mit Mehrheit ihrer Mitglieder beschlos-
sen. 2Sie kann von der Delegiertenversammlung mit Mehrheit ihrer Mitglieder wieder 
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aufgehoben werden.“ 

III.	 Inkrafttreten

Die vorstehende Änderung unter I.) I. Nr. 2 tritt mit Wirkung vom 16. Oktober 2025 in 
Kraft. Die übrigen vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in 
Kraft. 

II.)	 Inkraftsetzung

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das Bistum Münster in Kraft.

Münster, den 16.02.2026

L.S.				                  Dr. Antonius Hamers						    
				                Diözesanadministrator

											                     AZ: R 400

Art. 52 	                                Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung 

I.	 Die Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO – für den Bereich der Diözese Münster vom 
14. November 1996 (Kirchliches Amtsblatt 1996, Art. 226), zuletzt geändert am 15.05.2025 
(Kirchliches Amtsblatt Münster 2025, Art. 123), wird wie folgt geändert:

1.	 In § 14 Absatz 4 werden nach Satz 3 folgende Sätze 4 und 5 eingefügt: 

„Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an der Sitzung kann auch mittels neuer In-
formations- und Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn nicht mindestens ein Vier-
tel der Mitglieder binnen einer von dem oder der Vorsitzenden zu bestimmenden Frist 
diesem oder dieser gegenüber widerspricht und wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom 
Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit 
gelten die an der virtuellen Sitzung teilnehmenden Mitglieder als anwesend im Sinne des 
Absatzes 5 Satz 1.“ 

2.	 In § 36 Absatz 1 wird in Nr. 13 nach dem Wort „ist“ der Punkt durch ein Komma ersetzt 
und eine Nummer 14 mit folgendem Inhalt eingefügt: 

„14. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüblichen Arbeits-
zeit, insbesondere die Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.“

3.	 In § 38 Absatz 1 wird in Nr. 15 nach dem Wort „Satz 4“ der Punkt durch ein Komma ersetzt 
und eine Nummer 16 mit folgendem Inhalt eingefügt: 

„16. Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüblichen Arbeits-
zeit, insbesondere die Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.“

II.	 Die vorstehenden Änderungen treten am 1. April 2026 in Kraft.

Münster, den 20.02.2026

L.S.				                   Dr. Antonius Hamers						    
				                 Diözesanadministrator

											                     AZ: R 400
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Art. 53            Beschluss über die Festsetzung des Haushaltsplans für das Bistum Münster, 	
				           nrw-Teil, Haushaltsjahr 2026		
Der Kirchensteuerrat für den in Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil der Diözese Münster hat 
folgenden Beschluss gefasst:

1.	 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
nordrhein-westfälischen Teils der Diözese Münster voraussichtlich erzielbaren Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird				 
im Ergebnisplan mit dem										        
Gesamtbetrag der Erträge auf 							       766.149.128 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf				     	 785.016.280 €

im Finanzplan mit dem 										        
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	 768.829.296 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	 729.570.679 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	         	     2.201.000 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	    	   67.639.227 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	        	           80.865 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	                   1.752.400 €

festgesetzt.

2.	 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

						      138.500.000 €

festgesetzt.

3.	 Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf                                                         

						       18.867.152 €

festgesetzt.

4.	 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 

						       50.000.000 € 

festgesetzt. 

5.	 Soweit im Stellenplan ein Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, entfällt beim 
Ausscheiden eines Stelleninhabers oder Erledigung der wahrgenommenen Aufgabe die Plan-
stelle der angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe.

Wenn im Stellenplan ein Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, ändert sich die 
Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf einen neuen Stellenwert.

Münster, den 24.09.2025

Für das Bistum Münster		        Dr. Antonius Hamers					   
				                      Diözesanadministrator

											                     AZ: R 500
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Art. 54     Beschluss zur Festsetzung des Kirchensteuer-Hebesatzes für das Steuerjahr 2026

Der Kirchensteuerrat für den in Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil der Diözese Münster hat fol-
genden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Nordrhein‐Westfalen gelegenen Teil des Bistums Münster werden im Steuerjahr 
2026 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veran-
lagte Einkommensteuer) in Höhe von 9 v. H. erhoben.

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohn‐ und Einkommensteuer; er 
wird auf 7 v. H. der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungsregelung 
nach Nummer 1 der gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Bundesländer betr. 
Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn‐ und Einkommensteuer vom 8. August 2016 (BStBl 
2016 Teil 1 Seite 773) bzw. der Nachfolgeerlasse in der jeweils gültigen Fassung Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2026 weiter erhoben, 
falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer‐Hebesätze nicht beschlossen und staatlich an-
erkannt sind.

Münster, den 24.09.2025

Für das Bistum Münster		        Dr. Antonius Hamers						    
			                                  Diözesanadministrator

											                     AZ: R 500	

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen staatlich 
anerkannt für das Steuerjahr 2026.

Düsseldorf, 16. Dezember2025

Der Ministerprasident des Landes Nordrhein-Westfalen

lm Auftrag 				                Waltraudt Hof

Art. 55       Beschluss über die Festsetzung des Haushaltsplans für den Bischöflichen Stuhl, 	       	
					     Münster Haushaltsjahr 2026 

Der Kirchensteuerrat fasst für den Haushalt des Bischöflichen Stuhls 2026 folgenden einstimmigen 
Beschluss:

1.	 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Bischöflichen Stuhls voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf		            					               613.684 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 		                                                              1.999.810 €

im Finanzplan mit dem 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	           603.684 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	        1.874.525 €
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		                       0 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		                       0 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		                                   0 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	                                    0 €

festgesetzt.

2.	 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

						      0 €

festgesetzt. 

3.	 Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 
im Ergebnisplan wird auf

					           1.386.126 €

festgesetzt. 

Münster, 16.12.2025

Für das Bistum Münster		    Dr. Antonius Hamers						   
			                              Diözesanadministrator

											                     AZ: R 500

Art. 56           Ordnung für Pastorale Räume im Bistum Münster - Änderung der Anlage 2

Hiermit wird die „Anlage 2: Zuordnung der Pfarreien in den Pastoralen Räumen im Bistum Müns-
ter ab 1. Januar 2024“ zur Ordnung für Pastorale Räume vom 1. Dezember 2023 (Kirchliches 
Amtsblatt Münster 2023, Nr. 12, Art. 187) wie folgt geändert:

Kreisdekanat Kleve

Pastoraler Raum

Bedburg-Hau-Kalkar-Kleve-Kranenburg – neuer Name: Pastoraler Raum A-Z von Appeldorn bis 
Zyfflich

Kalkar Hl. Geist											         
Kalkar (Wissel) St. Clemens										        
Kranenburg (Niel) St. Bonifatius									       
Kranenburg (Wyler) St. Johannes Baptist								      
Kranenburg (Zyfflich) St. Martin 									       
Kranenburg St. Antonius Abbas									       
Kranenburg St. Peter und Paul									       
Bedburg-Hau St. Johannes der Täufer								      
Kleve St. Willibrord											         
Kleve St. Mariä Himmelfahrt										        
Kleve zur Heiligen Familie 
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Kreisdekanat Steinfurt

Pastoraler Raum

Hopsten-Mettingen-Recke-Westerkappeln – neuer Name: Pastoraler Raum Mettingen

Hopsten (Halverde) St. Peter und Paul 								      
Mettingen St. Agatha											         
Westerkappeln St. Margaretha									       
Recke St. Dionysius 											         
Hopsten St. Georg 

Kreisdekanat Kleve

Pastoraler Raum

Goch-Uedem – neuer Name: Pastoraler Raum Goch-Gocher Land-Uedem 

Goch St. Arnold Janssen										        
Goch St. Martinus 											         
Uedem St. Franziskus 

Kreisdekanat Coesfeld

Pastoraler Raum

Lünen-Selm (Cappenberg)-Werne – neuer Name: Pastoraler Raum Lünen-Cappenberg-Werne

Lünen, St. Marien											         
Selm (Cappenberg) St. Johannes Evangelist								      
Werne St. Christophorus

Kreisdekanat Wesel

Pastoraler Raum 

Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten – neuer Name: Linker Niederrhein

Alpen St. Ulrich											         
Rheinberg St. Peter											         
Sonsbeck St. Maria Magdalena									       
Xanten St. Viktor 

Die Änderung tritt nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Münster, 20. Januar 2026

L.S.				                   Dr. Antonius Hamers						    
				                 Diözesanadministrator

											                     AZ: R 711
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                         Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariats

Art. 57  Bekanntmachung über die Neubildung der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen 	
	  	              und Aufruf zur Beteiligung der Gewerkschaften 

Die Regional-KODA Nordrhein-Westfalen wird sich am 10. Dezember 2026 zu ihrer 11. Amtsperi-
ode konstituieren. 

Die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) haben gemäß §§ 5, 5a KODA-Ord-
nung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Regional-KODA-Entsendeordnung die Mög-
lichkeit, eigene Vertreterinnen und Vertreter in die Mitarbeiterseite der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen für die neue Amtsperiode zu entsenden. Die Ordnungen sind nachlesbar auf der 
Internetseite der Kommission: 									       
https://regional-koda-nw.de.

Die Gewerkschaften werden aufgerufen, sich an der Entsendung zu beteiligen. Berechtigt zur Ent-
sendung von Vertretern sind Gewerkschaften, die nach ihrer Satzung für Rege-lungsbereiche der 
Regional-KODA Nordrhein-Westfalen örtlich und sachlich zuständig sind.

Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die 
Regional-KODA Nordrhein-Westfalen beteiligen wollen, müssen dies gegenüber dem 

                                      Vorsitzenden der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen			 
			                                Herrn Erik Potthoff						    
				    Bischöfliches Generalvikariat Münster				  
				      Fachbereich Personalmanagement					   
			                       Horsteberg 1, 48143 Münster					   
			               E-Mail: potthoff[at]bistum-muenster.de

					       bis zum 30. Juni 2026

schriftlich anzeigen. Die Anzeige kann nur bis zum Ablauf dieser Anzeigefrist abgegeben werden. 
Anzeigen, die nach dieser Frist eingereicht werden, können nicht mehr berück-sichtigt werden 
(Ausschlussfrist).

Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter, die von den Gewerkschaften entsandt wer-den, 
richtet sich grundsätzlich nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsendung 
in den Gewerkschaften zusammengeschlossenen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Zuständigkeitsbereich der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen (Or-ganisationsstärke). Unge-
achtet der jeweiligen Organisationsstärke wird gewährleistet, dass mindestens zwei Sitze für die 
Gewerkschaften vorbehalten werden.

Münster, 30. Januar 2026

			    	                       Erik Potthoff						    
	                             Vorsitzender der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen

											                     AZ: R 400
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Art. 58                                        Wahlen zur Regional-KODA NW 2026 

Die Wahl der mitarbeiterseitigen Mitglieder der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen aus dem 
Bistum Münster findet gemäß Beschluss des Wahlvorstands am Donnerstag, 18. Juni 2026, in der 
Stadthalle Münster-Hiltrup statt.

Die Diözesanbischöfe haben die rechtlichen Grundlagen mit Blick auf die KODA-Wahl im Jahr 
2026 bereits zum 1. Januar 2025 grundlegend geändert. Fanden die KODA-Wahlen bislang als 
Urwahl statt, bei denen also grundsätzlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das aktive 
Wahlrecht zustand, so gilt für die KODA-Wahl im Jahr 2026 ein Delegiertenwahlrecht. Das bedeu-
tet, dass das aktive Wahlrecht in einer Wahlversammlung von sog. Wahlbeauftragten ausgeübt 
wird, welche zuvor von den im Zuständigkeitsbereich der Regional-KODA bestehenden Mitarbei-
tervertretungen benannt werden.

Gemäß § 4 Abs. 4 der Regional-KODA-Wahlordnung fordert der Vorsitzende des Wahlvorstandes 
für die Wahl der Mitarbeitervertreter der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen im Jahr 2026, Herr 
Franz-Josef Plesker, die Mitarbeitervertretungen der in § 1 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 S. 2 KODA-Ordnung Nordrhein-Westfalen genannten Rechtsträger - soweit diese hierzu 
nicht bereits angeschrieben worden sind - auf diesem Weg auf, die Wahlbeauftragten gem. § 4 
Abs. 3 zu bestellen und dem Wahlvorstand bis zum 24.04.2026 mitzuteilen. Hierzu wird auch auf 
die E-Mail der KODA-Wahlvorstandes vom 18.02.2026 an die Mitarbeitervertretungen verwiesen. 

Münster, 18. Februar 2026 			            

			     		  Der Wahlvorstand 						    
		          Franz-Josef-Plesker, Vorsitzender des Wahlvorstandes 

Art. 59                                           Mitarbeit in der Sommerkirche 

Für die Urlauberseelsorge und Sommerkirche in Hooksiel und Schillig sucht die kath. Gemeinde 
im Wangerland einen Priester für die Mitarbeit als Sommerpastor oder-kaplan für den Zeitraum 
27./28. Juni bis 26./27. Juli 2026. Gerne für 14 Tage, aber auch jeweils 7 Tage sind durchaus mög-
lich. 

Die Unterbringung erfolgt in einem gut ausgestatteten Appartement im Pfarrhaus. 

Eine gültige Fahrerlaubnis ist zwingend erforderlich.

Bei Interesse melden Sie sich bitte über das Telefon 04426-365 oder via E-Mail pfarramt@katho-
lische-kirche-wangerland.de

			       							                             AZ: R 430

Art. 60    Veröffentlichung freier Stellen für Priester und Pastoralreferentinnen/-referenten

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind in der Abteilung Seelsorge-Personal zu erhal-
ten. Die Veröffentlichungen erscheinen ebenfalls im Internet unter 

www.bistum-muenster.de/Stellenbekanntgabe.

Hier finden Sie auch einen Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interesse bekunden können.

Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe:
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•	 Matthias Mamot:  
Tel. 0251 495-1301, E-Mail: mamot@bistum-muenster.de

•	 Stephanie Heckenkamp-Grohs:  
Tel. 0251 495-1302, E-Mail: heckenkamp-grohs@bistum-muenster.de

•	 Dr. Dirk van de Loo:										        
Tel. 0251 495-15608, E-Mail: vandeloo@bistum-muenster.de

•	 Dr. Markus Wonka:  
Tel. 04441 872-280, E-Mail: markus.wonka@bmo-vechta.de

Folgende Stellen sind zu besetzen:

				                     Stellen für Priester

Auskünfte erteilt
Pastoraler Raum Vechta Wildeshausen St. Peter

Stelle als leitender Pfarrer
Dr. Markus Wonka

				         Stellen für Pastoralreferent*innen

Auskünfte erteilt
Kreisdekanat Kleve Pastoraler Raum Gelderland

Straelen, St. Peter und Paul 
Leitender Pfarrer: Ludwig Verst

Dr. Dirk van de Loo

Pastoraler Raum Gelderland
Geldern, St. Maria Magdalena
Leitender Pfarrer: Arndt Thielen

Dr. Dirk van de Loo

											                      AZ: R 430

Art. 61			                          Personalveränderungen

Für das Beauftragtenteam in der Pfarrei Kleve St. Willibrord wurden in Übereinstimmung mit dem 
Statut can. 517 § 2 CIC (Kirchl. Amtsblatt 2024 Nr. 11, Art. 159) gemäß §§ 2 und 3 zu stimmberech-
tigten Mitgliedern des Beauftragtenteams ernannt und mit gemeinschaftliche Leitung der Pfarrei 
beauftragt. Die Ernennung des Beauftragtenteams ist befristet bis zum 31. Dezember 2029. Als 
stimmberechtige Mitglieder gehören dem Beauftragtenteam an:

	– Herr Weihbischof Rolf Lohmann als moderierender Priester 

	– Frau Monika Baumann als gewähltes Mitglied des Kirchenvorstandes 

	– Herr Edgar Jansen als gewähltes Mitglied des Kirchenvorstandes 

	– Frau Birgit van Heek als gewähltes Mitglied des Pfarreirates 

	– Herrn Rainer Rosenberg als gewähltes Mitglied des Pfarreirates 

	– Pastoralreferentin Christel Winkels als Leiterin des Seelsorgeteams 

	– Herrn Diakon Klaus Venhofen als gewähltes Mitglied des Seelsorgeteams 

A n t o n y   H G N ,   P. Jinto, wurde zum 23. Januar 2026 zum Pastor in Weeze St. Cyriakus und zur 
Mitarbeit im Pastoralen Raum ernannt.
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B o c k h o l t,   Stephanie, wurde zum 1. Februar 2026 befristet bis 31. Januar 2032 die Stelle 
als Pastoralreferentin im Pastoralen Raum Hörstel-Ibbenbüren-Lengerich übertragen. Innerhalb 
des Pastoralen Raumes ist sie eingesetzt in der Schulseelsorge der Roncalli-Schule in Ibbenbüren 
(79,49 %) sowie in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in der Pfarrei Ibbenbüren St. Mauriti-
us. 

D r e s c h e r,   Daniel, Pastoralreferent, wurde zum 1. März 2026 befristet bis 29. Februar 2032 
die Stelle als Pastoralreferent im Pastoralen Raum Münster Süd-Ost übertragen. Innerhalb des 
Pastoralen Raumes ist er für die Koordination der Caritasarbeit im Pastoralen Raum Münster Süd-
Ost eingesetzt.

F e l d m a n n,   Jutta, Pastoralreferentin, wurde zum 1. März 2026 befristet bis 29. Februar 2032 
die Stelle als Pastoralreferentin (70 %) im Pastoralen Raum Münster (Süd-Ost) übertragen. Inner-
halb des Pastoralen Raumes ist sie eingesetzt in der Alexianer-Klinik in Münster. Darüber hinaus 
ist sie eingesetzt als Mitarbeiterin (15 %) in der pastoralpsychologischen Ausbildung sowie als 
Supervisorin (15 %).

G r a m m a n n,   Matthias, Pastoralreferent, wurde zum 1. Januar 2026 befristet bis 31. Mai 2026 
die Stelle als Pastoralreferent (60 %) mit dem Schwerpunkt „Engagementförderung“ in der Stadt 
Recklinghausen, die Stelle als Pastoralreferent (20 %) in der Pfarrei Recklinghausen Liebfrauen 
und zur Mitarbeit im zukünftigen Pastoralen Raum sowie die Stelle als Pastoralreferent (20 %) im 
Jugendpastoralzentrum Areopag in Recklinghausen übertragen. Zum 1. Juni 2026 befristet bis 31. 
Dezember 2027 wurde ihm die Stelle als Pastoralreferent (60 %) mit dem Schwerpunkt „Engage-
mentförderung“ in der Stadt Recklinghausen, die Stelle als Pastoralreferent (20 %) in der Pfarrei 
Recklinghausen Liebfrauen und zur Mitarbeit im zukünftigen Pastoralen Raum sowie die Stelle als 
Pastoralreferent (20 %) im Referat Kirchliche Organisationsberatung übertragen.

K u h l m a n n,   Rabea, Pastoralreferentin, wurde zum 1. Januar 2026 befristet bis 31. Juli 2031 
die Stelle als Pastoralreferentin (40 %) in der Pfarrei Recklinghausen St. Peter und zur Mitarbeit 
im zukünftigen Pastoralen Raum übertragen. Außerdem wurde ihr zum 1. Januar 2026 befristet 
bis 31. Dezember 2031 die Stelle als Leitung (60 %) im Jugendzentrum Areopag in Recklinghausen 
übertragen.

N i e h o f f,   Franzis, Pastoralreferentin, wurde zum 16. März 2026 befristet bis 30. August 2026 
die Stelle als Pastoralreferentin (12,82 %) im Pastoralen Raum Everswinkel-Ostbevern-Telgte über-
tragen. Innerhalb des Pastoralen Raumes ist sie eingesetzt im Gymnasium Johanneum (Die Lo-
burg) in Ostbevern in der Pfarrei Ostbevern St. Ambrosius.

P e t e r s,   Dr. Philip, Regens, wurde zum 1. März 2026 unter Beibehaltung seiner bisherigen Auf-
gaben zum Verwalter der 8. Vikarie an der Domkirche in Münster ernannt.

R a k e,   Benedikt, Pastoralreferent, wurde zum 1. März 2026 befristet bis 29. Februar 2032 die 
Stelle als Pastoralreferent im Pastoralen Raum Lünen-Selm (Cappenberg)-Werne übertragen. In-
nerhalb des Pastoralen Raumes ist er in der Pfarrei Lünen St. Marien eingesetzt.

R e h m,   Andreas, Pastoralreferent, wurde zum 1. März 2026 befristet bis 28. Februar 2032 die 
Stelle als Pastoralreferent (52 %) im Pastoralen Raum Münster Nord-West übertragen. Innerhalb 
des Pastoralen Raumes wird er eingesetzt in den Pfarreien Münster St. Marien und St. Josef sowie 
Münster St. Franziskus. Darüber hinaus wurde ihm die Stelle als Pastoralreferent (20 %) in der 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Münster übertragen.

S c h y l e k,   Margarete Anne, Pastoralreferentin, wurde zum 1. Februar 2026 befristet bis 31. 
Januar 2032 die Stelle als Pastoralreferentin (100 %) im Pastoralen Raum Münster (Mitte) über-
tragen. Innerhalb des Pastoralen Raumes ist sie eingesetzt in der Pfarrei Münster St. Liudger und 
in der Schulseelsorge an der Friedensschule Münster (50 %).



Kirchliches Amtsblatt Münster 2026 Nr. 3242

S i e g e m e y e r,   Klaus, Diakon, wurde zum 1. Februar 2026 als Ständiger Diakon (mit Zivilberuf) 
zur Mitarbeit in der Pfarrei Lüdinghausen St. Felizitas beauftragt. 

T h a n k a p p a n,   Dr. Pradeep Joseph, Pfarrer, wurde mit Ablauf des 31. Januar 2026 von seinen 
Aufgaben als Pastor m. d. T. Pfarrer in der Pfarrei St. Otger Stadtlohn entpflichtet. Zugleich wurde 
er zum 1. Februar 2026 zum Pastor m. d. T. Pfarrer im Pastoralen Raum Emmerich–Rees ernannt. 
Innerhalb des Pastoralen Raumes wird er eingesetzt in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus 
und St. Johannes d. T. Diese Ernennung ist befristet bis zum offiziellen Vertragsende. Bei Verlän-
gerung des Vertrages behält die Ernennung ihre Gültigkeit, längstens jedoch für sechs Jahre mit 
der Option einer Verlängerung.

v a n   G e l d e r,   Dr. Theo, Pastoralreferent, wurde zum 15. Januar 2026 befristet bis 14. Januar 
2032 die Stelle als Pastoralreferent (80 %) im St. Franziskus-Hospital Münster in der Pfarrei Müns-
ter St. Mauritz und zur Mitarbeit im Pastoralen Raum sowie die Stelle als Pastoralreferent (20 %) 
im Altenzentrum Klara-Stift in der Pfarrei St. Mauritz in Münster übertragen.

W e r g e s,   Johannes, Pfarrer, wurde zum 1. Februar 2026 zum Pastor m. d. T. Pfarrer in Rheine 
St. Dionysius sowie zur Mitarbeit im Pastoralen Raum ernannt. Diese Ernennung wird für einen 
Zeitraum von sechs Jahren befristet.

W i t t e,   Caroline, Pastoralreferentin, wurde zum 1. Februar 2026 befristet bis 31. Januar 2031 
die Stelle als Pastoralreferentin (76,92 %) im Pastoralen Raum Hörstel-Ibbenbüren-Lengerich 
übertragen. Innerhalb des Pastoralen Raumes ist sie eingesetzt in der Pfarrei Lengerich Seliger 
Niels Stensen.

Z e g i o r g h i s h,   Rufael Arbed, Pfarrer, wurde zum 1. November 2025 befristet für den Zeitraum 
von fünf Jahren zum Seelsorger der eritreisch-katholischen Christen und Christinnen im Bistum 
Münster ernannt.

Emeritierungen gemäß der Emeritierungsordnung KA 1984 NR 18 Art. 151:

V o l m e r,   Johannes, Pfarrer, wurde von seinen Aufgaben als Pastor m. d. T. Pfarrer den Pfarreien 
Ahaus (Alstätte und Ottenstein) St. Mariä Himmelfahrt, Ahaus (Wülllen und Wessum) St. Andreas 
und Martinus und Ahaus St. Mariä Himmelfahrt entpflichtet. Mit Wirkung vom 1. Februar 2026 
wurde der Status eines parochus emeritus verliehen.

W o l t e r m a n n,   Otto, Diakon, wurde von seinen Aufgaben als Ständiger Diakon (mit Zivilberuf) 
in der Pfarrei Löningen St. Vitus entpflichtet. Mit Wirkung vom 1. Februar 2026 wurde der Status 
eines parochus emeritus verliehen.

In den Ruhestand versetzt wurde: 

G a r t h a u s,   Andreas, Diakon, ist zum 31. Januar 2026 als Diakon im Hauptberuf aus dem akti-
ven Dienst im Bistum Münster ausgeschieden.

v a n   E i c k e l s,   Maria, Pastoralreferentin, ist zum 28. Februar 2026 in den Ruhestand gegangen.

Tätigkeit im Bistum Münster beendet: 

L e c h,   Piotr Szymon, Kaplan, wurde mit Ablauf des 31. Januar 2026 von seinen Aufgaben als 
Kaplan in der Missio cum cura animarum Münster für die Gläubigen der polnischen Sprache im 
Stadtdekanat Münster und in den Kreisdekanaten Borken und Steinfurt entpflichtet. Er hat seinen 
Dienst im Bistum Münster beendet.

										                                   AZ: R 430
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Art. 62			     	                   Unsere Toten

B l e k e r,   Norbert, Pfarrer em., wurde am 27. Februar 1962 in Dorsten (Lembeck) geboren. 
Die Priesterweihe empfing er am 22. Mai 1988 in Münster. Nach seiner Priesterweihe übernahm 
er zunächst Aushilfen in Borken (Weseke) St. Ludgerus, Goldenstedt St. Gorgonius und Duisburg 
(Homberg) St. Johannes, bevor er als Kaplan nach Barßel St. Cosmas und Damian ging. Vier Jahre 
später wechselte er als Kaplan nach Garrel St. Peter und Paul und im Jahr 1994 übernahm er als 
Verwalter m. d. T. Pfarrer die Kapellengemeinde Herz Jesu in Lohne (Kroge-Ehrendorf). Gleichzei-
tig wurde er Landespräses der Kath. Landjugendbewegung (KLJB) im Oldenburger Land. Im Jahr 
2004 wurde ihm die Pfarrstelle in Bösel St. Caecilia übertragen. Zusätzlich war er als Verwalter der 
Kapellengemeinde St. Peter und Paul in Bösel (Petersdorf) tätig. Als Vicarius Cooperator m. d. T. 
Pfarrer wechselte er im Jahr 2010 nach Straelen St. Peter und Paul. Aus gesundheitlichen Gründen 
bat er im Jahr 2016 um Emeritierung. Mit seiner Emeritierung zog er nach Kerken (Aldekerk) St. 
Peter und Paul. Pfarrer em. Norbert Bleker ist am 27. Januar 2026 im Alter von 63 Jahren in Kerken 
verstorben.

B ü g e n e r,   Ludger, Pfarrer em., wurde am 7. August 1934 in Ochtrup geboren. Die Priesterwei-
he empfing er am 29. Juni 1962 in Münster. Sein Diamantenes Weihejubiläum konnte er am 29. 
Juni 2022 begehen. Nach seiner Priesterweihe übernahm er zunächst eine Vertretung in Ahlen 
(Dolberg) St. Lambertus und ging anschließend als Kaplan nach Oer-Erkenschwick Christus Kö-
nig. Im Jahr 1964 wechselte er als Vikar nach Waltrop St. Peter und übernahm die Aufgaben als 
Bezirkspräses der Kolpingfamilie des Bezirks Datteln. 1968 erfolge der Wechsel als Kaplan nach 
Vreden St. Georg. Im Jahr 1971 übernahm er die Aufgaben als Kreislandseelsorger für den Kreis 
Ahaus. Die Ernennung zum Pfarrer in Hamm (Bockum-Hövel) St. Pankratius und zum Präses der 
Kath. Arbeitnehmer-Bewegung erfolgte im Jahr 1973. Von 1975 bis 1987 war er Leiter des Pfarr-
verbandes Hamm-Bockum-Hövel. Im Jahr 1976 erfolgte die Ernennung zum Definitor im Dekanat 
Hamm-Nord. Im Jahr 1990 ging er als Pfarrer nach Hörstel (Bevergern) St. Marien und im Jahr 1992 
übernahm er erneut die Leitung des Pfarrerverbandes Hörstel. Definitor im Dekanat Ibbenbüren 
wurde er im Jahr 1996. Mit seiner Emeritierung 2007 zog es ihn in seinen Heimatort Ochtrup St. 
Lambertus. Dort unterstützte er in den letzten 19 Jahren sehr selbstverständlich und voller Eifer 
das Seelsorgeteam im Rahmen seiner Möglichkeiten vor Ort. Pfarrer em. Ludger Bügener verstarb 
am 7. Februar 2026 in Ochtrup im Alter von 91 Jahren.

H o l t s t i e g e,   Robert, Propst em., wurde am 26. Dezember 1932 in Havixbeck geboren. Die 
Priesterweihe empfing er am 2. Februar 1961 in Münster. Sein Diamantenes Weihejubiläum konn-
te er am 2. Februar 2021 begehen. Nach seiner Priesterweihe übernahm er zunächst Vertretun-
gen in Herten (Westerholt) St. Martin und in Gronau (Epe) St. Agatha, bevor er ebenfalls in 1961 
zum Kaplan in Gronau St. Joseph ernannt wurde. Im Jahr 1963 wechselte er als Kaplan nach Met-
tingen St. Agatha und übernahm die Aufgaben als Kurat der Pfadfinderinnenschaft St. Georg und 
sowie als Ortskaplan der CAJ-F. Im Jahr 1965 wurde er zum Präses der Kolpingfamilie in Mettingen 
ernannt. Als Kaplan ging er 1970 nach Herten (Süd) St. Joseph und wurde dort ebenfalls Präses 
der Kolpingfamilie. Die Ernennung zum Pfarrer in Brake St. Marien erfolgte im Jahr 1971. Er wech-
selte 1975 als Pfarrer und Propst nach Beckum Propsteikirche St. Stephanus. Im Jahr 1976 wurde 
er Geistlicher Beirat des KKV Beckum. 1982 erfolgte die Ernennung zum Dechanten im Dekanat 
Beckum und 1990 übernahm er die Leitung des Pfarrverbandes Beckum. Im Jahr 2002 wurde er 
zum Pfarrer und Propst in der Seelsorgeeinheit (can. 517,1 CIC) Beckum Liebfrauen, St. Martin und 
St. Stephanus ernannt. Mit seiner Emeritierung im Jahr 2003 zog es ihn in seine Heimat nach Ha-
vixbeck St. Dionysius. 2004 übernahm er die Aufgaben als Diözesanrichter am Bischöfl. Offizialat 
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Münster. Propst em. Robert Holtstiege ist am 7. Februar 2026 in Havixbeck im Alter von 93 Jahren 
verstorben.

L i e s m a n n,   Ekkehard, Diakon em., wurde am 7. Mai 1938 in Berlin geboren. Am 14. Oktober 
1990 empfing er die Diakonenweihe und war in der Pfarrei Schermbeck St. Ludgerus als Ständiger 
Diakon (mit Zivilberuf) bis zu seiner Emeritierung am 1. Juni 2013 tätig. Diakon em. Ekkehard Lies-
mann ist am 25. Dezember 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben.

S c h l ü t e r,   Herbert, Diakon em., wurde am 30. Mai 1940 in Düsseldorf geboren. Am 14. Okto-
ber 1990 empfing er die Diakonenweihe und war in der Pfarrei Lünen St. Marien als Ständiger Dia-
kon (mit Zivilberuf) bis zu seiner Emeritierung am 1. März 2016 tätig. Diakon em. Herbert Schlüter 
ist am 15. Januar 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben.

          										                                 AZ: R 430
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                                          Verordnungen und Verlautbarungen des 				  
                              Bischöflich Münsterschen Offizialates in Vechta

Art. 63              Gestellungsgelder für Ordensangehörige, Gestellungsgelder 2026 

Entsprechend des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands 
(VDD) vom 25.11.2025 wird die „Ordnung über die Gestellung von Ordensmitgliedern“ vom 21. 
November 1994 (Kirchliches Amtsblatt 1994, Art. 248), zuletzt geändert am 12.08.2024 (Kirchli-
ches Amtsblatt 2024, Art. 131) mit Wirkung vom 1. Januar 2026 wie folgt geändert:

§ 4 Höhe des Gestellungsgeldes

(1) Das Gestellungsgeld beträgt jährlich für die

Gestellungsgruppe I	 84.960 EUR (monatlich 7.080 EUR);						    
Gestellungsgruppe II	 70.680 EUR (monatlich 5.890 EUR);						    
Gestellungsgruppe III 	52.560 EUR (monatlich 4.380 EUR);						    
Gestellungsgruppe IV 	45.000 EUR (monatlich 3.750 EUR).

Vechta, 11.02.2026

L.S.					            + Wilfried Theising					   
		                              Bischöflicher Offizial und Weihbischof 

Art. 64                    Röm.-Kath. Kirche im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster 		
				         - Wirtschaftsplan/Haushalt 2026 

In seiner Sitzung am 22. November 2025 hat der Kirchensteuerrat des Offizialatsbezirkes Olden-
burg den Wirtschaftsplan/Haushalt 2026 der Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgischen 
Teil der Diözese Münster festgesetzt.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan/Haushalt 2026 der Römisch-Katholischen Kirche im  Oldenburgischen Teil 
der Diözese Münster bestehend aus:

	– Planungsrechnung 2026

	– Soll-Stellenplan 2026

	– Liquiditätsberechnung lt. Planungsrechnung 2026

wird genehmigt und wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsplan/Haushalt 2026

in der Einnahme mit								                108.565.489 EUR	
in der Ausgabe mit					                                                     108.171.169 EUR	
und einem Ergebnis von                                                                                                        +394.320 EUR

	

Vechta, 17. Februar 2026

L.S.					          + Wilfried Theising						    
				         Bischöflicher Offizial und Weihbischof 
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Art. 65              Besetzung der Gemeinsamen Schlichtungsstelle Caritas und Verfasste Kirche 		
		              im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster 

Vorsitzender:				    Herr Rechtsanwalt Carl-Jörg Niemann, 				  
				    Mühlenstraße 49, 49377 Vechta

Stellvertretende Vorsitzende: 	 Herr Rechtsanwalt Hendrik Krapp					   
				    Mühlenstraße 49, 49377 Vechta

Amtszeit: 01.12.2025 bis 30.11.2030

AVO – Bereich                                                       
(Dienstgeberseite)

AVO – Bereich                                                        
(Dienstnehmerseite)

Herr Dechant Rudolf Büscher                              
Kath. Kirchengemeinde St. Gertrud                                                                    

Brinkstraße 8, 49393 Lohne

- Beisitzer 

Herr Björn Thedering                                                     
Clemens-August-Klinik                                                                     

Wahlde 11, 49434 Neuenkirchen-Vörden

- Beisitzer –
Frau Silvia Jessen                                                       

Kolpingstraße 14, 49377 Vechta

- Stellvertretende Beisitzerin -

Frau Claudia Engelmann                                      
Katholisch Kirchengemeinde St. Gorgonius         

Kirchstraße 16, 49424 Goldenstedt

- Stellvertretende Beisitzerin -
-

AVR – Bereich                                                       
(Dienstgeberseite)

AVR – Bereich                                                            
(Dienstnehmerseite)

Herr Heinrich Arlinghaus                                         
Schwester Euthymia Stiftung                                                                    

Bürgermeister-Möller-Platz 1, 49377 Vechta

- Beisitzer -

Frau Simone Mesch                                                           
Pius-Hospital                                                                                        

Georgstraße 12, 26121 Oldenburg

- Beisitzerin –
Herr Dominik Fahlbusch                                                               

Andreaswerk e. V.                                                                                                                                
Landwehrstraße 7, 49377 Vechta 

- Stellvertretender Beisitzer -

Frau Gabriele Kollhoff                                                                    
Haus St. Hedwig                                                                     

Landwehrstraße 1, 49377 Vechta

- Stellvertretende Beisitzerin - 
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Art. 66      Die Anlage 2 zur Ordnung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Priester im 	
	           Oldenburgischen Teil des Bistums Münster – Offizialatsbezirk Oldenburg 	     	
             (Priesterbesoldungs- und Versorgungsordnung – PrBVO) wird wie folgt neu gefasst:  

A.	 Zulagen

Gemäß § 9 der Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung werden Zulagen für nachstehend 
genannte Dienste gewährt. Die Zulagen sind widerruflich. Die Zulagen werden nur für die Dauer 
der Wahrnehmung des Dienstes gewährt.

Die Zulagen sind in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen:

Nr. Tätigkeiten Monatsbeträge
1 Subsidiare, die nicht in der Besoldung durch das Bischöf-

lich Münstersche Offizialat stehen
230,00 EUR

2 Emeritierte Priester, die seelsorgliche Dienste leisten 230,00 EUR
3 Aufwandsentschädigung Leitender Pfarrer:                                                                                                    

in Gemeinden bis 10.000 Katholiken                                     
in Gemeinden über 10.000 Katholiken                                                                                            
(Diese Aufwandsentschädigung wird                                       
bei mehreren Ernennungen nur einmal gewährt.)

300,00 EUR 

500,00 EUR

4 Leitende Pfarrer, die zusätzlich zum Leiter eines pastora-
len Raumes ernannt sind.

200,00 EUR

B.	 Schlussbestimmungen

Im Übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung des Offizialatsbezirks Olden-
burg (PrBVO) in ihrer jeweiligen Fassung.

C.	 In-Kraft-Treten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft. Die bisherige Fassung der Anlage 2 zur 
Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 15.10.2019 (KA 2019 Art. 186) tritt zu diesem 
Zeitpunkt außer Kraft.

Vechta, 12.02.2026

L.S.					     + Wilfried Theising						    
		                       Bischöflicher Offizial und Weihbischof
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